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bei Pflegebedürftigkeit ab Pflegestufe 
I, II oder III sowie Einmalzahlungen bei 
erstmaligem Eintritt des Pflegefalls vor. 
Positiv sei hier die Württembergische 
erwähnt, die abweichend zu fast allen 
Wettbewerbern, bereits eine Beitrags-
befreiung ab Pflegestufe 0 anbietet.

Als bislang - soweit bekannt - einzige 
Anbieter wird in  gewissen Tarifen der 
Domcura und von maxPool eine Bei-
tragsrückgewähr bei Tod im Rahmen 
der Pflegerentenversicherung angebo-
ten.

Ratingsystematik
Für die Kategorie Pflegetagegeldversi-
cherung werden drei Kategorien unter-
schieden: empfehlenswert, Bronze, 
Silber und Gold. Voraussetzung für das 
Erreichen einer dieser Kategorien ist, 
dass die jeweiligen Mindestkriterien in 
allen Punkten erfüllt werden. 

Für die Bewertung mit empfehlens-
wert gelten folgende Mindestanforde-
rungen:
•	 Einstufung des Pflegefalls analog zur 

soziale Pflege- oder privaten Pflege-
pflichtversicherung

•	 Ungekürzte Leistung auch bei Laien-
pflege

•	 Leistung bei ambulanter und vollsta-
tionärer Pflege in Pflegestufe I min-
destens 500 Euro monatlich (unab-
hängig davon, ob es sich um eine 
unfall- oder krankheitsbedingte Pfle-
gebedürftigkeit handelt)

•	 Leistung bei ambulanter und vollsta-
tionärer Pflege in Pflegestufe II min-
destens 1.000 Euro monatlich (unab-
hängig davon, ob es sich um eine 
unfall- oder krankheitsbedingte Pfle-
gebedürftigkeit handelt)

•	 Leistung bei ambulanter und vollsta-
tionärer Pflege in Pflegestufe III min-
destens 1.500 Euro monatlich (unab-
hängig davon, ob es sich um eine 
unfall- oder krankheitsbedingte Pfle-
gebedürftigkeit handelt)

•	 Dynamisierung des Pflegetage-
geldes bzw. des Pflegegeldes vor 
und auch noch nach Eintritt des Lei-
stungsfalles bereits ab Pflegestufe I 
möglich (mindestens bis auf 150 Eu-
ro pro Tag in der Pflegestufe III)

•	 Beitragsbefreiung bei bedingungs-
gemäßer Pflegebedürftigkeit ab Pfle-
gestufe III

Jeder Tarif, der nach diesen Kriterien 
mit Bronze, Silber oder Gold bewertet 
werden kann, kann als „empfehlens-
wert“ angesehen werden, wobei den-
noch stets der individuelle Kundenbe-
darf zu prüfen ist. Schließlich ist nie 
auszuschließen, dass im Zweifel ein 
anderer Anbieter, der die beschrie-
benen Voraussetzungen nicht erfüllt, 
für den konkreten Kunden interessanter 
sein kann oder ein Kunde vielleicht 
auch bestimmte Risiken zu Gunsten 
einer geringeren Prämie billigend in 
Kauf nehmen möchte. Auch ist zu be-
achten, dass auch ein positiv bewer-
teter Tarif in einzelnen Punkten für Ihre 
Kunden relevante Einschränkungen 
beinhalten kann, weshalb eine ausführ-
liche Tariflektüre dringend angeraten 
wird. 

Note/Bedeutung
WFS 1 (Gold): Erfüllung der Mindestan-
forderungen für die Ratingstufe Gold
WFS 2 (Silber): Erfüllung der Min-
destanforderungen für die Ratingstufe 
Silber
WFS 3 (Bronze): Erfüllung der Min-
destanforderungen für die Ratingstufe 
Bronze
Empfehlenswert: Erfüllung der Min-
destanforderungen für die Ratingstufe 
empfehlenswert

3 Wichtiger Hinweis: Grundsätzlich sinnvoll 
wäre eine möglichst hohe Leistung bei De-
menz in der Pflegestufe 0. Derzeit wird je-
doch nur von wenigen Versicherern über-
haupt eine solche Leistung angeboten. Bei 
stationärer Pflege von Demenzkranken 
können in der Praxis durchaus Restkosten 
von über 2.000 Euro anfallen. In diesem Fall 
würde eine Absicherung in Höhe von 200 
bis 400 Euro zwangsweise nur einen Trop-
fen auf den heißen Stein bedeuten. Da 
derzeit (Stand 11.2014) nur wenige Versi-
cherer (z.B. die DFV Deutsche Familienver-
sicherung AG, die Domcura sowie maxPool 
mit der DFV als Risikoträger) eine Absiche-
rung in der benannten Höhe vorsehen, wur-
de bislang noch auf eine solche als Min-
destanforderung verzichtet.

•	 Versicherungsschutz auch bei vorü-
bergehenden Auslandsaufenthalten 
mindestens in den Staaten der Euro-
päischen Union,  den Staaten des 
Europäischen Wirtschaftsraums und 
der Schweiz

•	 Versicherungsschutz bei unfallbe-
dingter Pflegebedürftigkeit ohne War-
tezeit

•	 Verzicht des Versicherers auf sein or-
dentlichen Kündigungsrecht

Für die Bewertung mit Bronze gilt zu-
sätzlich folgende Mindestanforderung:
•	 Leistungen bei Demenz mindestens 

mittleren Grades in der Pflegestufe 0 
in Höhe von mindestens 200 Euro 
monatlich3

Um eine Bewertung mit Silber zu erzie-
len, muss ergänzend folgendes Lei-
stungsmerkmal erfüllt sein:
•	 Leistungen bei Demenz mindestens 

mittleren Grades in der Pflegestufe 0 
in Höhe von mindestens 400 Euro 
monatlich

Ergänzende Voraussetzungen für die 
Höchstbewertung mit Gold sind wie 
folgt beschrieben:
•	 Bei professioneller Pflege zu Hause 

mindestens 500 Euro monatlich (Pfle-
gestufe I), 1.000 Euro monatlich (Pfle-
gestufe II), 1.900 Euro monatlich (Pfle-
gestufe III) [unabhängig davon, ob es 
sich um eine unfall- oder krankheits-
bedingte Pflegebedürftigkeit handelt]

•	 Bei vollstationärer Pflege in einem 
Pflegeheim mindestens 1.300 Euro 
monatlich (Pflegestufe I), 1.500 Euro 
monatlich (Pflegestufe II) bzw. 1.700 
Euro monatlich (Pflegestufe III) [unab-
hängig davon, ob es sich um eine un-
fall- oder krankheitsbedingte Pflege-
bedürftigkeit handelt]

•	 Beitragsbefreiung bei bedingungsge-
mäßer Pflegebedürftigkeit ab Pflege-
stufe I

•	 Genereller Verzicht auf eine Wartezeit  
für den Versicherungsschutz wegen 
Pflegebedürftigkeit

•	 Versicherungsschutz auch bei nicht 
nur vorübergehendem Verzug wäh-
rend der Vertragsdauer ins Ausland 
(Versicherungsschutz mindestens in 
den Staaten der Europäischen Union,  
den Staaten des Europäischen Wirt-
schaftsraums und der Schweiz)
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Alte Oldenburger 
• (AVB Teil I Musterbedingungen 2009 (MB/EPV 2009) und Teil II Tarifbedingungen der ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung 
AG Stand 10/2013; Ergänzende Pflegetagegeldversicherung zur privaten oder sozialen Pflegepflichtversicherung Pflege flex, Stand 
10.2013)
Voraussetzungen für die Bewertung mit Gold: monatliches Pflegetagegeld von min. 450 Euro bei Demenz in Pflegestufe 0, 1.350 
Euro in Pflegestufe I, 1.500 Euro in Pflegestufe II sowie 1.950 Euro in Pflegestufe III 
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: maximal 20 Euro Pflegetagegeld (= 600 Euro / Monat)
Maximal versicherbares Pflegegeld: in Pflegestufe I, II und III bis 100 Euro Pflegetagegeld / Monat (= 3.000 Euro monatlich)		
Beitragsbeispiele bezogen auf die beschriebenen Mindestanforderungen für Gold:
Eintrittsalter 0 Jahre:	 9,82 EUR monatlich 
Eintrittsalter 10 Jahre:	 9,82 EUR monatlich 
Eintrittsalter 20 Jahre:	 8,48 EUR monatlich
Eintrittsalter 30 Jahre:	 54,25 EUR monatlich
Eintrittsalter 40 Jahre:	 82,56 EUR monatlich
Eintrittsalter 50 Jahre:	 127,67 EUR monatlich
Eintrittsalter 60 Jahre	 209,19 EUR monatlich
Eintrittsalter 70 Jahre:	 k.A.	

Arag 
• (Teil I: MB/EPV 2009; Teil II: Tarifbedingungen; Teil III: Tarifbeschreibung Unisex. Tarif PI: Pflegetagegeld-Versicherung: ergänzende 
Pflegekrankenversicherung nach Tarif PI - IndividualPflege PI, Stand 01.2015)
Voraussetzungen für die Bewertung mit Gold:  Pflegetagegeld von min. 15 Euro bei Demenz in Pflegestufe 0, 45 Euro in Pflegestufe 
I, 50 Euro in Pflegestufe II sowie 65 Euro in Pflegestufe III
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: maximal 100 Euro monatliches Pflegetagegeld (= 3.000 Euro monatlich)
Maximal versicherbares Pflegegeld: in Pflegestufe I bis III jeweils max. 150 Euro Pflegetagegeld (= 4.500 Euro monatlich)
Beitragsbeispiele bezogen auf die beschriebenen Mindestanforderungen für Gold
Eintrittsalter 0 Jahre:	 9,45 EUR monatlich 
Eintrittsalter 10 Jahre:	 9,45 EUR monatlich 
Eintrittsalter 20 Jahre:	 25,15 EUR monatlich
Eintrittsalter 30 Jahre:	 43,80 EUR monatlich
Eintrittsalter 40 Jahre:	 74,15 EUR monatlich
Eintrittsalter 50 Jahre:	 120,45 EUR monatlich
Eintrittsalter 60 Jahre	 201,55 EUR monatlich
Eintrittsalter 70 Jahre:	 kein Angebot möglich

• (Teil I: MB/EPV 2009; Teil II: Tarifbedingungen; Teil III: Tarifbeschreibung Unisex. Tarif P2 fest: Pflegetagegeld-Versicherung: ergän-
zende Pflegekrankenversicherung nach Tarif P2 fest - IndividualPflege P2 fest, Stand 01.2015)
Voraussetzungen für die Bewertung mit Gold: Pflegetagegeld von min. 145 Euro 
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: maximal 100 Euro monatliches Pflegetagegeld (= 3.000 Euro monatlich)
Maximal versicherbares Pflegegeld: in Pflegestufe III jeweils max. 150 Euro Pflegetagegeld (= 4.500 Euro monatlich)
Beitragsbeispiele bezogen auf die beschriebenen Mindestanforderungen für Gold
Eintrittsalter 0 Jahre:	 15,95 EUR monatlich 
Eintrittsalter 10 Jahre:	 15,95 EUR monatlich 
Eintrittsalter 20 Jahre:	 43,50 EUR monatlich
Eintrittsalter 30 Jahre:	 75,40 EUR monatlich
Eintrittsalter 40 Jahre:	 126,15 EUR monatlich
Eintrittsalter 50 Jahre:	 207,35 EUR monatlich
Eintrittsalter 60 Jahre	 346,55 EUR monatlich
Eintrittsalter 70 Jahre:	 kein Angebot möglich

Deutsche Familienversicherung 
• (Versicherungsbedingungen für die Private Pflege-Zusatzversicherung (PZV)/UNISEX der DFV Deutsche Familienversicherung AG 
in der Fassung PZV-UNISEX 01-13 Stand: Januar 2013: Premium (Unisex)) 
Voraussetzungen für die Bewertung mit Gold:  monatliches Pflegegeld von min. 450 Euro bei Demenz in Pflegestufe 0, 600 Euro in 
Pflegestufe I ambulant bzw. 1.350 Euro stationär, 1.050 Euro in Pflegestufe II ambulant bzw. 1.500 Euro stationär sowie 2.250 Euro in 
Pflegestufe III ambulant bzw. stationär
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Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: maximal 900 Euro monatliches Pflegegeld. Bei gleichzeitigem Vorliegen von Demenz in einer 
der anderen Pflegestufen wird die vereinbarte Leistung verdoppelt
Maximal versicherbares Pflegegeld: in Pflegestufe I bis 1.500 Euro monatlich ambulant bzw. 3.000 Euro monatlich stationär, in Pflege-
stufe II bis 2.250 Euro monatlich ambulant bzw. 3.000 Euro monatlich stationär, in Pflegestufe III bis 3.000 Euro monatlich ambulant und 
stationär
Achtung: aufgrund der für die Goldbewertung geforderten Versicherungssumme ist eine Beantragung nur telefonisch beim Versicherer, 
nicht jedoch online möglich!
Beitragsbeispiele bezogen auf die beschriebenen Mindestanforderungen für Gold:
Eintrittsalter 0 Jahre:	 kein Angebot möglich 
Eintrittsalter 10 Jahre:	 10,44 Euro monatlich 
Eintrittsalter 20 Jahre:	 15,79 Euro monatlich
Eintrittsalter 30 Jahre:	 29,42 Euro monatlich
Eintrittsalter 40 Jahre:	 50,92 Euro monatlich
Eintrittsalter 50 Jahre:	 86,42 Euro monatlich
Eintrittsalter 60 Jahre	 147,85 Euro monatlich
Eintrittsalter 70 Jahre:	 274,59 Euro monatlich

Domcura 
• (Versicherungsbedingungen für die private Pflege-Zusatzversicherung (PZV) der DFV Deutsche Familienversicherung AG in der Fassung 
PZV 01-13 Stand: Januar 2013; Versicherungsbedingungen für die DFV DeutschlandAssistance der Privaten Pflege-Zusatzversicherung 
(PZV) der DFV Deutsche Familienversicherung AG in der Fassung PZV-AA 10-11 Stand: Oktober 2011; FürsorgeGarantie der DFV Deut-
sche Familienversicherung AG, Stand 12.2012 : DOMCURA Pflege)
Folgende Tarifvarianten:
o Pflege Flex  inkl. Deutschland Assistance ohne Beitragsrückgewähr (Unisex) - Flex 
o Pflege Flex  inkl. Deutschland Assistance mit Beitragsrückgewähr (Unisex) - Flex 
o Pflege Flex  inkl. Deutschland Assistance mit Beitragsrückgewähr und Domcura Assistance Paket  Pflege  (Unisex) - Flex
o �Pflege Flex  inkl. Deutschland Assistance mit Beitragsrückgewähr und Domcura Assistance Paket  Pflege sowie Assistance-Paket 

Schutzengelgarantie (Unisex) – Flex
Voraussetzungen für die Bewertung mit Gold:  monatliches Pflegegeld von min. 450 Euro bei Demenz in Pflegestufe 0, 500 Euro in 
Pflegestufe I ambulant bzw. 1.300 Euro stationär, 1.000 Euro in Pflegestufe II ambulant bzw. 1.500 Euro stationär sowie 2.250 Euro in 
Pflegestufe III ambulant bzw. stationär
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: maximal 900 Euro monatliches Pflegegeld. Bei gleichzeitigem Vorliegen von Demenz in einer 
der anderen Pflegestufen wird die vereinbarte Leistung verdoppelt
Maximal versicherbares Pflegegeld: in Pflegestufe I bis 1.500 Euro monatlich ambulant bzw. 3.000 Euro monatlich stationär, in Pflege-
stufe II bis 2.250 Euro monatlich ambulant bzw. 3.000 Euro monatlich stationär, in Pflegestufe III bis 3.000 Euro monatlich ambulant und 
stationär

Gothaer 
• (Teil I AB/PV 2009; Teil II Tarifbedingungen; Teil III Tarif MediP, Stand 02.2014: Tarife MediP 0, MediP 1, MediP 2 und MediP 3)
• �(Teil I AB/PV 2009; Teil II Tarifbedingungen; Teil III Tarif MediP, Stand 02.2014: Tarife MediP 0, MediP 1, MediP 2, MediP 3 und  

MediP EZ)
Voraussetzungen für die Bewertung mit Gold: Pflegetagegeld von min. 14 Euro in Pflegestufe 0, 17 Euro in Pflegestufe I, 34 Euro in 
Pflegestufe II sowie 64 Euro in Pflegestufe III.
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: maximal 50 Euro pro Tag (= 1.500 Euro pro Monat)
Maximal versicherbares Pflegetagegeld: in den Pflegestufen I bis III jeweils bis zu 130 Euro pro Tag (= 3.900 Euro pro Monat), wobei die 
über MediP 3 für die Pflegestufe III vereinbarten Leistungen auch den Leistungen bei vollstationärer Pflege in den Pflegestufen I und II 
entsprechen und somit auch unabhängig von MediP 1 undMediP 2 bei vollstationärer Pflege zu 100 % in PS I – III ausgezahlt werden.
Beitragsbeispiele bezogen auf die beschriebenen Mindestanforderungen für Gold:4

Eintrittsalter 0 Jahre:	 6,29 Euro monatlich
Eintrittsalter 10 Jahre:	 6,29 Euro monatlich
Eintrittsalter 20 Jahre:	 6,89 Euro monatlich
Eintrittsalter 30 Jahre:	 36,76 Euro monatlich
Eintrittsalter 40 Jahre:	 57,44 Euro monatlich
Eintrittsalter 50 Jahre:	 89,52 Euro monatlich
Eintrittsalter 60 Jahre	 144,21 Euro monatlich
Eintrittsalter 70 Jahre:	 Angebot auf Direktionsanfrage
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maxPool
•  (Versicherungsbedingungen für die Private Pflege-Zusatzversicherung (PZV)/UNISEX – mit Beitragsrückgewähr der DFV Deutsche 
Familienversicherung AG in der Fassung PZV-UNISEX (BRG) 01-12 Stand: Januar 2012; Besondere Bedingungen für die Assistance-
leistungen der Privaten Pflege-Zusatzversicherung (PZV) der DFV Deutsche Familienversicherung AG in der Fassung PZV-A 10-11 
Stand: Oktober 2011)
Folgende Tarifvarianten:
o Pflege Flex  inkl. Deutschland Assistance ohne Beitragsrückgewähr (Unisex) - Flex 
o Pflege Flex  inkl. Deutschland Assistance mit Beitragsrückgewähr (Unisex) - Flex 
Voraussetzungen für die Bewertung mit Gold:  monatliches Pflegegeld von min. 450 Euro bei Demenz in Pflegestufe 0, 600 Euro in 
Pflegestufe I ambulant bzw. 1.300 Euro stationär, 1.000 Euro in Pflegestufe II ambulant bzw. 1.500 Euro stationär sowie 2.250 Euro in 
Pflegestufe III ambulant bzw. stationär
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: maximal 900 Euro monatliches Pflegegeld. Bei gleichzeitigem Vorliegen von Demenz in 
einer der anderen Pflegestufen wird die vereinbarte Leistung verdoppelt
Maximal versicherbares Pflegegeld: in Pflegestufe I bis 1.500 Euro monatlich ambulant bzw. 3.000 Euro monatlich stationär, in Pfle-
gestufe II bis 2.250 Euro monatlich ambulant bzw. 3.000 Euro monatlich stationär, in Pflegestufe III bis 3.000 Euro monatlich ambulant 
u. stationär

SDK 
• (PS0A, PS0S, PS1A, PS1S, PS2A, PS2S, PS3A, PS3S, PSU; Stand 01.03.2013) mit einem monatlichen Pflegegeld von min. 390 
Euro für die Tarifstufe PS0A und PS0S, min. 510 Euro monatlich für die Tarifstufe PS1A bzw. 1.320 Euro monatlich für die Tarifstufe 
PS1S, min. 1.020 Euro monatlich für die Tarifstufe PS2A bzw. 1.500 Euro monatlich für die Tarifstufe PS2S sowie min. 1.920 Euro 
monatlich für die Tarifstufen PS3A bzw. PS3S
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: maximal analog Pflegegeld in der Pflegestufe I, jedoch mindestens 100 Euro und höchstens 
500 Euro monatlich
Maximal versicherbares Pflegegeld: 3.000 Euro monatlich (PS1 bis PS3) bzw. 500 Euro monatlich (PS 0); ab dem Eintrittsalter 61 
Jahre liegt das maximal versicherbare Pflegegeld bei 2.400 Euro monatlich für die die Pflegestufen 1 bis 3, ab 66 Jahren bei 1.800 
Euro. Damit sind die Anforderungen an das Rating nur bis höchstens zur Vollendung des 65. Lebensjahres erfüllt.    

• (PS0A, PS0S, PS1A, PS1S, PS2A, PS2S, PS3A, PS3S; Stand 01.03.2013) mit einem monatlichen Pflegegeld von min. 390 Euro für 
die Tarifstufe PS0A und PS0S, min. 510 Euro monatlich für die Tarifstufe PS1A bzw. 1.320 Euro monatlich für die Tarifstufe PS1S, min. 
1.020 Euro monatlich für die Tarifstufe PS2A bzw. 1.500 Euro monatlich für die Tarifstufe PS2S sowie min. 1.920 Euro monatlich für 
die Tarifstufen PS3A bzw. PS3S
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: maximal analog Pflegegeld in der Pflegestufe I, jedoch mindestens 100 Euro und höchstens 
500 Euro monatlich
Maximal versicherbares Pflegegeld: 3.000 Euro monatlich (PS1 bis PS3) bzw. 500 Euro monatlich (PS 0); ab dem Eintrittsalter 61 
Jahre liegt das maximal versicherbare Pflegegeld bei 2.400 Euro monatlich für die die Pflegestufen 1 bis 3, ab 66 Jahren bei 1.800 
Euro. Damit sind die Anforderungen an das Rating nur bis höchstens zur Vollendung des 65. Lebensjahres erfüllt.
Beitragsbeispiele bezogen auf die beschriebenen Mindestanforderungen für Gold:
Eintrittsalter 0 Jahre:	 4,61 Euro monatlich *
Eintrittsalter 10 Jahre:	 4,61 Euro monatlich *
Eintrittsalter 20 Jahre:	 29,89 Euro monatlich
Eintrittsalter 30 Jahre:	 39,98 Euro monatlich
Eintrittsalter 40 Jahre:	 56,06 Euro monatlich
Eintrittsalter 50 Jahre:	 83,38 Euro monatlich
Eintrittsalter 60 Jahre	 136,20 Euro monatlich
Eintrittsalter 70 Jahre:	 kein Angebot möglich

VGH Provinzial Krankenversicherung Hannover AG 
• (Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB) für die ergänzende Pflegekrankenversicherung (PK 3.05; Stand 09.13); Teil I Muster-
bedingungen 2009 (MB/EPV 2009); Teil II Tarifbedingungen 2012 (TB/EPV 2012); Tarif PflegeFlex (Stand 09.13). Ergänzende Pflegeta-
gegeldversicherung zur privaten oder sozialen Pflegepflichtversicherung)
Voraussetzungen für die Bewertung mit Gold: monatliches Pflegetagegeld von min. 450 Euro bei Demenz in Pflegestufe 0, 1.350 
Euro in Pflegestufe I, 1.500 Euro in Pflegestufe II sowie 1.950 Euro in Pflegestufe III 
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: maximal 20 Euro Pflegetagegeld (= 600 Euro / Monat)
Maximal versicherbares Pflegegeld: in Pflegestufe I, II und III bis 100 Euro Pflegetagegeld / Monat (= 3.000 Euro monatlich)	
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Beitragsbeispiele bezogen auf die beschriebenen Mindestanforderungen für Gold:
Eintrittsalter 0 Jahre:	 9,82 EUR monatlich 
Eintrittsalter 10 Jahre:	 9,82 EUR monatlich 
Eintrittsalter 20 Jahre:	 36,38 EUR monatlich
Eintrittsalter 30 Jahre:	 54,25 EUR monatlich
Eintrittsalter 40 Jahre:	 82,56 EUR monatlich
Eintrittsalter 50 Jahre:	 127,67 EUR monatlich
Eintrittsalter 60 Jahre	 209,19 EUR monatlich
Eintrittsalter 70 Jahre:	 380,60 EUR monatlich

* Abschluss nur im Rahmen der Kindernachversicherung, zusammen mit mindestens einem Elternteil oder mit einem ergänzenden Zahnzusatz- 
bzw. stationären Tarif möglich.

Württembergische 
• (Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB) für die ergänzende Pflegekrankenversicherung.Teil I Musterbedingungen 2009 (MB/EPV 
2009) § 1 - 18. Teil II Tarifbedingungen der Württembergischen Krankenversicherung Aktiengesellschaft - gültig in Verbindung mit Tarif 
PTPU, Stand 01.11.2013; Teil III Tarif PTPU Pflegetagegeldversicherung, Stand 01.11.2013) mit einem Pflegetagegeld von min. 65 Euro 
in der Pflegestufe III
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: 30% der Leistung der Pflegestufe III
Maximal versicherbares Pflegetagegeld: 150 Euro pro Tag
Beitragsbeispiele bezogen auf die beschriebenen Mindestanforderungen für Gold:
Eintrittsalter 0 Jahre:	 7,80 Euro monatlich 
Eintrittsalter 10 Jahre:	 7,80 Euro monatlich 
Eintrittsalter 20 Jahre:	 7,80 Euro monatlich
Eintrittsalter 30 Jahre:	 26,65 Euro monatlich
Eintrittsalter 40 Jahre:	 45,50 Euro monatlich
Eintrittsalter 50 Jahre:	 78,00 Euro monatlich
Eintrittsalter 60 Jahre	 139,10 Euro monatlich
Eintrittsalter 70 Jahre:	 278,20 Euro monatlich
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Alte Oldenburger 
• (AVB Teil I Musterbedingungen 2009 (MB/EPV 2009) und Teil II Tarifbedingungen der ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung 
AG Stand 10/2013; Ergänzende Pflegetagegeldversicherung zur privaten oder sozialen Pflegepflichtversicherung Pflege flex, Stand 
10.2013)
Voraussetzungen für die Bewertung mit Silber: monatliches Pflegetagegeld von min. 450 Euro bei Demenz in Pflegestufe 0, 600 
Euro in Pflegestufe I, 1.050 Euro in Pflegestufe II sowie 1.500 Euro in Pflegestufe III 
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: siehe bei „Gold“
Maximal versicherbares Pflegegeld: siehe bei „Gold“
Beitragsbeispiele bezogen auf die beschriebenen Mindestanforderungen für Gold:
Eintrittsalter 0 Jahre:	 6,58 EUR monatlich 
Eintrittsalter 10 Jahre:	 6,58 EUR monatlich 
Eintrittsalter 20 Jahre:	 5,99 EUR monatlich
Eintrittsalter 30 Jahre:	 34,35 EUR monatlich
Eintrittsalter 40 Jahre:	 52,23 EUR monatlich
Eintrittsalter 50 Jahre:	 80,70 EUR monatlich
Eintrittsalter 60 Jahre	 132,09 EUR monatlich
Eintrittsalter 70 Jahre:	 k.A.

Arag 
• (Teil I: MB/EPV 2009; Teil II: Tarifbedingungen; Teil III: Tarifbeschreibung Unisex. Tarif P1 fest: Pflegetagegeld-Versicherung: er-
gänzende Pflegekrankenversicherung nach Tarif P1 fest - IndividualPflege P1 fest, Stand 01.2015)
Voraussetzungen für die Bewertung mit Silber:  Pflegetagegeld von min. 70 Euro 
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: maximal 100 Euro monatliches Pflegetagegeld (= 3.000 Euro monatlich)
Maximal versicherbares Pflegegeld: in Pflegestufe III jeweils max. 150 Euro Pflegetagegeld (= 4.500 Euro monatlich)
Beitragsbeispiele bezogen auf die beschriebenen Mindestanforderungen für Silber:
Eintrittsalter 0 Jahre:	 6,30 EUR monatlich 
Eintrittsalter 10 Jahre:	 6,30 EUR monatlich 
Eintrittsalter 20 Jahre:	 16,80 EUR monatlich
Eintrittsalter 30 Jahre:	 29,40 EUR monatlich
Eintrittsalter 40 Jahre:	 49,00 EUR monatlich
Eintrittsalter 50 Jahre:	 80,50 EUR monatlich
Eintrittsalter 60 Jahre	 134,40 EUR monatlich
Eintrittsalter 70 Jahre:	 kein Angebot möglich

• (Teil I: MB/EPV 2009; Teil II: Tarifbedingungen; Teil III: Tarifbeschreibung Unisex. Tarif P2 fest: Pflegetagegeld-Versicherung:  
ergänzende Pflegekrankenversicherung nach Tarif P2 fest - IndividualPflege P2 fest, Stand 01.2015)
Voraussetzungen für die Bewertung mit Silber: Pflegetagegeld von min. 60 Euro 
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: siehe „Gold“
Maximal versicherbares Pflegegeld: siehe „Gold“
Beitragsbeispiele bezogen auf die beschriebenen Mindestanforderungen für Silber
Eintrittsalter 0 Jahre:	 6,60 EUR monatlich 
Eintrittsalter 10 Jahre:	 6,60 EUR monatlich 
Eintrittsalter 20 Jahre:	 18,00 EUR monatlich
Eintrittsalter 30 Jahre:	 31,20 EUR monatlich
Eintrittsalter 40 Jahre:	 52,20 EUR monatlich
Eintrittsalter 50 Jahre:	 85,80 EUR monatlich
Eintrittsalter 60 Jahre	 143,40 EUR monatlich
Eintrittsalter 70 Jahre:	 kein Angebot möglich

• (Teil I: MB/EPV 2009; Teil II: Tarifbedingungen; Teil III: Tarifbeschreibung Unisex. Tarif PI: Pflegetagegeld-Versicherung: ergän-
zende Pflegekrankenversicherung nach Tarif PI - IndividualPflege PI, Stand 01.2015)
Voraussetzungen für die Bewertung mit Silber: Pflegetagegeld von min. 15 Euro bei Demenz in Pflegestufe 0, 20 Euro in Pflegestu-
fe I, 35 Euro in Pflegestufe II sowie 50 Euro in Pflegestufe III
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: siehe „Gold“
Maximal versicherbares Pflegegeld: siehe „Gold“
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Beitragsbeispiele bezogen auf die beschriebenen Mindestanforderungen für Silber
Eintrittsalter 0 Jahre:	 6,10 EUR monatlich 
Eintrittsalter 10 Jahre:	 6,10 EUR monatlich 
Eintrittsalter 20 Jahre:	 16,00 EUR monatlich
Eintrittsalter 30 Jahre:	 27,80 EUR monatlich
Eintrittsalter 40 Jahre:	 47,00 EUR monatlich
Eintrittsalter 50 Jahre:	 76,25 EUR monatlich
Eintrittsalter 60 Jahre	 127,65 EUR monatlich
Eintrittsalter 70 Jahre:	 kein Angebot möglich

Continentale 
• (RB/PG 2014 Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Pflegetagegeld- und Pflegeeinmalleistungsversicherung Teil I: Rah-
menbedingungen für die Pflegetagegeld- und Pflegeeinmalleistungsversicherung der Continentale Krankenversicherung a.G. 2014 
(RB/PG 2014) Stand: 01.09.2014; Teil II - Tarif mit Tarifbedingungen: Tarif PG. Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Pflege-
tagegeldversicherung nach dem Tarif PG, Stand 01.09.2014; Anhang zu den RB/PG 2014 Auszug aus dem Versicherungsvertrags-
gesetz (VVG) Stand: 01.09.2014: Tarifstufe PG-K)
Voraussetzungen für die Bewertung mit Silber: Pflegetagegeld von min. 60 Euro 
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: 30% von maximal 150 Euro Pflegetagegeld (= 1.350 Euro monatlich)
Maximal versicherbares Pflegegeld: in Pflegestufe III jeweils max. 150 Euro Pflegetagegeld (= 4.500 Euro monatlich)
Hinweis: eine Dynamik ist nur solange möglich, wie die versicherte Person im Jahr der Erhöhung das 80. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat.
Beitragsbeispiele bezogen auf die beschriebenen Mindestanforderungen für Silber:
Eintrittsalter 0 Jahre:	 6,12 EUR monatlich 
Eintrittsalter 10 Jahre:	 6,12 EUR monatlich 
Eintrittsalter 20 Jahre:	 6,12 EUR monatlich
Eintrittsalter 30 Jahre:	 30,90 EUR monatlich
Eintrittsalter 40 Jahre:	 47,58 EUR monatlich
Eintrittsalter 50 Jahre:	 73,86 EUR monatlich
Eintrittsalter 60 Jahre	 119,22 EUR monatlich
Eintrittsalter 70 Jahre:	 207,48 EUR monatlich

Continentale 
• (RB/PG 2014 Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Pflegetagegeld- und Pflegeeinmalleistungsversicherung Teil I: Rah-
menbedingungen für die Pflegetagegeld- und Pflegeeinmalleistungsversicherung der Continentale Krankenversicherung a.G. 2014 
(RB/PG 2014) Stand: 01.09.2014; Teil II - Tarif mit Tarifbedingungen: Tarif PG. Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Pflege-
tagegeldversicherung nach dem Tarif PG, Stand 01.09.2014; Anhang zu den RB/PG 2014 Auszug aus dem Versicherungsvertrags-
gesetz (VVG) Stand: 01.09.2014: Tarifstufe PG-K-plus)
Voraussetzungen für die Bewertung mit Silber: Pflegetagegeld von min. 15 Euro in der Pflegestufe 0, 20 Euro in der Pflegestufe I, 
35 Euro in der Pflegestufe II sowie 50 Euro in der Pflegestufe III
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: 100% von maximal 150 Euro Pflegetagegeld (= 4.500 Euro monatlich)
Maximal versicherbares Pflegegeld: in Pflegestufe III jeweils max. 150 Euro Pflegetagegeld (= 4.500 Euro monatlich)
Hinweis: eine Dynamik ist nur solange möglich, wie die versicherte Person im Jahr der Erhöhung das 80. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat.

Deutsche Familienversicherung
• (Versicherungsbedingungen für die Private Pflege-Zusatzversicherung (PZV)/UNISEX der DFV Deutsche Familienversicherung AG in 
der Fassung PZV-UNISEX 01-13 Stand: Januar 2013: Premium (Unisex)) mit einem monatlichen Pflegegeld von min. 450 Euro bei De-
menz in Pflegestufe 0, 600 Euro in Pflegestufe I ambulant bzw. stationär, 1.050 Euro in Pflegestufe II ambulant bzw. stationär sowie 
1.500 Euro in Pflegestufe III ambulant bzw. stationär
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: siehe bei „Gold“
Maximal versicherbares Pflegegeld: siehe bei Gold
Achtung: aufgrund der für die Silberbewertung geforderten Versicherungssumme ist eine Beantragung nur telefonisch beim Versi-
cherer, nicht jedoch online möglich!
Beitragsbeispiele bezogen auf die beschriebenen Mindestanforderungen für Silber:
Eintrittsalter 0 Jahre:	 kein Angebot möglich 
Eintrittsalter 10 Jahre:	 8,50 Euro monatlich 
Eintrittsalter 20 Jahre:	 12,71 Euro monatlich
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Eintrittsalter 30 Jahre:	 23,66 Euro monatlich
Eintrittsalter 40 Jahre:	 40,89 Euro monatlich
Eintrittsalter 50 Jahre:	 69,44 Euro monatlich
Eintrittsalter 60 Jahre	 118,66 Euro monatlich
Eintrittsalter 70 Jahre:	 220,10 Euro monatlich

Domcura
• (Versicherungsbedingungen für die private Pflege-Zusatzversicherung (PZV) der DFV Deutsche Familienversicherung AG in der  
Fassung PZV 01-13 Stand: Januar 2013; Versicherungsbedingungen für die DFV DeutschlandAssistance der Privaten Pflege-Zusatz-
versicherung (PZV) der DFV Deutsche Familienversicherung AG in der Fassung PZV-AA 10-11 Stand: Oktober 2011; FürsorgeGarantie 
der DFV Deutsche Familienversicherung AG, Stand 12.2012 : DOMCURA Pflege)
Voraussetzungen für die Bewertung mit Silber:   monatliches Pflegegeld von min. 450 Euro bei Demenz in Pflegestufe 0, 600 Euro 
in Pflegestufe I ambulant bzw. stationär, 1.050 Euro in Pflegestufe II ambulant bzw. stationär sowie 1.500 Euro in Pflegestufe III  
ambulant bzw. stationär
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: siehe bei „Gold“
Maximal versicherbares Pflegegeld: siehe „Gold“

Gothaer 
• (Teil I AB/PV 2009; Teil II Tarifbedingungen;  Teil III Tarif MediP, Stand 02.2014: Tarife MediP 0, MediP 1, MediP 2 und MediP 3)
• (Teil I AB/PV 2009; Teil II Tarifbedingungen;  Teil III Tarif MediP, Stand 02.2014: Tarife MediP 0, MediP 1, MediP 2, MediP 3 und 
MediP EZ)
Voraussetzungen für die Bewertung mit Silber: Pflegetagegeld von min. 14 Euro in Pflegestufe 0, 17 Euro in Pflegestufe I, 34 Euro in 
Pflegestufe II sowie 50 Euro in Pflegestufe III.
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: maximal 50 Euro pro Tag (= 1.500 Euro pro Monat)
Maximal versicherbares Pflegetagegeld: in den Pflegestufen I bis III jeweils bis zu 130 Euro pro Tag (= 3.900 Euro pro Monat), wo-
bei die aus Tarif MediP 3 für die Pflegestufe III vereinbarten Leistungen auch den Leistungen bei vollstationärer Pflege in den Pfle-
gestufen I und II entsprechen und somit auch unabhängig von MediP 1 und MediP 2 bei vollstationärer Pflege zu 100 % in PS I – III 
ausgezahlt werden..
Beitragsbeispiele bezogen auf die beschriebenen Mindestanforderungen für Silber:5

Eintrittsalter 0 Jahre:	 5,73 Euro monatlich
Eintrittsalter 10 Jahre:	 5,73 Euro monatlich
Eintrittsalter 20 Jahre:	 6,05 Euro monatlich
Eintrittsalter 30 Jahre:	 32,00 Euro monatlich
Eintrittsalter 40 Jahre:	 50,02 Euro monatlich
Eintrittsalter 50 Jahre:	 77,90 Euro monatlich
Eintrittsalter 60 Jahre	 125,45 Euro monatlich
Eintrittsalter 70 Jahre:	 Angebot auf Direktionsanfrage

Hallesche
• (OLGA.extra, Stand 11.2013) mit einem Tagessatz von min. 60 Euro
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: 30% des Pflegetagegeldes in der Pflegestufe III (max. 1.350 Euro monatlich)
Maximal versicherbarer Tagessatz: 150 Euro
Beitragsbeispiele bezogen auf die beschriebenen Mindestanforderungen:
Eintrittsalter 0 Jahre:	 8,28 Euro monatlich
Eintrittsalter 10 Jahre:	 8,28 Euro monatlich 
Eintrittsalter 20 Jahre:	 8,40 Euro monatlich
Eintrittsalter 30 Jahre:	 27,24 Euro monatlich
Eintrittsalter 40 Jahre:	 42,72 Euro monatlich
Eintrittsalter 50 Jahre:	 67,56 Euro monatlich
Eintrittsalter 60 Jahre	 111,12 Euro monatlich
Eintrittsalter 70 Jahre:	 197,16 Euro monatlich

• (Allgemeine Versicherungsbedingungen für die ergänzende Pflegekrankenversicherung, Fassung November 2013. Teil I Muster-
bedingungen 2009 (MB/EPV 2009). Teil II Tarifbedingungen (TB/EPV 2013). Tarif OLGAflex. Pflegetagegeldversicherung. Fassung 
Februar 2014. Teil III der Allgemeinen Versicherungsbedingungen: OLGAflex.RI) mit einem Tagessatz von min. 60 Euro
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: 30% des Pflegetagegeldes in der Pflegestufe III (max. 1.350 Euro monatlich)
Maximal versicherbarer Tagessatz: 150 Euro
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Wichtiger Hinweis: der Tarif OLGAflex.Ri wird bedingungsgemäß auf die Tarifstufe OLGAflex.AR umgestellt. Diese Umstufung er-
folgt erstmals im 5. Jahr nach Vertragsabschluss und anschließend alle 2 Jahre. Der Tarif steht nur bis Alter 60 zur Verfügung. An-
schließend erfolgt anschließend eine Umstellung des noch verbliebenen Pflegetagegeldes auf den Tarif OLGAflex.AR oder der Ver-
trag wird zum 31.12. nach Erreichen des 60. Lebensjahres aufgehoben.

• (Allgemeine Versicherungsbedingungen für die ergänzende Pflegekrankenversicherung, Fassung November 2013. Teil I Muster-
bedingungen 2009 (MB/EPV 2009). Teil II Tarifbedingungen (TB/EPV 2013). Tarif OLGAflex. Pflegetagegeldversicherung. Fassung 
Februar 2014. Teil III der Allgemeinen Versicherungsbedingungen: OLGAflex.AR) mit einem Tagessatz von min. 60 Euro
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: 30% des Pflegetagegeldes in der Pflegestufe III (max. 1.350 Euro monatlich)
Maximal versicherbarer Tagessatz: 150 Euro
Beitragsbeispiele bezogen auf die beschriebenen Mindestanforderungen:
Eintrittsalter 20 Jahre:	 9,60 Euro monatlich
Eintrittsalter 30 Jahre:	 33,60 Euro monatlich
Eintrittsalter 40 Jahre:	 52,80 Euro monatlich
Eintrittsalter 50 Jahre:	 83,40 Euro monatlich
Eintrittsalter 60 Jahre	 136,20 Euro monatlich
Eintrittsalter 70 Jahre:	 241,80 Euro monatlich

maxPool
• (Versicherungsbedingungen für die Private Pflege-Zusatzversicherung (PZV)/BISEX – mit Beitragsrückgewähr der DFV Deutsche 
Familienversicherung AG in der Fassung PZV-BISEX (BRG) 01-12 Stand, Versicherungsbedingungen für die DFV DeutschlandAssi-
stance der Privaten Pflege-Zusatzversicherung (PZV) der DFV Deutsche Familienversicherung AG in der Fassung PZV-AA 10-11 
Stand: Oktober 2011) 
Voraussetzungen für die Bewertung mit Silber: monatliches Pflegegeld von min. 450 Euro bei Demenz in Pflegestufe 0, 600 Euro in 
Pflegestufe I, 1.050 Euro in Pflegestufe II sowie 1.500 Euro in Pflegestufe III 
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: siehe bei „Gold“
Maximal versicherbares Pflegegeld: siehe „Gold“

• (Versicherungsbedingungen für die Private Pflege-Zusatzversicherung (PZV)/UNISEX – mit Beitragsrückgewähr der DFV Deut-
sche Familienversicherung AG in der Fassung PZV-UNISEX (BRG) 01-12 Stand: Januar 2012; Besondere Bedingungen für die Assi-
stanceleistungen der Privaten Pflege-Zusatzversicherung (PZV) der DFV Deutsche Familienversicherung AG in der Fassung PZV-A 
10-11 Stand: Oktober 2011)
Folgende Tarifvarianten:
o Pflege Flex  inkl. Deutschland Assistance ohne Beitragsrückgewähr (Unisex) - Flex) 
o Pflege Flex  inkl. Deutschland Assistance mit Beitragsrückgewähr (Unisex) - Flex
Voraussetzungen für die Bewertung mit Silber:   monatliches Pflegegeld von min. 450 Euro bei Demenz in Pflegestufe 0, 600 Euro 
in Pflegestufe I ambulant bzw. stationär, 1.050 Euro in Pflegestufe II ambulant bzw. stationär sowie 1.500 Euro in Pflegestufe III am-
bulant bzw. stationär
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: siehe bei „Gold“
Maximal versicherbares Pflegegeld: siehe „Gold“

Münchener Verein
• (Allgemeine Versicherungsbedingungen für die ergänzende Pflegekrankenversicherung (AB/PV 2012), Stand 09.2012; Satzung 
07.2004; Tarif SELECT CARE Pflege - Tarifstufen  421, 421 B, 422, 423, 430  sowie Einmalleistung nach Tarif 434, Stand 09.2012)
Voraussetzungen für die Bewertung mit Silber: monatliches Pflegetagegeld von min. 15 Euro pro Tag bei Demenz in Pflegestufe 0, 
20 Euro pro Tag in Pflegestufe I ambulant bzw. stationär, 35 Euro pro Tag in Pflegestufe II ambulant bzw. stationär sowie 50 Euro 
pro Tag in Pflegestufe III ambulant bzw. stationär
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: maximal in Höhe von 40 Euro pro Tag
Maximal versicherbarer Tagessatz: 40 Euro (Pflegestufe 0), 80 Euro (Pflegestufe I), 120 Euro (Pflegestufe II) bzw. 150 Euro (Pflege-
stufe III)

• (Allgemeine Versicherungsbedingungen für die ergänzende Pflegekrankenversicherung (AB/PV 2012), Stand 09.2012; Satzung 
07.2004; Tarif SELECT CARE Pflege - Tarifstufen  421, 423, 430, 430 B sowie Einmalleistung nach Tarif 434, Stand 09.2012)
Voraussetzungen für die Bewertung mit Silber: monatliches Pflegetagegeld von min. 15 Euro pro Tag bei Demenz in Pflegestufe 0, 
20 Euro pro Tag in Pflegestufe I ambulant bzw. stationär, 35 Euro pro Tag in Pflegestufe II ambulant bzw. stationär sowie 50 Euro 
pro Tag in Pflegestufe III ambulant bzw. stationär
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: maximal in Höhe von 40 Euro pro Tag

Bedingungsrating Pflegetagegeld- und Pflegegeldversicherung
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Maximal versicherbarer Tagessatz: 40 Euro (Pflegestufe 0), 80 Euro (Pflegestufe I), 120 Euro (Pflegestufe II) bzw. 150 Euro (Pflege-
stufe III)

VGH Provinzial Krankenversicherung Hannover AG 
• (Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB) für die ergänzende Pflegekrankenversicherung (PK 3.05; Stand 09.13); Teil I Mu-
sterbedingungen 2009 (MB/EPV 2009); Teil II Tarifbedingungen 2012 (TB/EPV 2012); Tarif PflegeFlex (Stand 09.13). Ergänzende 
Pflegetagegeldversicherung zur privaten oder sozialen Pflegepflichtversicherung)
Voraussetzungen für die Bewertung mit Silber:  monatliches Pflegetagegeld von min. 450 Euro bei Demenz in Pflegestufe 0, 600 
Euro in Pflegestufe I, 1.050 Euro in Pflegestufe II sowie 1.500 Euro in Pflegestufe III 
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: siehe bei „Gold“
Maximal versicherbares Pflegegeld: siehe bei „Gold“
Beitragsbeispiele bezogen auf die beschriebenen Mindestanforderungen für Silber:
Eintrittsalter 0 Jahre:	 6,58 EUR monatlich 
Eintrittsalter 10 Jahre:	 6,58 EUR monatlich 
Eintrittsalter 20 Jahre:	 23,14 EUR monatlich
Eintrittsalter 30 Jahre:	 34,35 EUR monatlich
Eintrittsalter 40 Jahre:	 52,23 EUR monatlich
Eintrittsalter 50 Jahre:	 80,70 EUR monatlich
Eintrittsalter 60 Jahre	 132,09 EUR monatlich
Eintrittsalter 70 Jahre:	 239,91 EUR monatlich

Württembergische 
• (Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB) für die ergänzende Pflegekrankenversicherung.Teil I Musterbedingungen 2009 
(MB/EPV 2009) § 1 - 18. Teil II Tarifbedingungen der Württembergischen Krankenversicherung Aktiengesellschaft - gültig in Verbin-
dung mit Tarif PTPU, Stand 01.11.2013; Teil III Tarif PTPU Pflegetagegeldversicherung, Stand 01.11.2013) mit einem Pflegetagegeld 
von min. 50 Euro in der Pflegestufe III
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: siehe „Gold“
Maximal versicherbares Pflegetagegeld: 150 Euro pro Tag
Beitragsbeispiele bezogen auf die beschriebenen Mindestanforderungen für Silber:
Eintrittsalter 0 Jahre:	 6,00 Euro monatlich 
Eintrittsalter 10 Jahre:	 6,00 Euro monatlich 
Eintrittsalter 20 Jahre:	 6,00 Euro monatlich
Eintrittsalter 30 Jahre:	 20,50 Euro monatlich
Eintrittsalter 40 Jahre:	 35,00 Euro monatlich
Eintrittsalter 50 Jahre:	 60,00 Euro monatlich
Eintrittsalter 60 Jahre	 107,00 Euro monatlich
Eintrittsalter 70 Jahre:	 214,00 Euro monatlich



�

Rating

94 Risiko & Vorsorge 2-2015

Bedingungsrating Pflegetagegeld- und Pflegegeldversicherung					      	

Alte Oldenburger 
• (AVB Teil I Musterbedingungen 2009 (MB/EPV 2009) und Teil II Tarifbedingungen der ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung AG 
Stand 10/2013; Ergänzende Pflegetagegeldversicherung zur privaten oder sozialen Pflegepflichtversicherung Pflege flex, Stand 10.2013)
Voraussetzungen für die Bewertung mit Bronze: monatliches Pflegetagegeld von min. 300 Euro bei Demenz in Pflegestufe 0, 600 
Euro in Pflegestufe I, 1.050 Euro in Pflegestufe II sowie 1.500 Euro in Pflegestufe III 
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: siehe bei „Gold“
Maximal versicherbares Pflegegeld: siehe bei „Gold“
Beitragsbeispiele bezogen auf die beschriebenen Mindestanforderungen für Bronze:
Eintrittsalter 0 Jahre:	 6,05 EUR monatlich 
Eintrittsalter 10 Jahre:	 6,05 EUR monatlich 
Eintrittsalter 20 Jahre:	 5,41 EUR monatlich
Eintrittsalter 30 Jahre:	 33,27 EUR monatlich
Eintrittsalter 40 Jahre:	 50,60 EUR monatlich
Eintrittsalter 50 Jahre:	 78,21 EUR monatlich
Eintrittsalter 60 Jahre	 128,08 EUR monatlich
Eintrittsalter 70 Jahre:	 232,96 EUR monatlich	

Arag 
• (Teil I: MB/EPV 2009; Teil II: Tarifbedingungen; Teil III: Tarifbeschreibung Unisex. Tarif P1 fest: Pflegetagegeld-Versicherung: ergänzende 
Pflegekrankenversicherung nach Tarif P1 fest - IndividualPflege P1 fest, Stand 01.2015)
Voraussetzungen für die Bewertung mit Bronze:  Pflegetagegeld von min. 70 Euro 
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: maximal 100 Euro monatliches Pflegetagegeld.
Maximal versicherbares Pflegegeld: in Pflegestufe I bis III jeweils max. 150 Euro Pflegetagegeld

• (Teil I: MB/EPV 2009; Teil II: Tarifbedingungen; Teil III: Tarifbeschreibung Unisex. Tarif P2 fest: Pflegetagegeld-Versicherung: ergänzende 
Pflegekrankenversicherung nach Tarif P2 fest - IndividualPflege P2 fest, Stand 01.2015)
Voraussetzungen für die Bewertung mit Bronze:  Pflegetagegeld von min. 60 Euro 
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: maximal 100 Euro monatliches Pflegetagegeld.
Maximal versicherbares Pflegegeld: in Pflegestufe I bis III jeweils max. 150 Euro Pflegetagegeld

• (Teil I: MB/EPV 2009; Teil II: Tarifbedingungen; Teil III: Tarifbeschreibung Unisex. Tarif PI: Pflegetagegeld-Versicherung: ergänzende 
Pflegekrankenversicherung nach Tarif PI - IndividualPflege PI, Stand 01.2015)
Voraussetzungen für die Bewertung mit Bronze:  Pflegetagegeld von min. 10 Euro bei Demenz in Pflegestufe 0, 20 Euro in Pflegestu-
fe I, 35 Euro in Pflegestufe II sowie 50 Euro in Pflegestufe III
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: maximal 100 Euro monatliches Pflegetagegeld.
Maximal versicherbares Pflegegeld: in Pflegestufe I bis III jeweils max. 150 Euro Pflegetagegeld

Deutsche Familienversicherung 
• (Versicherungsbedingungen für die Private Pflege-Zusatzversicherung (PZV)/UNISEX der DFV Deutsche Familienversicherung AG 
in der Fassung PZV-UNISEX 01-13 Stand: Januar 2013: Premium (Unisex)) mit einem monatlichen Pflegegeld von min. 450 Euro bei 
Demenz in Pflegestufe 0, 600 Euro in Pflegestufe I ambulant bzw. stationär, 1.050 Euro in Pflegestufe II ambulant bzw. stationär sowie 
1.500 Euro in Pflegestufe III ambulant bzw. stationär
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: siehe bei „Gold“
Maximal versicherbares Pflegegeld: siehe bei „Gold“
Achtung: aufgrund der geforderten Versicherungssumme für die Bronzebewertung ist eine Beantragung nur telefonisch beim Versi-
cherer, nicht jedoch online möglich!

Domcura
• (Versicherungsbedingungen für die private Pflege-Zusatzversicherung (PZV) der DFV Deutsche Familienversicherung AG in der 
Fassung PZV 01-13 Stand: Januar 2013; Versicherungsbedingungen für die DFV DeutschlandAssistance der Privaten Pflege-Zusatz-
versicherung (PZV) der DFV Deutsche Familienversicherung AG in der Fassung PZV-AA 10-11 Stand: Oktober 2011; FürsorgeGaran-
tie der DFV Deutsche Familienversicherung AG, Stand 12.2012 : DOMCURA Pflege)
Voraussetzungen für die Bewertung mit Bronze: monatliches Pflegegeld von min. 300 Euro bei Demenz in Pflegestufe 0, 600 Euro in 
Pflegestufe I ambulant bzw. stationär, 1.050 Euro in Pflegestufe II ambulant bzw. stationär sowie 1.500 Euro in Pflegestufe III ambulant 
bzw. stationär
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: siehe bei „Gold“
Maximal versicherbares Pflegegeld: siehe „Gold“
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• (Versicherungsbedingungen für die Private Pflege-Zusatzversicherung (PZV)/UNISEX der DFV Deutsche Familienversicherung AG 
in der Fassung PZV-UNISEX 01-12, Stand: Januar 2012: DOMCURA Pflege ASS, Versicherungsbedingungen für die DFV Deutsch-
landAssistance der Privaten Pflege-Zusatzversicherung (PZV) der DFV Deutsche Familienversicherung AG in der Fassung PZV-AA 
10-11, Stand: Oktober 2011: DOMCURA Pflege ASS (Unisex): Flex)
Voraussetzungen für die Bewertung mit Bronze:  monatliches Pflegegeld von min. 300 Euro bei Demenz in Pflegestufe 0, 600 Euro in 
Pflegestufe I ambulant bzw. stationär, 1.050 Euro in Pflegestufe II ambulant bzw. stationär sowie 1.500 Euro in Pflegestufe III ambulant 
bzw. stationär
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: siehe bei „Gold“ / Maximal versicherbares Pflegegeld: siehe „Gold“

Gothaer 
• (Teil I AB/PV 2009; Teil II Tarifbedingungen;  Teil III Tarif MediP, Stand 02.2014: Tarife MediP 0, MediP 1, MediP 2 und MediP 3)
• (Teil I AB/PV 2009; Teil II Tarifbedingungen;  Teil III Tarif MediP, Stand 02.2014: Tarife MediP 0, MediP 1, MediP 2, MediP 3 
und MediP EZ)
Voraussetzungen für die Bewertung mit Bronze: Pflegetagegeld von min. 7 Euro in Pflegestufe 0, 17 Euro in Pflegestufe I, 34 
Euro in Pflegestufe II sowie 50 Euro in Pflegestufe III.
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: maximal 50 Euro pro Tag (= 1.500 Euro pro Monat)
Maximal versicherbares Pflegetagegeld: in den Pflegestufen I bis III jeweils bis zu 130 Euro pro Tag (= 3.900 Euro pro Monat), 
wobei die aus Tarif MediP 3 für die Pflegestufe III vereinbarten Leistungen auch den Leistungen bei vollstationärer Pflege in 
den Pflegestufen I und II entsprechen und somit auch unabhängig von MediP 1 und MediP 2 bei vollstationärer Pflege zu 100% 
in PS I – III ausgezahlt werden.
Beitragsbeispiele bezogen auf die beschriebenen Mindestanforderungen für Bronze:6

Eintrittsalter 0 Jahre:	 5,31 Euro monatlich
Eintrittsalter 10 Jahre:	 5,31 Euro monatlich
Eintrittsalter 20 Jahre:	 5,63 Euro monatlich
Eintrittsalter 30 Jahre:	 31,30 Euro monatlich
Eintrittsalter 40 Jahre:	 48,97 Euro monatlich
Eintrittsalter 50 Jahre:	 76,36 Euro monatlich
Eintrittsalter 60 Jahre	 123,00 Euro monatlich
Eintrittsalter 70 Jahre:	 Angebot auf Direktionsanfrage

maxPool
• (Versicherungsbedingungen für die Private Pflege-Zusatzversicherung (PZV)/UNISEX – mit Beitragsrückgewähr der DFV 
Deutsche Familienversicherung AG in der Fassung PZV-UNISEX (BRG) 01-12 Stand: Januar 2012; Besondere Bedingungen für 
die Assistanceleistungen der Privaten Pflege-Zusatzversicherung (PZV) der DFV Deutsche Familienversicherung AG in der 
Fassung PZV-A 10-11 Stand: Oktober 2011)
Folgende Tarifvarianten:
o Pflege Flex  inkl. Deutschland Assistance ohne Beitragsrückgewähr (Unisex) - Flex) 
o Pflege Flex  inkl. Deutschland Assistance mit Beitragsrückgewähr (Unisex) - Flex
Voraussetzungen für die Bewertung mit Bronze: monatliches Pflegegeld von min. 300 Euro bei Demenz in Pflegestufe 0, 600 
Euro in Pflegestufe I ambulant bzw. stationär, 1.050 Euro in Pflegestufe II ambulant bzw. stationär sowie 1.500 Euro in Pflege-
stufe III ambulant bzw. stationär
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: siehe bei „Gold“
Maximal versicherbares Pflegegeld: siehe „Gold“

Münchener Verein
• (Allgemeine Versicherungsbedingungen für die ergänzende Pflegekrankenversicherung (AB/PV 2012), Stand 09.2012; Satzung 
07.2004; Tarif SELECT CARE Pflege - Tarifstufen  421, 421 B, 422, 423, 430  sowie Einmalleistung nach Tarif 434, Stand 09.2012)
Voraussetzungen für die Bewertung mit Bronze: monatliches Pflegetagegeld von min. 15 Euro pro Tag bei Demenz in Pflege-
stufe 0, 20 Euro pro Tag in Pflegestufe I ambulant bzw. stationär, 35 Euro pro Tag in Pflegestufe II ambulant bzw. stationär 
sowie 50 Euro pro Tag in Pflegestufe III ambulant bzw. stationär
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: siehe bei „Silber“
Maximal versicherbares Pflegegeld: siehe bei „Silber“
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• (Allgemeine Versicherungsbedingungen für die ergänzende Pflegekrankenversicherung (AB/PV 2012), Stand 09.2012; Satzung 
07.2004; Tarif SELECT CARE Pflege - Tarifstufen  421, 423, 430, 430 B sowie Einmalleistung nach Tarif 434, Stand 09.2012)
Voraussetzungen für die Bewertung mit Bronze: monatliches Pflegetagegeld von min. 15 Euro pro Tag bei Demenz in Pflege-
stufe 0, 20 Euro pro Tag in Pflegestufe I ambulant bzw. stationär, 35 Euro pro Tag in Pflegestufe II ambulant bzw. stationär 
sowie 50 Euro pro Tag in Pflegestufe III ambulant bzw. stationär
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: siehe bei „Silber“
Maximal versicherbares Pflegegeld: siehe bei „Silber“

Signal Iduna
• (PflegeTOP, Fassung 01.2013) mit einem Tagessatz von min. 60 Euro
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: Die Leistung bei Demenz beträgt 10% des versicherten Tagessatzes
Maximal versicherbarer Tagessatz: 110 Euro
Beitragsbeispiele bezogen auf die beschriebenen Mindestanforderungen:
Eintrittsalter 0 Jahre:	 5,87 Euro monatlich
Eintrittsalter 10 Jahre:	 5,87 Euro monatlich 
Eintrittsalter 20 Jahre:	 15,45 Euro monatlich
Eintrittsalter 30 Jahre:	 24,33 Euro monatlich
Eintrittsalter 40 Jahre:	 39,11 Euro monatlich
Eintrittsalter 50 Jahre:	 62,92 Euro monatlich
Eintrittsalter 60 Jahre	 104,49 Euro monatlich
Eintrittsalter 70 Jahre:	 189,11 Euro monatlich

VGH Provinzial Krankenversicherung Hannover AG 
• (Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB) für die ergänzende Pflegekrankenversicherung (PK 3.05; Stand 09.13); Teil I 
Musterbedingungen 2009 (MB/EPV 2009); Teil II Tarifbedingungen 2012 (TB/EPV 2012); Tarif PflegeFlex (Stand 09.13). Ergän-
zende Pflegetagegeldversicherung zur privaten oder sozialen Pflegepflichtversicherung)
Voraussetzungen für die Bewertung mit Bronze:  monatliches Pflegetagegeld von min. 300 Euro bei Demenz in Pflegestufe 0, 
600 Euro in Pflegestufe I, 1.050 Euro in Pflegestufe II sowie 1.500 Euro in Pflegestufe III 
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: siehe bei „Gold“
Maximal versicherbares Pflegegeld: siehe bei „Gold“
Beitragsbeispiele bezogen auf die beschriebenen Mindestanforderungen für Bronze:
Eintrittsalter 0 Jahre:	 5,61 EUR monatlich 
Eintrittsalter 10 Jahre:	 5,61 EUR monatlich 
Eintrittsalter 20 Jahre:	 5,41 EUR monatlich
Eintrittsalter 30 Jahre:	 33,27 EUR monatlich
Eintrittsalter 40 Jahre:	 50,60 EUR monatlich
Eintrittsalter 50 Jahre:	 78,21 EUR monatlich
Eintrittsalter 60 Jahre	 128,08 EUR monatlich
Eintrittsalter 70 Jahre:	 232,96 EUR monatlich	

Württembergische 
• (Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB) für die ergänzende Pflegekrankenversicherung.Teil I Musterbedingungen 2009 
(MB/EPV 2009) § 1 - 18. Teil II Tarifbedingungen der Württembergischen Krankenversicherung Aktiengesellschaft - gültig in 
Verbindung mit Tarif PTPU, Stand 01.11.2013; Teil III Tarif PTPU Pflegetagegeldversicherung, Stand 01.11.2013) mit einem 
Pflegetagegeld von min. 50 Euro in der Pflegestufe III
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: siehe „Gold“
Maximal versicherbares Pflegetagegeld: 150 Euro pro Tag
Beitragsbeispiele bezogen auf die beschriebenen Mindestanforderungen für Bronze: Analog Silber, da gleicher Mindesttagessatz
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4 �Über den Tarif MediP EZ wird eine Einmalleistung von bis zu 15.000 Euro dargestellt. Da diese nicht für das Erreichen der Goldwertung  
erforderlich ist, wird der Beitrag ohne diesen Baustein dargestellt.

5 �Über den Tarif MediP EZ wird eine Einmalleistung von bis zu 15.000 Euro dargestellt. Da diese nicht für das Erreichen der Silberwertung  
erforderlich ist, wird der Beitrag ohne diesen Baustein dargestellt.

6 �Über den Tarif MediP EZ wird eine Einmalleistung von bis zu 15.000 Euro dargestellt. Da diese nicht für das Erreichen der Bronzewertung  
erforderlich ist, wird der Beitrag ohne diesen Baustein dargestellt.

Weitere empfehlenswerte Tarife für die Pflegetagegeld- und Pflegegeldversicherung

Gothaer 
• (Teil I AB/PV 2009; Teil II Tarifbedingungen;  Teil III Tarif MediP, Stand 02.2014: Tarife MediP 0, MediP 1, MediP 2 und MediP 3)
• (Teil I AB/PV 2009; Teil II Tarifbedingungen;  Teil III Tarif MediP, Stand 02.2014: Tarife MediP 0, MediP 1, MediP 2, MediP 3 und 
MediP EZ)
Voraussetzungen für die Bewertung mit empfehlenswert: 17 Euro in Pflegestufe I, 34 Euro in Pflegestufe II sowie 50 Euro in Pflege-
stufe III.
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: maximal 50 Euro pro Tag (= 1.500 Euro pro Monat)
Maximal versicherbares Pflegetagegeld: in den Pflegestufen I bis III jeweils bis zu 130 Euro pro Tag (= 3.900 Euro pro Monat), wobei 
die für die Pflegestufe III vereinbarten Leistungen auch den Leistungen bei vollstationärer Pflege in den Pflegestufen I und II entspre-
chen und somit auch unabhängig von MediP 1 und MediP 2 bei vollstationärer Pflege zu 100 % in PS I – III ausgezahlt werden.

Gothaer 
• (Teil I AB/PV 2009; Teil II Tarifbedingungen;  Teil III Tarif MediP, Stand 02.2014: Tarife MediP 1, MediP 2 und MediP 3)
• (Teil I AB/PV 2009; Teil II Tarifbedingungen;  Teil III Tarif MediP, Stand 02.2014: Tarife MediP 1, MediP 2, MediP 3 und MediP EZ)
Voraussetzungen für die Bewertung mit empfehlenswert: 17 Euro in Pflegestufe I, 34 Euro in Pflegestufe II sowie 50 Euro in Pflege-
stufe III.
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: nein
Maximal versicherbares Pflegetagegeld: in den Pflegestufen I bis III jeweils bis zu 130 Euro pro Tag (= 3.900 Euro pro Monat), wobei 
die für die Pflegestufe III vereinbarten Leistungen auch den Leistungen bei vollstationärer Pflege in den Pflegestufen I und II entspre-
chen und somit auch unabhängig von MediP 1 und MediP 2 bei vollstationärer Pflege zu 100 % in PS I – III ausgezahlt werden.

Hallesche 
• (OLGA.plus, Stand 11.2013) mit einem Tagessatz von min. 60 Euro
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: nein
Maximal versicherbarer Tagessatz: 150 Euro
Beitragsbeispiele bezogen auf die beschriebenen Mindestanforderungen:
Eintrittsalter 0 Jahre:	 6,96 Euro monatlich
Eintrittsalter 10 Jahre:	 6,96 Euro monatlich 
Eintrittsalter 20 Jahre:	 7,20 Euro monatlich
Eintrittsalter 30 Jahre:	 24,96 Euro monatlich
Eintrittsalter 40 Jahre:	 39,24 Euro monatlich
Eintrittsalter 50 Jahre:	 62,04 Euro monatlich
Eintrittsalter 60 Jahre	 102,00 Euro monatlich
Eintrittsalter 70 Jahre:	 180,84 Euro monatlich

Münchener Verein 
• (Allgemeine Versicherungsbedingungen für die ergänzende Pflegekrankenversicherung (AB/PV 2012), Stand 09.2012; Satzung 
07.2004; Tarif SELECT CARE Pflege - Tarifstufen 421, 422, 423, 427, 428 und 435  in Verbindung mit Tarifstufe 421 B, Stand 09.2012)
Leistung bei Demenz in der Pflegestufe 0: maximal in Höhe von 40 Euro pro Tag
Maximal versicherbarer Tagessatz: 40 Euro (Pflegestufe 0), 80 Euro (Pflegestufe I), 120 Euro (Pflegestufe II) bzw. 150 Euro (Pflegestufe III)
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Rating Geförderte Pflegetagegeld- und  
Pflegemonatsgeldtarife (Pflege-Bahr)

Basis:

Wertung:

Stand:

Tarife u nd Tarifkombinationen 
im Test: 34
Anbieter im Test: 32

Gold, Silber, Bronze

09.03.2015

Pflegetagegeld-  
und Pflegemonatsgeld- 
Tarife (Pflege-Bahr)

Versorgungslücke stark  
unterschätzt
Viele Deutsche verlassen sich darauf, 
dass die gesetzliche oder private Pfle-
gepflichtversicherung umfassend für 
alle Pflegekosten im Alter aufkommen 
wird. Leider ist dies ein Irrglaube. 

Um eine Motivation zu schaffen, dass 
sich möglichst viele Personen ergän-
zend gegen den Pflegefall absichern, 
hat die Bundesregierung zu 2013 be-
schlossen eine ergänzende private Pfle-
gemonatsgeld- / Pflegetagegeldversi-
cherung mit staatlichen Mitteln zu för-
dern. Diese Zusatzabsicherung soll al-
lerdings nur einen Teil der bestehenden 
Versorgungslücke schließen, steht dafür 
jedoch fast jedem Versicherungswilligen 
zur Verfügung. Ergänzend ist in jedem 
Fall ein ungeförderter Zusatzschutz an-
zuraten. In diesem Zusammenhang ha-
ben viele Versicherer speziell abge-
stimmte Pflegebahrzusatztarife ge-
schaffen, mit denen eine mehr oder 
minder umfassende Absicherung reali-
siert werden kann.

Eine ergänzende, ungeförderte Absi-
cherung kann viele Vorteile für den 
Versicherungsnehmer haben, so etwa 
eine Beitragsbefreiung bei Pflegebe-
dürftigkeit, Einmalleistungen bei erst-
maliger Pflegebedürftigkeit, Assistan-
celeistungen sowie eine bedarfsge-
recht hohe Pflegetagegeld- bzw. Pfle-
gemonatsgeldhöhe.

Gemeinsamkeiten der geförderten 
Pflegegeldabsicherung
Alle staatlich geförderten Pflegepro-
dukte setzen nach § 127 SGB XI Absatz 
1 einen monatlichen Mindestbeitrag 

von 15 Euro voraus, wobei pauschal eine 
staatliche Förderung von 5 Euro im Mo-
nat bzw. 60 Euro im Jahr zum Tragen 
kommt. Tatsächlich müssen Versicherte 
also nur mindestens 10 Euro im Monat 
aus eigenen Mitteln aufbringen.

Der Anspruch auf die Zulage besteht 
nach § 127 SGB XI Absatz 3 „mit Ablauf 

des Kalenderjahres, für das die Beiträ-
ge zu einer privaten Pflege-Zusatzver-
sicherung gemäß § 127 Absatz 1 gelei-
stet worden sind (Beitragsjahr).“ Wer 
also erst während eines Jahres zahlt, 
erhält die Förderung nur für jene Mo-
nate, in denen der Vertrag bestanden 
hat. In jedem Fall wird die Förderung 

Gesetzliche Leistungen bei häuslicher Pflege, Stand 01.2015
Pflegestufe I  

(erhebliche 
Pflegebe-
dürftigkeit)

II  
(Schwer-
pflegebe-
dürftigkeit)

III 
(Schwerst-
pflegebe-
dürftigkeit)1

Härtefall

Pflegegeld monatlich (§ 37 SGB XI)
(z.B. bei Pflege durch Angehörige) 244 € 458 € 728 €

Pflegesachleistung maximal  
monatlich (§ 36 SGB XI)
(häusliche Pflegehilfe)

468 € 1.144 € 1.612 € 1.995 €

Ersatzpflege maximal jährlich  
(§ 39 SGB XI) 1.612 € 1.612 € 1.612 €

Kurzzeitpflege maximal jährlich  
(§ 42 SGB XI) 1.612 € 1.612 € 1.612 €

teilstationäre Pflege maximal  
monatlich (§ 41 SGB XI) 468 € 1.144 € 1.612 €

Gesetzliche Leistungen bei stationärer Pflege
(§ 43 SGB XI) 1.064 € 1.330 € 1.612 € 1.995 €

Statistische Restkosten im Pflegefall*

 professionelle Pflege zu Hause Pflege in einem Pflegeheim

Pflegestufe I ca. 400 Euro monatlich ca. 1.300 Euro monatlich
Pflegestufe II ca. 1.000 Euro monatlich ca. 1.500 Euro monatlich
Pflegestufe III ca. 1.900 Euro monatlich ca. 1.700 Euro monatlich

* berechnet auf Basis des PflegeVorsorgeBeraters (Version 2.0.4) aus dem Hause Volkswohl Bund in Kombi-
nation mit Angaben zu den Restkosten bei ambulanter Pflege durch einen professionellen Pflegedienst auf 
Basis der Schulungspräsentation „Vermögensabsicherung im Pflegefall“ der Continentale aus dem Jahre 
2010. Alle Angaben gerundet auf volle hundert Euro.
Die Gothaer Krankenversicherung benennt für die ambulante Pflege zu Hause Restkosten von etwa 250 bis 
450 Euro (Pflegestufe I), 900 bis 1.200 Euro (Pflegestufe II) bzw. 1.400 bis 1.950 Euro (Pflegestufe III). Quelle: 
„Pflege braucht Vorsorge. Warum private Absicherung im Pflegefall unerlässlich ist.“, Stand 06.2014, S. 17.
1 Maximal 3% aller Pflegebedürftigen der Pflegestufe III dürfen diese Leistung erhalten. Sie kann z.B. im 
Endstadium von Krebserkrankungen erbracht werden.
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vom privaten Krankenversicherer für 
den Versicherten unbürokratisch bis 
zum 31.03. des Folgejahres beantragt 
und kann auch nur für insgesamt einen 
Vertrag gewährt werden. 

Versicherungsleistungen sind nach  
§ 127 SGB XI Absatz 4  in allen Pflege-
stufen, so auch bei eingeschränkter 
Alltagskompetenz wegen Demenz (Pfle-
gestufe 0) zu erbringen, wobei das Pfle-
gemonatsgeld in der Pflegestufe III min-
destens 600 Euro monatlich betragen 
muss, in der Pflegestufe II mindestens 
30% davon (= 180 Euro), in der Pflege-
stufe I mindestens 20% davon (= 120 
Euro) und in der Pflegestufe 0 minde-
stens 10% von 600 Euro (= 60 Euro).

Ein Anspruch auf staatliche Förde-
rung besteht nach § 126 SGB XI für alle 
Personen ab 18 Jahren, die Mitglied der 
deutschen sozialen oder privaten Pfle-
gepflichtversicherung sind, einen Pfle-
gebahrtarif abgeschlossen haben und 
bei Vertragsabschluss weder pflegebe-
dürftig sind oder bereits pflegebedürftig 
waren.

Alle Pflegebahrtarife leisten grund-
sätzlich unabhängig von der Art der 
Pflege, also sowohl bei Laienpflege als 
auch bei professioneller Pflege. Eine 
entsprechende Klarstellung sieht je-
doch nur ein Teil der Tarife vor.

Der Abschluss muss grundsätzlich un-
eingeschränkt vom Gesundheitszustand 
möglich sein (Kontrahierungszwang). 
Einzige Ausnahmen sind Personen, die 
bei Antragsstellung bereits Pflegelei-
stungen beziehen oder bezogen haben. 
Risikozuschläge oder -ausschlüsse sind 
nicht zulässig. Dafür darf nach § 127 
SGB XI Absatz 6 eine Wartezeit von bis 
zu fünf Jahren verlangt werden. Die Pfle-
geeinstufung der sozialen oder privaten 
Pflegepflichtversicherung muss als 
Leistungsauslöser anerkannt werden. 
Kommt es ausschließlich während der 
Wartezeit zu einer versicherten Pflege-
bedürftigkeit, so besteht kein Anspruch 
auf Leistungen. Tritt die Pflegebedürftig-
keit jedoch während der Wartezeit ein 
und liegt nach Ablauf derselben noch 
immer vor, so besteht für die Zeit der 
Fortdauer nach dem Ende der Wartezeit 
Anspruch auf Leistungen. Einige Versi-
cherer verzichten auf die vereinbarte 
Wartezeit, wenn zeitgleich ein nicht 
staatlich geförderter, sogenannter „Hu-

ckepacktarif“, dazu abgeschlossen wird.
Versicherte müssen das Recht haben, 

den Vertrag bei finanzieller Hilfebedürftig-
keit bis zu drei Jahre lang ruhen lassen 
zu dürfen. Pflegebahrtarife dürfen aus-
schließlich von Krankenversicherern an-
geboten werden.

Die Courtage für geförderte Pflege-
bahrtarife ist auf zwei Monatsbeiträge 
maximiert. Ebenfalls gedeckelt ist die 
Höhe der zulässigen Verwaltungskosten 
für geförderte Pflegegeldtarife.

Ratingsystematik 
Grundlage für das Leistungsrating waren 
insgesamt 3 Teilbereiche mit zusammen 
15 Einzelfragen. Diese umfassen die be-
sonders praxisrelevanten Punkte, in de-
nen sich die Angebote voneinander un-
terscheiden. Für das Preis-Leistungsra-
ting wurde darüber hinaus das Prämien-
niveau für das Neugeschäft bewertet.

Leistungsbewertung:
•	 Höhe der Leistung in den einzelnen 

Pflegestufen für Neu- und Bestands-
kunden mit den Eintrittsaltern 20, 40 
bzw. 60 Jahre (Anteil von 30% an der 
Gesamtwertung)

•	 Dynamikregelungen (Anteil von 40% an 
der Gesamtwertung)

•	 Sonstige Leistungen (z.B. Wartezeiten, 
Unfallbegriff, räumlicher Geltungsbe-
reich) (Anteil von 30% an der Gesamt-
wertung)

Preis-Leistungsbewertung:
•	 Beitragsniveau für Personen mit den 

Eintrittsaltern 20, 40 bzw. 60 Jahre 
(jeweils mit einem Anteil von 25% an 
der Gesamtwertung)

•	 Oben beschriebenes Leistungsniveau 
für Personen mit den Eintrittsaltern 20, 
40 bzw. 60 Jahre (jeweils mit einem 
Anteil von 75% an der Gesamtwertung)

Die einzelnen Leistungen wurden mit 0 
bis 16 Punkten bewertet. Dabei stellt 16 
Punkte die jeweils für den Verbraucher 
vorteilhafteste Regelung dar. 12, 8, 4, 2 
bzw. 1  Punkt(e) stehen für den jeweils 
nächstplatzierten Rang. Fehlt eine Lei-
stung, so wird dies mit 0 Punkten bewer-
tet. Jedes Kriterium wurde mit einem 
Faktor zwischen 1 und 3 gewichtet, der 
der Bedeutung für die Mehrzahl der Ver-
sicherten gerecht werden soll. 

Im Sinne des Verbraucherinteresses 
wurden bestimmte K.O.-Kriterien fest-
gelegt, die das Erreichen der drei Ra-
ting-Stufen verhindern. Nur Versicherer, 
die ausnahmslos alle dieser Kriterien 
erfüllt haben, wurden näher betrachtet.
Im Rahmen des Ratings „Pflege-Bahr“ 
werden zwei Wertungs-Kategorien aus-
gezeichnet:

• Leistung und 
• Preis-Leistung

Beide Kategorien werden mit Bronze, 
Silber und Gold bewertet. Vorausset-
zung für das Erreichen einer dieser Ka-
tegorien ist, dass die jeweiligen Min-
destkriterien in allen Punkten erfüllt 
werden. 

Für die Bewertung mit Bronze gelten 
über die gesetzlichen Mindestleis-
tungen hinaus folgende Vorgaben:
•	 Versicherungsschutz bei unfallbe-

dingter Pflegebedürftigkeit ohne War-
tezeit

•	 Mindestens 60% der Höchstpunkt-
zahl in der bewerteten Kategorie

Für die Bewertung mit Silber gilt zu-
sätzlich folgende Mindestanforderung:
•	 Dynamisierung des Pflegetagegeldes 

bzw. des Pflegemonatsgeldes in Hö-
he der allgemeinen Inflationsrate*  
(maximiert auf minimal 5%)

•	 Mindestens 70% der Höchstpunkt-
zahl in der bewerteten Kategorie

Um eine Bewertung mit Gold zu erzie-
len, muss ergänzend folgendes Lei-
stungsmerkmal erfüllt sein:
•	 Dynamisierung des Pflegetagegeldes 

bzw. des Pflegegeldes mindestens 
vor Eintritt des Leistungsfalles in Hö-
he der allgemeinen Inflationsrate

•	 Mindestens 80% der Höchstpunkt-
zahl in der bewerteten Kategorie

Jeder Tarif, der nach diesen Kriterien 
mit Bronze, Silber oder Gold bewertet 
werden kann, kann als „empfehlens-
wert“ angesehen werden, wobei den-
noch stets der individuelle Kundenbe-
darf zu prüfen ist. Im Zweifel sind um-
fassende Leistungen wichtiger als ein 
günstiges Prämienniveau. Dies gilt ins-
besondere für Personen, denen aus 
gesundheitlichen Gründen kein unge-
förderter Tarif zur Verfügung steht.

* Tarife, die über die allgemeine Inflationsrate im Durchschnitt der drei Jahre 2009-2012 hinaus dynamisieren, sind nicht förderfähig. Auf der Grundlage des Verbraucherpreisindexes des 
Statistischen Bundesamtes lässt sich feststellen, dass die allgemeine Inflationsrate im Durchschnitt der letzten drei Jahre (2009-2012) bei rund 1,45% lag (2009: 0,4%; 2010: 1,1%; 2011: 2,3%; 
2012: 2,0%). Siehe https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2013/01/PD13_018_611.html;jsessionid=7C4A612AD1171C80D1EC3215B13E3596.cae2.
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WFS 1 (Gold) für die geförderte  
Pflegetagegeld- und Pflegemonatsgeldversicherung  
(Pflege-Bahr)

• ARAG (Teil I: MB/GEPV 2013; Teil II: Tarifbedingungen; Teil III: Tarifbeschreibung: staatliche geförderte ergänzende Pflege-
versicherung nach Tarif PF - FörderPflege PF, Stand 02.2014)

 Leistung in  
Pflegestufe 0

Leistung in  
Pflegestufe I

Leistung in  
Pflegestufe II

Leistung in  
Pflegestufe III Beitragshöhe

Eintrittsalter 20 Jahre 195,66 € 391,32 € 586,98 € 1.956,60 € 15,00 €
Eintrittsalter 40 Jahre 86,55 € 173,10 € 259,65 € 865,50 € 15,00 €
Eintrittsalter 60 Jahre 60,00 € 120,00 € 180,00 € 600,00 € 25,60 €

Dynamik: Alle 3 Jahre Dynamisierung entsprechend der allgemeinen Inflationsrate (max. um 10%). 
Bewertung für die Eintrittsalter 20, 40 und 60 Jahre.

• barmenia (Pflegemonatsgeldversicherung (DFPV): „Förder-Pflege“, Stand 01.2015)

 Leistung in  
Pflegestufe 0

Leistung in  
Pflegestufe I

Leistung in  
Pflegestufe II

Leistung in  
Pflegestufe III Beitragshöhe

Eintrittsalter 20 Jahre 138,89 € 416,66 € 833,33 € 1.388,88 € 15,00 €
Eintrittsalter 40 Jahre 60,73 € 182,18 € 364,37 € 920,24 € 15,00 €
Eintrittsalter 60 Jahre 60,00 € 180,00 € 360,00 € 600,00 € 36,24 €

Dynamik: Alle drei Jahre um 10%, max. in Höhe der allgemeinen Inflationsrate 
Bewertung für die Eintrittsalter 20, 40 und 60 Jahre.

• �Central (Allgemeine Versicherungsbedingungen (MB/GEPV 2013, TB/GEPV 2013); Tarif central.pflege, Stand 01.05.2013)

 Leistung in  
Pflegestufe 0

Leistung in  
Pflegestufe I

Leistung in  
Pflegestufe II

Leistung in  
Pflegestufe III Beitragshöhe

Eintrittsalter 20 Jahre 189,00 € 378,00 € 567,00 € 1.890,00 € 15,03 €
Eintrittsalter 40 Jahre 189,00 € 378,00 € 567,00 € 1.890,00 € 29,67 €
Eintrittsalter 60 Jahre 189,00 € 378,00 € 567,00 € 1.890,00 € 75,79 €

Dynamik: Alle 3 Jahre Dynamisierung entsprechend der allgemeinen Inflationsrate (max. um 10%). 
Bewertung für die Eintrittsalter 20, 40 und 60 Jahre.

• �Deutsche Familienversicherung (Allgemeine Versicherungsbedingungen für die  staatlich geförderte ergänzende  
Pflegeversicherung  der  DFV Deutsche Familienversicherung AG in der Fassung VB/GEPV DFV 01-13, Stand Januar 2013)

 Leistung in  
Pflegestufe 0

Leistung in  
Pflegestufe I

Leistung in  
Pflegestufe II

Leistung in  
Pflegestufe III* Beitragshöhe

Eintrittsalter 20 Jahre 135,00 € 405,00 € 943,00 € 1.346,00 € 15,00 €
Dynamik: Alle 3 Jahre Dynamisierung entsprechend der allgemeinen Inflationsrate (max. um 10%). 
Bewertung für das Eintrittsalter 20 Jahre.

• �DEVK (Kundeninformation zur DEVK-Förderpflege (Stand 01.04.2013). Allgemeine Versicherungsbedingungen  
für die staatlich geförderte ergänzende Pflegeversicherung (AVB/GEPV), Teil I, II und III)

 Leistung in  
Pflegestufe 0

Leistung in  
Pflegestufe I

Leistung in  
Pflegestufe II

Leistung in  
Pflegestufe III Beitragshöhe

Eintrittsalter 20 Jahre 135,00 € 338,00 € 878,00 € 1.350,00 € 15,30 €
Eintrittsalter 40 Jahre 60,00 € 150,00 € 390,00 € 600,00 € 15,00 €
Eintrittsalter 60 Jahre 60,00 € 150,00 € 390,00 € 600,00 € 36,20 €

Dynamik: Alle 3 Jahre Dynamisierung entsprechend der allgemeinen Inflationsrate (max. um 10%). 
Bewertung für die Eintrittsalter 20, 40 und 60 Jahre.

I. Leistungsrating
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• Domcura (Allgemeine Versicherungsbedingungen für die  staatlich geförderte ergänzende Pflegeversicherung der DFV 
Deutsche Familienversicherung AG in der Fassung VB/GEPV DFV 01-13, Stand Januar 2013: DOMCURA Förder-Pflege)

 Leistung in  
Pflegestufe 0

Leistung in  
Pflegestufe I

Leistung in  
Pflegestufe II

Leistung in  
Pflegestufe III Beitragshöhe

Eintrittsalter 20 Jahre 135,00 € 405,00 € 943,00 € 1.346,00 € 15,00 €
Dynamik: Alle 3 Jahre Dynamisierung entsprechend der allgemeinen Inflationsrate (max. um 10%). 
Bewertung für das Eintrittsalter 20 Jahre.

• �Envivas (Allgemeine Versicherungsbedingungen für die staatlich geförderte ergänzende Pflegeversicherung,  
Teil I Musterbedingungen (MB/GEPV 2013), Teil II Tarifbedingungen (TB/GEPV 2013): Tarif PflegeAktiv, Stand 01.05.2013

 Leistung in  
Pflegestufe 0

Leistung in  
Pflegestufe I

Leistung in  
Pflegestufe II

Leistung in  
Pflegestufe III Beitragshöhe

Eintrittsalter 20 Jahre 189,00 € 378,00 € 567,00 € 1.890,00 € 15,03 €
Eintrittsalter 40 Jahre 189,00 € 378,00 € 567,00 € 1.890,00 € 29,67 €
Eintrittsalter 60 Jahre 189,00 € 378,00 € 567,00 € 1.890,00 € 75,79 €

Dynamik: Alle 3 Jahre Dynamisierung entsprechend der allgemeinen Inflationsrate (max. um 10%). 
Bewertung für die Eintrittsalter 20, 40 und 60 Jahre.

• �VPV (Allgemeine Versicherungsbedingungen für die staatlich geförderte ergänzende Pflegeversicherung der DFV Deutsche 
Familienversicherung AG In der Fassung VB/GEPV DFV 01-13, Stand Januar 2013: VPV FörderPflege)

 Leistung in  
Pflegestufe 0

Leistung in  
Pflegestufe I

Leistung in  
Pflegestufe II

Leistung in  
Pflegestufe III* Beitragshöhe

Eintrittsalter 20 Jahre 135,00 € 405,00 € 943,00 € 1.346,00 € 15,00 €
Dynamik: Alle 3 Jahre Dynamisierung entsprechend der allgemeinen Inflationsrate (max. um 10%). 
Bewertung für das Eintrittsalter 20 Jahre.

* Wurde bei der versicherten Person eine Pflegebedürftigkeit gemäß der Pflegestufe III festgestellt und erhält die versicherte Person von der 
Pflegekasse zusätzliche Härtefallleistungen gemäß § 36 Abs. 4 oder § 43 Abs. 3 des Elften Buches des Sozialgesetzbuches (SGB XI), leistet  
auch der Versicherer als gesonderten Leistungszuschlag zu dem vertraglich vereinbarten Pflegemonatsgeldes in der Pflegestufe III eine erhöhte 
Leistung (127% der Leistung in Pflegestufe III)

WFS 1 (Gold) für die geförderte  
Pflegetagegeld- und Pflegemonatsgeldversicherung  
(Pflege-Bahr)
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• �Allianz ((Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB) für die staatlich geförderte ergänzende Pflegeversicherung. Teil 1 – 
Musterbedingungen 2013 für die staatlich geförderte ergänzende Pflegeversicherung (MB/GEPV 2013) §§ 1-26 B 3 51 308. 
Teil 2 – Tarif mit Tarifbedingungen Tarif PflegeBahr (PZT G02) B 3 51 409)

 Leistung in  
Pflegestufe 0

Leistung in  
Pflegestufe I

Leistung in  
Pflegestufe II

Leistung in  
Pflegestufe III Beitragshöhe

Eintrittsalter 20 Jahre 138,00 € 414,00 € 828,00 € 1.380,00 € 15,87 €
Dynamik: Alle 3 Jahre in Höhe der allgemeinen Inflationsrate (max.5%), höchstens bis vor Vollendung des 69. Lebensjahres
Bewertung für das Eintrittsalter  20 Jahre

• Debeka (Allgemeine Versicherungsbedingungen für die staatlich geförderte ergänzende Pflegeversicherung Teil II Tarif 
EPG mit Tarifbedingungen - Stand: 1. Januar 2013 - Pflegemonatsgeldversicherung)

 Leistung in  
Pflegestufe 0

Leistung in  
Pflegestufe I

Leistung in  
Pflegestufe II

Leistung in  
Pflegestufe III Beitragshöhe

Eintrittsalter 20 Jahre 181,82 € 318,19 € 636,37 € 909,10 € 15,03 €
Eintrittsalter 40 Jahre 120,00 € 210,00 € 420,00 € 600,00 € 17,52 €
Eintrittsalter 60 Jahre 120,00 € 210,00 € 420,00 € 600,00 € 36,60 €

Dynamik: Alle drei Jahre in Höhe der allgemeinen Inflationsrate. Bewertung für die Eintrittsalter 20, 40 und 60 Jahre.

• �Deutsche Familienversicherung (Allgemeine Versicherungsbedingungen für die  staatlich geförderte ergänzende Pflege-
versicherung der DFV Deutsche Familienversicherung AG in der Fassung VB/GEPV DFV 01-13, Stand Januar 2013)

 Leistung in  
Pflegestufe 0

Leistung in  
Pflegestufe I

Leistung in  
Pflegestufe II

Leistung in  
Pflegestufe III Beitragshöhe

Eintrittsalter 40 Jahre 60,00 € 180,00 € 420,00 € 600,00 € 15,32 €
Eintrittsalter 60 Jahre 60,00 € 180,00 € 420,00 € 600,00 € 37,82 €

Dynamik: Alle 3 Jahre Dynamisierung entsprechend der allgemeinen Inflationsrate (max. um 10%)
Bewertung für die Eintrittsalter  40 und 60 Jahre

• �Domcura (Allgemeine Versicherungsbedingungen für die  staatlich geförderte ergänzende Pflegeversicherung der DFV 
Deutsche Familienversicherung AG in der Fassung VB/GEPV DFV 01-13, Stand Januar 2013: DOMCURA Förder-Pflege)

 Leistung in  
Pflegestufe 0

Leistung in  
Pflegestufe I

Leistung in  
Pflegestufe II

Leistung in  
Pflegestufe III Beitragshöhe

Eintrittsalter 40 Jahre 60,00 € 180,00 € 420,00 € 600,00 € 15,32 €
Eintrittsalter 60 Jahre 60,00 € 180,00 € 420,00 € 600,00 € 37,82 €

Dynamik: Alle 3 Jahre Dynamisierung entsprechend der allgemeinen Inflationsrate (max. um 10%)
Bewertung für die Eintrittsalter 40 und 60 Jahre

• VPV (Allgemeine Versicherungsbedingungen für die staatlich geförderte ergänzende Pflegeversicherung der DFV Deutsche 
Familienversicherung AG In der Fassung VB/GEPV DFV 01-13, Stand Januar 2013: VPV FörderPflege)

 Leistung in  
Pflegestufe 0

Leistung in  
Pflegestufe I

Leistung in  
Pflegestufe II

Leistung in  
Pflegestufe III* Beitragshöhe

Eintrittsalter 40 Jahre 60,00 € 180,00 € 420,00 € 600,00 € 15,32 €
Eintrittsalter 60 Jahre 60,00 € 180,00 € 420,00 € 600,00 € 37,82 €

Dynamik: Alle 3 Jahre Dynamisierung entsprechend der allgemeinen Inflationsrate (max. um 10%). 
Bewertung für die Eintrittsalter 40 und 60 Jahre.
* Wurde bei der versicherten Person eine Pflegebedürftigkeit gemäß der Pflegestufe III festgestellt und erhält die versicherte Person von der 
Pflegekasse zusätzliche Härtefallleistungen gemäß § 36 Abs. 4 oder § 43 Abs. 3 des Elften Buches des Sozialgesetzbuches (SGB XI), leistet  
auch der Versicherer als gesonderten Leistungszuschlag zu dem vertraglich vereinbarten Pflegemonatsgeldes in der Pflegestufe III eine erhöhte 
Leistung (127% der Leistung in Pflegestufe III)

WFS 2 (Silber) für die geförderte  
Pflegetagegeld- und Pflegemonatsgeldversicherung  
(Pflege-Bahr)
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• Allianz (Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB) für die staatlich geförderte ergänzende Pflegeversicherung.  
Teil 1 – Musterbedingungen 2013 für die staatlich geförderte ergänzende Pflegeversicherung (MB/GEPV 2013) §§ 1-26 B 3 51 
308. Teil 2 – Tarif mit Tarifbedingungen Tarif PflegeBahr (PZT G02) B 3 51 409)

 Leistung in  
Pflegestufe 0

Leistung in  
Pflegestufe I

Leistung in  
Pflegestufe II

Leistung in  
Pflegestufe III* Beitragshöhe

Eintrittsalter 40 Jahre 63,00 € 189,00 € 378,00 € 630,00 € 16,09 €
Eintrittsalter 60 Jahre 60,00 € 180,00 € 360,00 € 600,00 € 36,94 €

Dynamik: Alle 3 Jahre in Höhe der allgemeinen Inflationsrate (max.5%), höchstens bis vor Vollendung des 69. Lebensjahres. 
Bewertung für die Eintrittsalter 40 und 60 Jahre.

 • DKV (Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB) Muster- und Tarifbedingungen für  die staatlich geförderte ergänzende 
Pflegeversicherung (AVB/GEPV 2013), Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB) KombiMed Förder-Pflege Tarif KFP Pflege-
monatsgeldversicherung. Ergänzung zur privaten und zur sozialen Pflegepflichtversicherung (PPV/SPV), Stand 04.2015)

 Leistung in  
Pflegestufe 0

Leistung in  
Pflegestufe I

Leistung in  
Pflegestufe II

Leistung in  
Pflegestufe III* Beitragshöhe

Eintrittsalter 20 Jahre 151,53 € 303,06 € 454,59 € 1.515,30 € 16,16 €
Eintrittsalter 40 Jahre 60,00 € 120,00 € 180,00 € 600,00 € 15,94 €
Eintrittsalter 60 Jahre 60,00 € 120,00 € 180,00 € 600,00 € 36,88 €

Dynamik: nein, allerdings besteht nach Ablauf von 15 Versicherungsjahren ein Anspruch auf ein erhöhtes Pflegemonatsgeld (Pflegebonus). 
Bewertung für die Eintrittsalter 20, 40 und 60 Jahre.

• R+V (AVB/GEPV 2013: R+V-Pflege FörderBahr (Tarif PKB))

 Leistung in  
Pflegestufe 0

Leistung in  
Pflegestufe I

Leistung in  
Pflegestufe II

Leistung in  
Pflegestufe III* Beitragshöhe

Eintrittsalter 40 Jahre 180,00 € 180,00 € 420,00 € 600,00 € 16,84 €
Eintrittsalter 60 Jahre 180,00 € 180,00 € 420,00 € 600,00 € 41,48 €

Dynamik: Alle 3 Jahre Dynamisierung entsprechend der allgemeinen Inflationsrate (max. um 10%). 
Bewertung für die Eintrittsalter 40 und 60 Jahre.

WFS 3 (Bronze) für die geförderte  
Pflegetagegeld- und Pflegemonatsgeldversicherung  
(Pflege-Bahr)
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II. Preis-Leistungsrating

WFS 2 (Silber) für die geförderte  
Pflegetagegeld- und Pflegemonatsgeldversicherung  
(Pflege-Bahr)

• DEVK (Kundeninformation zur DEVK-Förderpflege (Stand 01.04.2013). Allgemeine Versicherungsbedingungen für die staat-
lich geförderte ergänzende Pflegeversicherung (AVB/GEPV), Teil I, II und III)
Bewertung für das Eintrittsalter 20 Jahre

• Arag (Teil I: MB/GEPV 2013; Teil II: Tarifbedingungen; Teil III: Tarifbeschreibung: staatliche geförderte ergänzende Pflegever-
sicherung nach Tarif PF - FörderPflege PF, Stand 01.2015)
Bewertung für die Eintrittsalter 20, 40 und 60 Jahre

• Central (Allgemeine Versicherungsbedingungen (MB/GEPV 2013, TB/GEPV 2013); Tarif central.pflege, Stand 01.05.2013)
Bewertung für die Eintrittsalter 20, 40 und 60 Jahre

• Envivas (Allgemeine Versicherungsbedingungen für die staatlich geförderte ergänzende Pflegeversicherung, Teil I Musterbe-
dingungen (MB/GEPV 2013), Teil II Tarifbedingungen (TB/GEPV 2013): Tarif PflegeAktiv, Stand 01.05.2013)
Bewertung für die Eintrittsalter 20, 40 und 60 Jahre

WFS 1 (Gold) für die geförderte  
Pflegetagegeld- und Pflegemonatsgeldversicherung  
(Pflege-Bahr)

WFS 2 (Bronze) für die geförderte  
Pflegetagegeld- und Pflegemonatsgeldversicherung  
(Pflege-Bahr)

• nicht vergeben

Rating
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Basis:

Wertung:

Stand:

Tarife im Test: 839 
Anbieter im Test: 97

Gold, Silber

19.03.2015

Rating Privathaftpflichtversicherungen

Privathaftpflichtversicherungen  
für Familien, Paare und Singles:
Leistungsvergleich

fo
to

lia
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om

Haftpflichtrecht heute: Verjährung 
bis zu 30 Jahre
Wer einen Dritten schädigt haftet 
grundsätzlich bis zu 30 Jahre lang im 
Rahmen seiner wirtschaftlichen Lei-
stungsfähigkeit. Im Detail unterscheidet 
sich der Haftungszeitraum ganz erheb-
lich. Für Schäden aus vertraglicher Haf-
tung gilt eine regelmäßige Verjährungs-
frist von zwei Jahren, bei Bauwerken 
von fünf Jahren (§ 438 BGB und § 634a 
BGB), für Schäden aus Veränderungen 
oder Verschlechterungen einer Mietsa-
che von sechs Monaten (§ 548 BGB), 
bei Schäden aus unerlaubter Handlung 
3 Jahre, abweichend jedoch bei Scha-
denersatzansprüchen, die auf der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers, der 
Gesundheit oder der Freiheit beruhen 
ausnahmslos innerhalb von 30 Jahren. 
Es spielt für die 30-Jahres-Frist also 
keine Rolle, inwiefern ein Schaden vor-
sätzlich, grob oder leicht fahrlässig her-
beigeführt wurde. Eine Schädigung an 
Leib und Leben kann auch ein Schaden 
am noch ungeborenen Kind sein. 
Sonstige Schadenersatzansprüche 
verjähren binnen einer Frist von 10 
Jahren (§ 199 BGB). Besondere Ver-
jährungsfristen gelten unter anderem 
für Schäden nach dem Umwelthaft-
pflichtgesetz (§ 17 UmweltHG) oder 
dem Produkthaftpflichtgesetz (§ 12 
ProdHaftG). Die benannten Fristen 
können z.B. durch Erheben einer Klage 
oder die Zustellung eines Mahnbe-
scheides gehemmt werden, d.h. dass 
die Verjährungsfrist nicht weiter zu lau-
fen beginnt.
Die benannten Fristen setzen natürlich 
voraus, dass überhaupt eine Haftung 
besteht. Auch wenn grundsätzlich jeder 
für Schäden haftbar gemacht werden 
kann, die einem Dritten zugefügt wer-
den, gibt es nämlich Ausnahmen von 

dieser Regel. Besonders häufig entfällt 
eine Haftung bei Sachschäden durch 
Gefälligkeit oder bei Schäden durch de-
liktsunfähige Personen. 

Nicht alles versichert
Aus verständlichen Gründen kann kein 
Privathaftpflichtprodukt jeden denk-
baren Schaden versichern. Auf Basis der 
GDV-Musterbedingungen (Ziffer 7 der 
AHB mit Stand 02.2014 bzw. A1-7 der 
AVB PHV mit Stand 25.08.2014) gelten 
zum Beispiel Leistungsausschlüsse für 
Schäden durch Vorsatz, Schäden zwi-
schen mehreren versicherte Personen 
desselben Vertrages oder zwischen An-
gehörigen in häuslicher Gemeinschaft 
oder für Haftpflichtansprüche wegen 
Schäden an fremden Sachen und allen 
sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden, wenn der Versicherungsneh-
mer diese Sachen gemietet, geleast, 
gepachtet, geliehen, durch verbotene 
Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegen-
stand eines besonderen Verwahrungs-
vertrages sind. Ausgeschlossen sind 
ebenfalls sämtliche Schäden, die im 
Rahmen einer gewerblichen oder beruf-
lichen Tätigkeit verursacht werden, 
Schäden durch gentechnische Arbeiten, 
gentechnische Organismen oder Haft-
pflichtansprüche wegen Schäden aus 
Asbest. 
Ein häufiger Grund für eine Deckungs-
ablehnung sind auch Schäden im Zu-
sammenhang mit der Benzinklausel. Im 
weitesten Sinne fallen darunter sowohl 
der Verlust von Kfz-Schlüsseln als auch 
Schäden beim Be- und Entladen eines 
Kfz. Häufig erwarten Kunden auch, dass 
der Privathaftpflichtversicherer den ver-
lorenen Schadenfreiheitsrabatt in der 
Kfz-Versicherung ersetzt, wenn der vom 
Freund geliehene Wagen nach einem 
Unfall mit demselben zurückgestuft 

wird. Häufig sind auch Deckungsableh-
nungen wegen Schäden an fremden 
vom Versicherungsnehmer gemieteten, 
geleasten, gepachteten oder gemie-
teten Gegenständen, wegen Glasschä-
den, Eigenschäden, aber auch Haf-
tungsablehnungen wegen Deliktsunfä-
higkeit, Gefälligkeitsschäden oder 
fehlendem Verschulden des Schädi-
gers. Sehr oft kommt es auch zu De-
ckungsablehnungen, wenn Mietsach-
schäden die Folge von Abnutzung / 
Verschleiß / übermäßiger Beanspru-
chung waren und hier beim Auszug 
eines Mieters Ansprüche erhoben wur-
den.
Zu Ärger führt es vielfach, wenn eine 
Schadenregulierung als Folge von Prä-
mienverzug abgelehnt wird. Speziell 
nicht bezahlte Prämien scheinen einer 
der Hauptablehnungsgründe in der Pri-
vathaftpflichtversicherung zu sein.

Es gilt die Folgeereignistheorie
Voraussetzung für den Versicherungs-
schutz ist neben einem versicherten 
Tatbestand vor allem ein Schadener-
eignis im Sinne von Ziffer 1.1. AHB. 
Dabei gilt die sogenannte Folgeereig-
nistheorie. Daraus folgt, dass es uner-
heblich ist, ob zum Zeitpunkt des zu-
grunde liegenden Ereignisses bereits 
Versicherungsschutz bestand.
 
Standards im Wandel
In den vergangenen Jahren hat sich der 
Versicherungsmarkt stark gewandelt. 
Viele Leistungen, die früher als unver-
sicherbar galten, sind heute Standard. 
Für den Makler bedeutet diese rasante 
Entwicklung nicht unbeträchtliche Haf-
tungsrisiken, zumal er nicht nur den 
einzelnen Versicherer, sondern auch 
den Markt zu überblicken hat. Nicht 
wenige Versicherer ändern mehr als 
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einmal im Jahr ihre Bedingungswerke, 
meist, aber nicht immer nur zum Vorteil 
der Versicherten. Um die Maklerhaf-
tung zu reduzieren, ist daher ein stan-
dardisierter Auswahlprozess bei der 
Wahl des richtigen Versicherungspro-
duktes unbedingt erforderlich.

Ratingsystematik
Für die Kategorie Privathaftpflichtversi-
cherung werden zwei Kategorien unter-
schieden: Silber und Gold. Vorausset-
zung für das Erreichen einer dieser 
beiden Kategorien ist, dass die jewei-
ligen Mindestkriterien in allen Punkten 
erfüllt werden.

Für die Mindestdeckung (Silber) gelten 
folgende Mindestanforderungen:

o	Garantie, dass der Versicherer nicht 
zum Nachteil des Kunden von den 
aktuell gültigen AVB PHV mit Stand 
25.08.2014 (GDV-Garantie), dem zu-
letzt gültigen Stand AHB, Stand 
02.2014 und der dazugehörigen Mu-
stertarifstruktur IX mit Stand 
13.04.2011 (GDV-Garantie) oder al-
ternativ von den Empfehlungen des 
Arbeitskreises Vermittlerrichtlinie 
Dokumentation mit Stand 11.03.2008 
oder jünger ODER Arbeitskreis Bera-
tungsprozesse mit Stand 17.02.2010 
oder jünger1 abweicht

o	Forderungsausfalldeckung mit einem 
Selbstbehalt von maximal 2.500 Euro 
und einer Deckungssumme von min. 
5 Mio. Euro pauschal für Personen-, 
Sach- und Vermögensschäden2 oder 
mindestens 100.000 Euro für Vermö-
gensschäden sowie 5.000.000 Euro 
für Personen- und Sachschäden

o	Sachschäden durch Gefälligkeit min-
destens bis 5.000 Euro und mit einem 
Selbstbehalt bis max. 150 Euro

o	Für Personen mit Kindern unter 10 
Jahren: Personen- und Sachschäden 
durch deliktsunfähige eigene Kinder 
mindestens bis 5.000 Euro (Erweite-
rung ist demnach keine Mindestan-
forderung für reine Single-Tarife)

o	Schäden an geliehenen, gemieteten 
oder gepachteten Gegenständen 
mindestens bis 2.500 Euro (Mobiliar 
und Mobilien) und mit einem Selbst-
behalt bis max. 150 Euro.

o	Verlust fremder privater Wohnungs-
schlüssel mindestens bis 5.000 Euro

o	Ausdrückliche Mitversicherung von 
Internetschäden mindestens bis 
100.000 Euro

o	Mitversicherung von Kleingebinden 
gewässerschädlicher Stoffe minde-
stens bis 50 l / Kg je Einzelgebinde und 
mindestens bis 500 l / Kg Gesamtfas-
sungsvermögen

o	Mitversicherung von Schäden durch 
häusliche Abwässer

o	Mindestens einjährige Auslandsde-
ckung

o	Versicherungsschutz, sofern damit 
keine öffentlichen oder hoheitlichen 
Aufgaben verbunden sind und es sich 
um keine wirtschaftlichen/sozialen Eh-
renämter mit beruflichem Charakter 
handelt

o	Deckungssumme für Personen-, 
Sach- und Vermögensschäden: min-
destens 5.000.000 Euro pauschal oder 
mindestens 100.000 Euro für Vermö-
gensschäden sowie 5.000.000 Euro 
für Personen- und Sachschäden

o	Deckungssumme für Mietsachschä-
den an Immobilien mindestens 
300.000 Euro

o	Deckungssumme für Baumaßnahmen 
mindestens 50.000 Euro

o	Mitversicherung von Regressansprü-
chen der Sozialversicherungsträger, 
Sozialhilfeträgern, privaten Kranken-
versicherungsträgern, öffentlichen 
und privaten Arbeitgebern wegen Per-
sonenschäden

o	Versicherungsschutz bei volljährigen 
mitversicherten Kindern auch  während 
des Wehrdienstes oder des Bundes-
freiwilligendienstes (BDF) und dies vor, 
während und im Anschluss an eine 
Berufsausbildung. [Übergangsweise 
werden derzeit auch noch akzeptiert 
die bisherigen Begrifflichkeiten Zivil-
dienst bzw. freiwilliges ökologisches 
oder soziales Jahr anstelle von BDF]3 

o	Vorsorgeversicherung mindestens in 
Höhe von 5.000.000 Euro für Per-
sonen-, Sach- und Vermögensschä-
den oder mindestens 100.000 Euro für 
Vermögensschäden sowie 5.000.000 
Euro für Personen- und Sachschäden.

Diese Tarife können ausnahmslos als 
„empfehlenswert“ betrachtet werden, 
auch wenn sie sich im Detail stark unter-
scheiden, gerade im Zusammenhang mit 
Internetschäden und Auslandsdeckung 
Einschränkungen aufweisen können und 

darauf geachtet werden sollte, dass 
bestimmte Leistungen nur gegen Zu-
schlag eingeschlossen sind. Sehr oft 
sind teilweise Schäden mitversicherter 
Personen (z.B. Tageskinder, Au Pairs) 
untereinander über die GDV-Aus-
schlussklauseln hinaus vom Versiche-
rungsschutz ausgenommen, was je-
doch zumindest teilweise durch die 
ausgesprochene GDV-Garantie „ge-
heilt“ werden kann. Der VARIO-Tarif 
von maxPool unterscheidet sich vom 
Tarif der Haftpflichtkasse Darmstadt 
grundsätzlich dadurch, dass beitrags-
pflichtige Tarifbausteine zu- statt abge-
wählt werden können.
Besonders hochwertige Tarife (Gold) 
sollten darüber hinaus folgende Stan-
dards erfüllen:

o	Versicherungsschutz auch für tarif-
lich definierte nebenberufliche Tätig-
keiten bis min. 6.000 Euro Jahresum-
satz

o	Versicherungsschutz zusätzlich auch 
für die gewerbliche Tätigkeit als Ta-
gesmutter, sofern dies nicht in Be-
trieben und Institutionen erfolgt

o	Ergänzend aktiver Rechtsschutz zur 
Forderungsausfalldeckung mit einer 
Versicherungssumme von minde-
stens 300.000 Euro (ggf. in Form ei-
ner Kostenübernahme für die anwalt-
liche Vertretung)

o	Im Rahmen der Ausfalldeckung Ver-
sicherungsschutz auch für unechte 
Vermögensschäden

o	Verzicht auf Einschränkungen des 
örtlichen Geltungsbereiches der In-
ternetklausel und Mitversicherung 
auch von Internetschäden infolge 
von Datenverarbeitung

o	Keine vom GDV-Standard abwei-
chenden Einschränkungen der min-
destens einjährigen Auslandsde-
ckung (z.B. punitive oder exemplary 
damages, Einschränkungen in den 
USA, US-Territorien und Kanada, For-
derung der Beibehaltung eines Wohn-
sitzes innerhalb von Deutschland). Als 
Einschränkung akzeptabel ist es 
höchstens, wenn vom Versicherungs-
nehmer eine Korrespondenzanschrift 
innerhalb der EU verlangt wird oder 
bei Zahlungen außerhalb des Euro-
Raumes die bei der Währungsum-
rechnung entstehenden Risiken auf 
den VN abgewälzt werden.
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o	Versicherer bzw. Risikoträger ist Mit-
gliedschaft bei Versicherungsom-
budsmann e.V.

Prüft man auf Basis dieser Kriterien den 
deutschen Versicherungsmarkt, so ver-
bleiben nur wenige Tarife, die alle diese 
Anforderungen gleichzeitig erfüllen und 
mit Silber oder GOLD bewertet werden 
können.

1 Aktuell ist der Stand 06.09.2014
2 Hinweis: viele Versicherer sehen im Rahmen 
der Ausfalldeckung Versicherungsschutz nur 
für unechte Vermögensschäden, also Folge-
schäden eines Sach- oder Personenscha-
dens vor. Für den Silberstandard reicht die 
Mitversicherung unechter Vermögensschä-
den. Bei einigen Versicherern fehlt darüber 
hinaus eine eindeutige Mitversicherung auch 
unechter Vermögensschäden. Sofern diese 
also nicht ausdrücklich mitversichert werden, 
wird der Mindeststandard an dieser Stelle als 
„nicht erreicht“ gewertet.

3 Seit 2011 wurde der bisherige Zivildienst 
durch den Bundesfreiwilligendienst (BDF) 
ersetzt. Die GDV-Empfehlung spricht in sei-
ner Mustertarifstruktur aktuell von Zivil-
dienst oder einem freiwilligen sozialen Jahr. 
Die bisherige Anforderung, nach der auf 
den Zivildienst als Kriterium abgestellt wur-
de, macht daher nunmehr eigentlich keinen 
Sinn mehr. Der neue BDF ersetzt die bishe-
rigen Begrifflichkeiten „freiwilliges ökolo-
gisches oder soziales Jahr“.

Bedingungsrating Privathaftpflichtversicherungen

ASC 
• (Klassik-Garant mit Exklusiv-Baustein, Stand 01.10.2011) mit 50 Mio. Euro pauschaler Deckungssumme (P, S, V)

InterRisk 
• �(Allgemeine Versicherungsbedingungen für das Privatgeschäft (B01), Stand 07.2013; Allgemeine Haftpflicht-Versicherungsbedingungen für 

das Privatgeschäft - gültig ab 17.12.2013  (B 62), Stand 12.2013; Bedingungen zur Privathaftpflichtversicherung „XXL“ (B 68), Stand 12.2013; 
Klauseln zur Privathaftpflichtversicherung „XXL“, Stand 07.2013) mit 5, 10, 25 oder 50 Mio. Euro pauschaler Deckungssumme (P, S, V)

• �(AHB 2008, Stand 07.2008, Bedingungen zur Privathaftpflichtversicherung nach dem XXL-Konzept (PHV 2008-XXL), Stand 05.2011) mit 5 
oder 10 Mio. Euro pauschaler Deckungssumme (P, S, V) Achtung: Tarif seit 2011 für Neugeschäft geschlossen

Swiss Life Partner 
• �(AHB 2010 SLP, Stand 01.04.2012; BBR-PHV Prima Plus SLP 2012, Stand 01.04.2012: PRIMA PLUS mit Sorglospaket mit Ausfalldeckung 

PLUS) mit 50 Mio. Euro pauschaler Deckungssumme (P, S, V)

VHV
• (Klassik-Garant mit Baustein Exklusiv, Stand 07.2014) mit 50 Mio. Euro pauschaler Deckungssumme (P, S, V)
• �(VHV (Klassik-Garant mit Baustein Exklusiv und Baustein Best-Leistungs-Garantie, Stand 07.2014) mit 50 Mio. Euro pauschaler Deckungs-

summe (P, S, V) 

Alte Leipziger 
• �(Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AL-AHB 2008) – Stand 07.2011; Besondere Bedingungen und Risiko-

beschreibungen zur Haftpflichtversicherung für Privatpersonen, Stand 07.2014; Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Ge-
wässerschaden-Haftpflichtversicherung, Stand 07.2014: comfort Familien Haftpflichtversicherung mit Kind(ern) / Familien Haftpflichtversiche-
rung ohne Kind) mit 50 Mio. Euro Deckung, max. 15 Mio. Euro je geschädigter Person

• �(Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AL-AHB 2008) – Stand 07.2011; Besondere Bedingungen und Risiko-
beschreibungen zur Haftpflichtversicherung für Privatpersonen, Stand 07.2014; Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Ge-
wässerschaden-Haftpflichtversicherung, Stand 07.2014: comfort Single Haftpflichtversicherung mit Kind(ern)) mit 20 Mio. Euro Deckung, 
max. 15 Mio. Euro je geschädigter Person

• �(Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AL-AHB 2008) – Stand 07.2011; Besondere Bedingungen und Risiko-
beschreibungen zur Haftpflichtversicherung für Privatpersonen, Stand 07.2014; Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Ge-
wässerschaden-Haftpflichtversicherung, Stand 07.2014: comfort Single Haftpflichtversicherung mit Kind(ern)) mit 50 Mio. Euro Deckung, 
max. 15 Mio. Euro je geschädigter Person 

ASC 
• �(AHB, Stand 01.01.2008; BBR, Best Selection 2010, Stand 01.04.2010 mit Annahmerichtlinien, Stand 01.07.2011):  

Best Selection Normal mit 10 und 20 Mio. Euro Deckung
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• �(AHB, Stand 01.01.2008; BBR, Best Selection 2010, Stand 01.04.2010 mit Annahmerichtlinien, Stand 01.07.2011. Zusätzliche Vereinbarung 
zur Privathaftpflichtversicherung 55plus): Best Selection 55plus mit 10 und 20 Mio. Euro Deckung

Astra 
�• �(AHB 2014, Stand 05.2014; Kundeninformationen und Versicherungsbedingungen ASTRA Privat-Haftpflichtversicherung;  

Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Privat-Haftpflichtversicherung; Zusatzklauseln für die PHV-ASTRA Quality plus; Tarif: 
PHV-14.2 Stand: 05/2014: Quality) mit  10 Mio. Euro Deckung pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden

• �(AHB 2014, Stand 05.2014; Kundeninformationen und Versicherungsbedingungen ASTRA Privat-Haftpflichtversicherung; Besondere Bedin-
gungen und Risikobeschreibungen zur Privat-Haftpflichtversicherung; Zusatzklauseln für die PHV-ASTRA Quality plus; Tarif: PHV-14.2 Stand: 
05/2014: Quality plus) mit 15 Mio. Euro Deckung pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden

Barmenia 
• �(Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Barmenia-Privathaftpflichtversicherung „Top-Schutz“ für einen Single (AVB PHV Top-Schutz – 

Single), Stand 01.02.2015: Top-Schutz Single) mit 10 Mio. Euro Deckung pauschal für Personen-. Sach- und Vermögensschäden
• �(Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Barmenia-Privathaftpflichtversicherung „Top-Schutz“ für einen Single (AVB PHV Top-Schutz – 

Single), Stand 01.02.2015: Top-Schutz Single) mit 50 Mio. Euro Deckung pauschal für Personen-. Sach- und Vermögensschäden, max. 15 
Mio. Euro je geschädigter Person

• �(Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Barmenia-Privathaftpflichtversicherung „Top-Schutz“ für eine Familie (AVB PHV Top-Schutz – 
Familie), Stand 01.02.2015: Top-Schutz Familie) mit 10 Mio. Euro Deckung pauschal für Personen-. Sach- und Vermögensschäden

• �(Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Barmenia-Privathaftpflichtversicherung „Top-Schutz“ für eine Familie (AVB PHV Top-Schutz – 
Familie), Stand 01.02.2015: Top-Schutz Familie) mit 50 Mio. Euro Deckung pauschal für Personen-. Sach- und Vermögensschäden, max. 15 
Mio. Euro je geschädigter Person

• ��(Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Barmenia-Privathaftpflichtversicherung „Premium-Schutz“ für einen Single (AVB PHV Premium-
Schutz – Single), Stand 01.02.2015: Premium-Schutz Single) mit 10 Mio. Euro Deckung pauschal für Personen-. Sach- und Vermögensschäden

• �(Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Barmenia-Privathaftpflichtversicherung „Premium-Schutz“ für einen Single (AVB PHV Premium-
Schutz – Single), Stand 01.02.2015: Premium-Schutz Single) mit 50 Mio. Euro Deckung pauschal für Personen-. Sach- und Vermögensschä-
den, max. 15 Mio. Euro je geschädigter Person

• �(Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Barmenia-Privathaftpflichtversicherung „Premium-Schutz“ für eine Familie (AVB PHV Premium-
Schutz – Familie), Stand 01.02.2015: Premium-Schutz Familie) mit 10 Mio. Euro Deckung pauschal für Personen-. Sach- und Vermögensschäden

• �(Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Barmenia-Privathaftpflichtversicherung „Premium-Schutz“ für eine Familie (AVB PHV Premium-
Schutz – Familie), Stand 01.02.2015: Premium-Schutz Familie) mit 50 Mio. Euro Deckung pauschal für Personen-. Sach- und Vermögensschä-
den, max. 15 Mio. Euro je geschädigter Person

BCA 
• �(AHB 01.2008, BBR 07.2010 - Gothaer Haftpflichtversicherung für Privatpersonen, Stand 07.2010, Zusatzbedingungen zur Privathaftpflicht 

„Nr. Sicher“) mit 10, 15 und 20 Mio. Euro Deckung pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden
• �(AHB 01.2008, BBR 07.2010 - Gothaer Haftpflichtversicherung für Privatpersonen, Stand 07.2010, Zusatzbedingungen zur Privathaftpflicht 

„Nr. Sicher“, „Sicher+Deckung“) mit 10, 15 und 20 Mio. Euro Deckung pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden
• (VARIO Status, VARIO Plus; jeweils Stand 01.01.2010) mit 10 und 50 Mio. Euro pauschaler Deckungssumme (P, S, V)
• �(Klassik-Garant mit Exklusiv-Baustein, Stand 01.06.2009) mit 50 Mio. Euro pauschaler Deckungssumme (P, S, V)

Die Bayerische 
• �(AHB, Stand 01.01.2008; Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Privat-Haftpflichtversicherung Haftpflicht-Police OPTIMAL 

(BBR PHV 2015 Prestige), Stand 01.2015) mit 20 Mio. Euro Deckung, max. 10 Mio. Euro je geschädigter Person)

ConceptIF 
• �(AHB CIF 2012, Stand 04.2012; BB PHV CIF Comfort 2012, Stand 01.2013) mit 10 Mio. Euro Deckung
• �(AHB CIF 2012, Stand 04.2012; BB PHV CIF Complete 2012, Stand 01.2013) mit 15 Mio. Euro Deckung

Concordia 
• �(Allgemeine Versicherungsbedingungen für Haftpflichtversicherung (AHB), Fassung Januar 2014; Besondere Bedingungen und Risikobe-

schreibungen zur Haftpflichtversicherung (BBR 9) für Privatpersonen, Lehrer, öffentlichen Dienst, Haus- und Grundbesitzer, private Tierhal-
ter, Gewässerschäden, Halter von Wassersportfahrzeugen und Bauherren, Fassung Oktober 2014; Satzung der Concordia Versicherungs-
Gesellschaft auf Gegenseitigkeit (Fassung vom 17. Juli 2001): Sorglos) mit 10 Mio. Euro Deckung pauschal für Personen-, Sach- und Ver-
mögensschäden

• �(Allgemeine Versicherungsbedingungen für Haftpflichtversicherung (AHB), Fassung Januar 2014; Besondere Bedingungen und Risikobeschrei-
bungen zur Haftpflichtversicherung (BBR 9) für Privatpersonen, Lehrer, öffentlichen Dienst, Haus- und Grundbesitzer, private Tierhalter, Ge-
wässerschäden, Halter von Wassersportfahrzeugen und Bauherren, Fassung Oktober 2014; Satzung der Concordia Versicherungs-Gesell-
schaft auf Gegenseitigkeit (Fassung vom 17. Juli 2001): Sorglos mit Produktverbesserungsklausel) mit 10 Mio. Euro Deckung pauschal für 
Personen-, Sach- und Vermögensschäden
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Grundeigentümer 
• �(AHB 2008, Stand 04.2008, BB PHV 2012 Premium, Stand 04.2012: Pro Domo Premium) mit 10 Mio. Euro  pauschal für Personen- und Sach-

schäden, 10 Mio. Euro für Vermögensschäden
• �(AHB 2008, Stand 04.2008, BB PHV 2012 Premium, Stand 04.2012: Pro Domo Premium) mit 15 Mio. Euro  pauschal für Personen- und Sach-

schäden, 15 Mio. Euro für Vermögensschäden

GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG 
• �(AHB 2012 der GVO, Stand 07.2013; Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Privat-Haftpflichtversicherung TOP-VIT, 

Stand 07.2013) mit 5 bzw. mit 10 Mio. Euro für Personen- und Sachschäden sowie 100.000 Euro für Vermögensschäden

�Haftpflichtkasse Darmstadt  
• �(AHB, Stand 01.01.2015, BBR PHV VARIO Komfort Plus, Stand 01.01.2015: VARIO-PAKET ohne Abwahl oder nur mit Abwahl der Leistungs-

pakete „erweiterte Vorsorge“ und „Recht“) mit 10 und 50 Mio. Euro pauschaler Deckungssumme (P, S, V)

Helvetia 
• �(Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB), Stand: 01.10.2010 (Druckstück H 9990-3),  Besondere Bedin-

gungen und Risikobeschreibungen (BBR) für die Privat-Haftpflichtversicherung – Komfortschutz, Stand: 01.07.2012 (Druckstück H 9030-5): 
Komfortschutz) mit 5, 10 oder 15 Millionen Euro pauschaler Deckung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden

• �(Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB), Stand: 01.10.2010 (Druckstück  
H 9990-3), Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR) für die Privat-Haftpflichtversicherung – Komfortschutz, Stand:  
1.07.2012 (Druckstück H 9030-5): Komfortschutz mit Baustein Plus, Stand 2012) mit 50 Millionen Euro pauschaler Deckung für Personen-, 
Sach- und Vermögensschäden, maximal 15 Mio. Euro je geschädigter Person

• �(Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB), Stand: 01.10.2010 (Druckstück H 9990-3),  Besondere Bedingun-
gen und Risikobeschreibungen (BBR) für die Privat-Haftpflichtversicherung – Komfortschutz, Stand: 01.07.2012 (Druckstück H 9030-5): Komfort-
schutz mit Baustein JuraTel, Stand 2012) mit 5, 10 oder 15 Millionen Euro pauschaler Deckung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden

• �(Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB), Stand: 01.10.2010 (Druckstück H 9990-3),  Besondere Bedin-
gungen und Risikobeschreibungen (BBR) für die Privat-Haftpflichtversicherung – Komfortschutz, Stand: 01.07.2012 (Druckstück H 9030-5): 
Komfortschutz  mit Bausteinen Plus und Mobil, Stand 2012) mit 50 Millionen Euro pauschaler Deckung für Personen-, Sach- und Vermögens-
schäden, maximal 15 Mio. Euro je geschädigter Person

• �(Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB), Stand: 01.10.2010 (Druckstück H 9990-3),  Besondere Bedin-
gungen und Risikobeschreibungen (BBR) für die Privat-Haftpflichtversicherung – Komfortschutz, Stand: 01.07.2012 (Druckstück H 9030-5): 
Komfortschutz mit Bausteinen Plus, Mobil und JuraTel, Stand 2012) mit 50 Millionen Euro pauschaler Deckung für Personen-, Sach- und Ver-
mögensschäden, maximal 15 Mio. Euro je geschädigter Person

InterRisk 
• �(Allgemeine Versicherungsbedingungen für das Privatgeschäft (B01), Stand 07.2013; Allgemeine Haftpflicht-Versicherungsbedingungen für 

das Privatgeschäft - gültig ab 17.12.2013  (B 62), Stand 12.2013; Bedingungen zur Privathaftpflichtversicherung „XL“ (B 67), Stand 12.2013; 
Klauseln zur Privathaftpflichtversicherung „XL“, Stand 07.2013) mit 5, 10, 25 oder 50 Mio. Euro pauschaler Deckungssumme (P, S, V)

• �(AHB 2008, Stand 07.2008, Bedingungen zur Privathaftpflichtversicherung nach dem XL-Konzept (PHV 2008-XL), Stand 06.2009) mit 5 oder 
10 Mio. Euro pauschaler Deckungssumme (P, S, V). Achtung: Tarif seit 2011 für Neugeschäft geschlossen

Invers 
• �(VARIO Status, Stand 01.01.2010) mit 10 und 50 Mio. Euro pauschaler Deckungssumme (P, S, V)
• �(VARIO Plus, Stand 01.01.2010) mit 10 und 50 Mio. Euro pauschaler Deckungssumme (P, S, V)

Janitos 
• �(AHB, Stand 01.01.2008; BBR, Best Selection 2010, Stand 01.04.2010) mit 10 Mio. Euro pauschaler Deckungssumme (P, S) und 10 Mio. Euro 

Deckungssumme (V) oder mit 15 Mio. Euro pauschaler Deckungssumme (P, S) und 15 Mio. Euro Deckungssumme (V)
• �Janitos (AHB, Stand 01.01.2008; BBR, Best Selection 2010, Stand 01.04.2010, Zusätzliche Vereinbarung zur Privathaftpflichtversicherung 

55plus) mit 10 Mio. Euro pauschaler Deckungssumme (P, S) und 10 Mio. Euro Deckungssumme (V) oder mit 15 Mio. Euro pauschaler De-
ckungssumme (P, S) und 15 Mio. Euro Deckungssumme (V)

Konzept & Marketing 
• �(AT 2011, Stand 11.2010; PHV 2011, Stand 11.2011: allsafe Tarif select Z2) mit 10 und 15 Mio. Euro pauschaler Deckungssumme (P, S, V)
• �(AT 2010, PHV 2010: allsafe Tarif select Z1 – Stand 10/2010) mit 10 und 15 Mio. Euro pauschaler Deckungssumme (P, S, V). 

Achtung: Tarif seit 01.11.2011 für Neugeschäft geschlossen

maxPool 
• �(VARIO, Stand 01.01.2010) mit 10 und 50 Mio. Euro pauschaler Deckungssumme (P, S, V)
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NV-Versicherungen 
• �(Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung AHB 2008, Stand 01.2008; Besondere Bedingungen und Risikobe-

schreibungen zur Haftpflicht-Versicherung für Privatpersonen BBR NV PrivatPremium - 10/2010, Stand 07.2012) mit 5 Mio. Euro pauschaler 
Deckungssumme für Personen-, Sach- und Vermögensschäden

• �(Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung AHB 2008, Stand 01.2008; Besondere Bedingungen und Risikobe-
schreibungen zur Haftpflicht-Versicherung für Privatpersonen BBR NV PrivatPremium - 10/2010, Stand 07.2012) mit 10 Mio. Euro pauschaler 
Deckungssumme für Personen-, Sach- und Vermögensschäden

• �NV-Versicherungen (Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung AHB 2008, Stand 01.2008; Besondere Bedin-
gungen und Risikobeschreibungen zur Haftpflicht-Versicherung für Privatpersonen BBR NV PrivatPremium - 10/2010, Stand 07.2012) mit 15 
Mio. Euro pauschaler Deckungssumme für Personen-, Sach- und Vermögensschäden

Swiss Life Partner 
• �(AHB 2010 SLP, Stand 01.04.2012; BBR-PHV Prima Plus SLP 2012, Stand 01.04.2012: PRIMA PLUS) mit 20 Mio. Euro pauschaler Deckungs-

summe (P, S, V)
• � (AHB 2010 SLP, Stand 01.04.2012; BBR-PHV Prima Plus SLP 2012, Stand 01.04.2012: PRIMA PLUS mit Ausfalldeckung Plus) mit 20 Mio. 

Euro pauschaler Deckungssumme (P, S, V)
• �(AHB 2010 SLP, Stand 01.04.2012; BBR-PHV Prima Plus SLP 2012, Stand 01.04.2012: PRIMA PLUS mit Sorglospaket) mit 50 Mio. Euro pau-

schaler Deckungssumme (P, S, V)

Syncro24 
• �(PHV VARIO Plus, Stand 01.01.2010) mit 10 und 50 Mio. Euro pauschaler Deckungssumme (P, S, V)
•� �(PHV VARIO Status, Stand 01.01.2010) mit 10 und 50 Mio. Euro pauschaler Deckungssumme (P, S, V)

Waldenburger 
• �(Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB), Stand 01.10.2010; Besondere Bedingungen und Risikobe-

schreibungen (BBR) für die Privathaftpflichtversicherung Super, Stand 01.06.2014) mit 5 Mio. Euro pauschaler Deckungssumme (P, S, V)
• �(Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB), Stand 01.10.2010; Besondere Bedingungen und Risikobe-

schreibungen (BBR) für die Privathaftpflichtversicherung Super, Stand 01.06.2014) mit 10 Mio. Euro pauschaler Deckungssumme (P, S, V)

Auch bei den oben mit WFS 1 (Gold) bzw. WFS 2 (Silber) bewerteten Tarifen ist natürlich der individuelle Kundenbedarf zu prüfen, da im Zweifel ein ande-
rer Anbieter, der die beschriebenen Voraussetzungen nicht erfüllt, für den konkreten Kunden vorteilhafter sein kann oder ein Kunde vielleicht auch bestimmte 
Risiken zu Gunsten einer geringeren Prämie billigend in Kauf nehmen möchte. Gerade eine GDV-Garantie oder eine Innovationsklausel sind etwas, was 
nicht von jedem Kunden als entscheidend bei der Produktauswahl begriffen wird, auch wenn beides von großem Vorteil sein kann.
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Leistungsstarke Familientarife von Versicherern im Überblick

 Tarif 5 Mio. Euro 
Deckung

10 Mio. Euro 
Deckung

15 Mio. Euro 
Deckung

20 Mio. Euro 
Deckung

25 Mio. Euro 
Deckung

50 Mio. Euro 
Deckung *

Haftpflicht-
kasse  
Darmstadt

PHV VARIO Komfort, 
Stand 01.2014

 73,78 Euro    77,35 Euro

PHV VARIO Komfort Plus, 
Stand 01.2014

 113,05 Euro    116,62 Euro

InterRisk XL, Stand 12.2013 95,20 Euro
(71,40 Euro)

99,96 Euro
(74,97 Euro)

  104,72 Euro
(78,54 Euro)

109,48 Euro
(82,11 Euro)

XXL, Stand 12.2013 114,24 Euro
(85,68 Euro)

119,00 Euro
(89,25 Euro)

  123,76 Euro
(92,82 Euro)

128,52 Euro
(96,39 Euro)

Janitos Best Selection 2010  149,05 Euro 
(111,79 Euro)

 157,85 Euro 
(118,39 Euro)

  

Best Selection 2010  
(55 plus)

 134,41 Euro 
(100,80 Euro)

 143,22 Euro 
(107,41 Euro)

  

Konzept & 
Marketing 

AT 2011, Stand 11.2010; 
PHV 2011. Stand 11.2011: 
allsafe Tarif select Z2

ab 85,00 Euro ab 88,00 Euro

VHV Klassik-Garant mit Bau-
stein Exklusiv (55 plus)

     94,02 Euro (für 
Antragssteller ab 
55 Jahre: 74,98 
Euro)

VHV Klassik-Garant mit Bau-
stein Exklusiv und Bau-
stein Best-Leistungs-Ga-
rantie (55 plus)

     104,73 Euro (für 
Antragssteller ab 
55 Jahre: 85,69 
Euro)

Hinweis: die o.g. Bruttojahresprämien lassen sich deutlich reduzieren, wenn z.B. Selbstbehalte vereinbart werden, auf bestimmte Leistungs-
bausteine verzichtet wird, aber auch durch Anbündelung. Bei vorhergehendem Versicherungsschutz  und mindestens 5jähriger Vorschadenfrei-
heit gewähren InterRisk und Janitos zudem einen Schadenfreiheitsnachlass von 25 %. Die entsprechenden Prämien finden Sie in Klammern 
hinter den Standardprämien. 
Bitte beachten Sie, dass unter allen hier benannten Versicherern nur die InterRisk und die Haftpflichtkasse Darmstadt im Zusammenhang mit 
dem Baustein „Erweiterte Vorsorge“ auch im Kleingedruckten auf versteckte Selbstbehalte z.B. bei Schlüsselverlust, in der Ausfalldeckung 
oder bei Schäden an Mobilien verzichtet. Weiter ist berücksichtigt, dass optionale Einschlüsse mindestens im Umfang der Ratinganforderungen 
eingeschlossen wurden.
* Bei der VHV gilt eine Höchsterstattung von 8 Mio. Euro je geschädigter Person, bei der Haftpflichtkasse Darmstadt von 10 Mio. Euro je ge-
schädigter Person und bei der InterRisk von 15 Mio. Euro je geschädigter Person

Leistungsstarke Singletarife von Versicherern im Überblick

 Tarif 5 Mio. Euro 
Deckung

10 Mio. Euro 
Deckung

15 Mio. Euro 
Deckung

20 Mio. Euro 
Deckung

25 Mio. Euro 
Deckung

50 Mio. Euro 
Deckung *

Haftpflicht-
kasse  
Darmstadt

PHV VARIO Komfort, Stand 
01.2014

 54,74 Euro    58,31 Euro

PHV VARIO Komfort Plus, 
Stand 01.2014

 94,01 Euro    97,58 Euro

InterRisk XL, Stand 12.2013 71,40 Euro
(53,55 Euro)

74,97 Euro
(56,23 Euro)

  78,54 Euro
(58,91 Euro)

82,11 Euro
(61,58 Euro)

XXL, Stand 12.2013 85,68 Euro
(64,26 Euro)

89,25 Euro
(66,94 Euro)

92,82 Euro
(69,62 Euro)

96,39 Euro
(72,29 Euro)

Janitos Best Selection 2010 99,72 Euro
(74,79 Euro)

 108,53 Euro
(81,40 Euro)

Best Selection 2010  
(55 plus)

70,60 Euro 
(52,96 Euro)

 79,41 Euro 
(59,56 Euro)

Konzept & 
Marketing 

AT 2011, Stand 11.2010; 
PHV 2011. Stand 11.2011: 
allsafe Tarif select Z2

 ab 66,99 Euro ab 69,98 Euro   

VHV Klassik-Garant mit  
Baustein Exklusiv 

   65,46 Euro 

VHV Klassik-Garant mit Baustein 
Exklusiv und Baustein Best-
Leistungs-Garantie 

76,17 Euro 

Hinweis: siehe Tabelle Familientarife.
Die Prämien beziehen sich ausschließlich auf Singles ohne Kinder. Bei Alleinerziehenden kann das Prämienniveau abweichen (siehe Tabelle S. 112).
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Leistungsstarke Tarife für Singles mit Kindern von Versicherern im Überblick

 Tarif 5 Mio. Euro 
Deckung

10 Mio. Euro 
Deckung

15 Mio. Euro 
Deckung

20 Mio. Euro 
Deckung

25 Mio. Euro 
Deckung

50 Mio. Euro 
Deckung *

Haftpflicht-
kasse  
Darmstadt

PHV VARIO Komfort, Stand 
01.2014

 73,78 Euro    77,35 Euro

PHV VARIO Komfort Plus, 
Stand 01.2014

 113,05 Euro    116,62 Euro

InterRisk XL, Stand 12.2013 95,20 Euro
(71,40 Euro)

99,96 Euro
(74,97 Euro)

  104,72 Euro
(78,54 Euro)

109,48 Euro
(82,11 Euro)

XXL, Stand 12.2013 114,24 Euro
(85,68 Euro)

119,00 Euro
(89,25 Euro)

  123,76 Euro
(92,82 Euro)

128,52 Euro

Janitos Best Selection 2010  149,05 Euro 
(111,79 Euro)

 157,85 Euro 
(118,39 Euro)

 

Best Selection 2010  
(55 plus)

 134,41 Euro 
(100,80 Euro)

 143,22 Euro 
(107,41 Euro)

 

Konzept & 
Marketing 

AT 2011, Stand 11.2010; 
PHV 2011. Stand 11.2011: 
allsafe Tarif select Z2

ab 85,00 Euro ab 88,00 Euro   

VHV Klassik-Garant mit Baustein 
Exklusiv 

     65,46 Euro 

VHV Klassik-Garant mit Baustein 
Exklusiv und Baustein Best-
Leistungs-Garantie

76,17 Euro

Hinweise und Anmerkungen: siehe Tarife für Singles	
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Rating Wohngebäudeversicherungen
Basis:

Wertung:

Stand:

Tarife im Test: 391
Anbieter im Test: 64 Versicherer 
bzw. Konzeptanbieter

Gold, Silber, Bronze

19.03.2015

Einfamilienhäuser

Zweifamilienhäuser

Mehrfamilienhäuser

fo
to

lia
.c

om

Bewertet wurde Wohngebäudetarife für 
ganz oder überwiegend privat genutzte 
Gebäude.

Geht das Haus in Flammen auf, führt ein 
unentdeckter Rohrbruch zum Einbruch 
der Decke oder wird ein Grundstück 
von einem ausufernden Fluss überflu-
tet, so sind schnell Existenzen ruiniert. 
Wer ein Wohngebäude sein Eigen 
nennt, sollte also auf umfassenden Ver-
sicherungsschutz mit nur überschau-
baren Ausschlüssen bedacht sein. Auch 
wer stets besonders achtsam durch das 
Leben geht, ist nicht davor gefeit, doch 
einmal grob fahrlässig einen Schaden 
herbeizuführen. Wird dann etwa nur der 
halbe Versicherungsschaden ersetzt, ist 
dies mehr als nur ein wenig ärgerlich.

Info zur Wertermittlung
Gerade in älteren Wohngebäudetarifen 
wird oft ein „Wert 1914“ angegeben. 
Zusätzlich nennen die meisten Versi-
cherer, auch solche mit Wohnflächenta-
rif, den Baupreisindex. Für 2015 lauten 
diese Werte 16,9 (gleitender Neuwert-
faktor oder neu Anpassungsfaktor), 
1310,3 (Baupreisindex für Neubauten) 
bzw. 1290,2 (mittlerer Baupreisindex 
2013). Einzelne Versicherungsunterneh-
men weichen durchaus von dem hier 
benannten Neuwertfaktor ab.
Der aktuell versicherte Neubauwert 
eines Hauses ergibt sich aus der Multi-
plikation des Wertes 1914 mit dem ak-
tuell gültigen Baupreisindex geteilt 
durch 100, der Beitrag aus dem verein-
barten Prämiensatz, dem Wert 1914 mal 
Anpassungsfaktor zuzüglich aktuell gel-
tender Versicherungssteuer (16,34% 
mit Feuerrisiko bzw. 19% für die Ge-
bäudeversicherung ohne Feueranteil). 
Beispiel: Ein Neubau soll gegen alle 
Gefahren versichert werden. Der vom 

Kunden oder Vermittler berechnete Neu-
bauwert 1914 liegt bei 20.000 Mark. So 
bedeutet dies einen aktuellen Neubau-
wert von 262.060 Euro (= 20.000 Mark * 
1310,3 / 100). Regionale Unterschiede 
bei den Baukosten bleiben dabei unbe-
achtet. Der Beitrag berechnet sich bei-
spielhaft bei einem Beitragssatz von 0,65 
Euro je 1.000 Euro Versicherungssumme 
Wert 1914 mit 219,70 Euro netto bzw. 
255,60 Euro brutto pro Jahr.

Viele Versicherer sehen darüber hinaus 
eine Indexstaffel nach Gebäudealter vor. 
Ältere Gebäude sind damit in der Regel 
teurer als Neubauten, wobei umfassende 
Sanierungs- und Renovierungsmaß-
nahmen oder auch eine Kernsanierung 
das für die Berechnung maßgebliche Ge-
bäudealter zum Vorteil des Versiche-
rungsnehmers verbessern können. 
Der oben benannte Baupreisindex dient 
als Referenz dazu, die Kosten von Bau-
leistungen an einem Gebäude einschließ-
lich Umsatzsteuer gegenüber dem Refe-
renzjahr 1914 abzubilden. Beinhaltet sind 
unter anderem die Kosten für Klempner-, 
Zimmer- und Holzbauarbeiten, Maler- 
und Lackierarbeiten oder für Instandhal-
tungsarbeiten an Wohngebäuden. Er 
berücksichtigt auch, dass in der Praxis 
gerade Eigenleistungen oder erbrachte 
Bauleistungen durch Schwarzarbeit 
sonst kaum realistisch bewertet werden 
können. Der Baupreisindex wird jährlich 
zum 01.05. angepasst.
In den Anpassungsfaktor gehen zu 80 
Prozent der jeweilige Baupreisindex und 
zu 20 Prozent die Änderung des Tarifloh-
nindex für das Baugewerbe ein. Es finden 
somit unter anderem auch Architekten-
gebühren sowie Konstruktions- und Pla-
nungsgebühren Berücksichtigung. Der 
Anpassungsfaktor wird jährlich zum 
01.01. angepasst.

Bitte beachten Sie, dass die korrekte 
Ermittlung einer Versicherungssumme 
für den Abschluss einer Wohngebäu-
deversicherung zwar den zu Wert an-
geben, der für den Wiederaufbau eines 
konkreten Objektes erforderlich ist, 
nicht jedoch dazu geeignet ist, einen 
realen Marktwert für den Verkauf oder 
die Aufnahme einer Hypothek abzubil-
den. Es fehlen beim Wert 1914 unter 
anderem wichtige Faktoren wie regio-
nale Marktsituation, Verkehrsanbin-
dung, Nähe zu Kindergärten und Schu-
len und andere weiche Faktoren, die für 
einen Verkauf von Wohngebäuden an 
Dritte bedeutsam sein dürften.
Moderne Wohnflächentarife ermitteln 
keine Versicherungssumme mehr. Der 
Versicherungsschutz ist also in jedem 
Fall ausreichend, sofern alle im Antrag 
benannten Gefahr erheblichen Merk-
male wahrheitsgemäß benannt und 
entsprechende Änderungen unverzüg-
lich nachgemeldet wurden. 
Manche Tarife sind nach Neuwert kal-
kuliert. Diese legen eine feste Versiche-
rungssumme fest, die allerdings in der 
Regel nicht automatisch angepasst 
wird. Hier ist es empfehlenswert, die 
Höhe des vereinbarten Versicherungs-
schutzes von Zeit zu Zeit zu überprü-
fen, um nicht ungewollt eine etwaige 
Unterversicherung durch steigende 
Baupreise zu riskieren. 
Wer sicher gehen möchte, dass die in-
dividuelle Versicherungssumme korrekt 
berechnet wurde, müsste den Gebäu-
dewert regelmäßig durch einen Bausa-
chverständigen nachprüfen lassen. Aus 
Kostengründen dürften aber nur weni-
ge private Gebäudeeigentümer dazu 
bereit sein, so dass korrekt ermittelte 
Wohnflächentarife das geringste Risiko 
für Kunden und Vermittler bedeuten 
dürften.
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Ratingsystematik
Das Rating bewertet Tarife nach ihrer 
Leistungsstärke in drei Kategorien. Da-
bei sind jene Punkte erfasst, in denen 
sich Tarife besonders unterscheiden, 
aber auch solche Kriterien, die zwar 
weit verbreitet, aber in jedem Fall unver-
zichtbar sind. Nicht gesondert berück-
sichtigt werden hingegen Tarifmerk-
male, die zwar für den Einzelfall wichtig 
sein können (z.B. Mitversicherung von 
Schäden durch Blindgänger oder radi-
oaktive Isotope, Versicherungsschutz 
auch bei Schäden durch Streik und 
Aussperrung durch eigene Angestellte), 
für die Mehrheit der Versicherungsneh-
mer jedoch verzichtbar erscheinen dür-
fen.  Auf den ersten Blick erscheint 
auch die Mitversicherung von „inneren 
Unruhen“ verzichtbar zu sein, allerdings 
kann ein Ausschluss dazu führen, dass 
es im Rahmen einer „normalen“ VGB-
Deckung sonst im Fall von Brandstif-
tung durch Dritte keinen Schadenersatz 
gibt, während reine Vandalismusschä-
den in vielen Fällen zumindest einge-
schränkt mitversichert sind.
Inwiefern eine Kostenübernahme für 
einen vom Versicherungsnehmer beauf-
tragten Sachverständigen von Bedeu-
tung ist, ließ sich nicht so einfach klä-
ren. Nach den Erfahrungen der diesbe-
züglich befragten Versicherer sind ent-
sprechende Beanspruchungen außer-
gewöhnlich selten. Dennoch können sie 
gerade bei hohen Schäden von Bedeu-
tung sein und wurden daher zum Stan-
dard für das Erreichen von „Gold“ defi-
niert. Eine wesentliche Ratinggrundlage 
war, dass der Anbieter die Mindeststan-
dards des GDV garantiert. Dabei bleibt 
festzuhalten, dass auch die Garantiezu-
sage von Mindeststandards keine Ge-
währ dafür bietet, dass diese bedin-
gungsseitig auch eingehalten werden. 
Im Einzelfall sind für den Kunden nach-
teilige Abweichungen trotz Garantiezu-
sage möglich, wobei Versicherte aber 
zumindest die Möglichkeit erhalten, im 
Falle einer Ablehnung die GDV-Min-
deststandards einzufordern. Beispiels-
weise leitet sich aus der GDV-Garantie 
ab, dass Versicherungsschutz auch für 
die unmittelbare Einwirkung von Sturm 
oder Hagel auf versicherte Gebäude 
besteht, die mit dem versicherten Ge-
bäude oder Gebäude, in denen sich 
versicherten Sachen befinden, baulich 

verbunden sind. Die aktuellen Testsieger 
schreiben dies jeweils klarstellend auch 
in ihren Bedingungen, so dass keine 
Missverständnisse möglich sind.
Im Einzelfall ist eine Überprüfung des 
konkreten Kundenbedarfs in jedem Fall 
unerlässlich, zumal eine vollständige Er-
fassung sämtlicher denkbarer Schaden-
szenarios nicht möglich ist und die Bewer-
tung der Eintrittswahrscheinlichkeit vor 
einem möglichen Schadeneintritt weitge-
hend Kaffeesatzleserei bleiben muss.
Im Sinne des Verbraucherinteresses wur-
den für die Wohngebäudeversicherung 
bestimmte K.O.-Kriterien festgelegt, die 
das Erreichen der drei Ratingstufen ver-
hindern. 

Eine Bewertung mit „Bronze“ setzt 
mindestens folgende Leistungen vo-
raus:
•	 Bedingungsseitige Garantie, dass der 

Versicherer in keinem Fall zum Nachteil 
des Kunden von den VGB 2010 – Wert 
1914, Version 01.01.2013  bzw. VGB 
2010 – Wohnfläche, Version 01.01.2013 
des GDV abweicht. Diese Garantie 
kann auch implizit durch eine Garantie 
hinsichtlich der Standards des Arbeits-
kreises Beratungsprozesse gewährt 
werden

Hinweis: da die VGB 2010 keine separa-
ten BEW mehr vorsehen, ist der ent-
sprechende Standard automatisch 
gewährt, kann aber sonst auch über 
eine Garantie hinsichtlich der Mindest-
standards des Arbeitskreises Bera-
tungsprozesse hergeleitet werden)

•	 Bedingungsseitige Garantie, dass 
neue, verbesserte Versicherungsbedin-
gungen automatisch auch für beste-
hende Verträge gelten, sofern damit 
keine Prämienerhöhung verbunden ist 
(Innovationsklausel)

•	 Möglichkeit eines Unterversicherungs-
verzichts bei Tarifen auf Basis von Wert 
1914. Bei Wohnflächentarifen ergibt 
sich aus der GDV-Garantie, dass kein 
Abzug wegen Unterversicherung erfol-
gen kann

•	 Verzicht auf Kürzung der Leistung bei 
grob fahrlässiger Herbeiführung des 
Versicherungsfalles bis mindestens in 
Höhe von 95% der Versicherungs-
summe

•	 Mitversicherung von Überspannungs-
schäden durch Blitz bis mindestens 
10.000 Euro (jeweils Selbstbehalt von 

maximal 500 Euro)
•	 Mitversicherung von Sengschäden 

bis in Höhe der Versicherungssumme 
(jeweils Selbstbehalt von maximal 
500 Euro)

•	 Mitversicherung von Schäden durch 
Verpuffung, Nutzwärme und Rauch 
(auch ohne Feuer!) bis in Höhe der 
Versicherungssumme (jeweils Selbst-
behalt von maximal 500 Euro)

•	 Versicherungsschutz für Schäden 
durch Rauch auch, wenn die Scha-
denursache nicht auf dem Versiche-
rungsgrundstück liegt und es sich 
nicht um Folgen einer versicherten 
Gefahr handelt

•	 Versicherungsschutz für frostbe-
dingte und sonstige Bruchschäden 
von außerhalb von Gebäuden liegen-
de Zuleitungsrohre  auf dem Versi-
cherungsgrundstück, die der Versor-
gung versicherter Gebäude oder An-
lagen dienen, für die der Versiche-
rungsnehmer die Gefahr trägt und die 
nicht ausschließlich gewerblichen 
Zwecken dienen

•	 Versicherungsschutz für frostbe-
dingte und sonstige Bruchschäden 
für außerhalb von Gebäuden liegende 
Zuleitungsrohre außerhalb des  Versi-
cherungsgrundstücks, die der Versor-
gung versicherter Gebäude oder An-
lagen dienen, für die der Versiche-
rungsnehmer die Gefahr trägt und die 
nicht ausschließlich gewerblichen 
Zwecken dienen (mindestens bis in 
Höhe von 10.000 Euro)

•	 Versicherungsschutz für frostbe-
dingte und sonstige Bruchschäden 
für außerhalb von Gebäuden liegende 
Zuleitungsrohre  auf dem Versiche-
rungsgrundstück, die nicht der Ver-
sorgung versicherter Gebäude oder 
Anlagen dienen, für die der Versiche-
rungsnehmer die Gefahr trägt und die 
nicht ausschließlich gewerblichen 
Zwecken dienen (mindestens bis in 
Höhe von 10.000 Euro)

•	 Versicherungsschutz für frostbe-
dingte und sonstige Bruchschäden 
für außerhalb von Gebäuden liegende 
Ableitungsrohre  auf dem Versiche-
rungsgrundstück, die der Entsorgung 
versicherter Gebäude oder Anlagen 
dienen, für die der Versicherungsneh-
mer die Gefahr trägt und die nicht 
ausschließlich gewerblichen Zwecken 
dienen (mindestens bis in Höhe von 
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10.000 Euro und Selbstbehalt bis 
max. 1.000 Euro)

•	 Versicherungsschutz für frostbe-
dingte und sonstige Bruchschäden 
für außerhalb von Gebäuden liegende 
Ableitungsrohre außerhalb des  Versi-
cherungsgrundstücks, die der Entsor-
gung versicherter Gebäude oder An-
lagen dienen, für die der Versiche-
rungsnehmer die Gefahr trägt und die 
nicht ausschließlich gewerblichen 
Zwecken dienen (mindestens bis in 
Höhe von 5.000 Euro und Selbstbe-
halt bis max. 1.000 Euro)

•	 Einschluss der erweiterten Elemen-
tarschadendeckung bis in Höhe der 
Versicherungssumme inklusive Erd-
beben, Rückstau sowie Über-
schwemmung durch oberirdische 
stehende oder fließende Gewässer 
mit einem Selbstbehalt von höch-
stens 5.000 Euro je Schadenfall. Al-
ternative Mitversicherung von Erd-
rutsch oder Erdsenkung. 

•	 Vorsorgedeckung mindestens bis zur 
nächsten Hauptfälligkeit, sofern die 
Wertermittlung über den Wert 1914 
erfolgt

•	 Hotel- bzw. Unterkunftskosten min-
destens  100 Tage à 100 Euro pro Tag 
oder im Rahmen der Versicherungs-
summe ohne besondere Begrenzung 

•	 Mitversicherung sonstiger Grund-
stücksbestandteile (z.B. Briefkästen, 
Zäune) auf dem Versicherungsgrund-
stück, sofern diese fest mit dem 
Grund und Boden des Versicherungs-
grundstücks verankert sind

Eine Bewertung mit „Silber“ setzt 
ergänzend mindestens folgende 
Leistungen voraus:
•	 Übernahme von Rückreisekosten aus 

dem Urlaub ab einer Mindestscha-
denhöhe von nicht über 5.000 Euro 
oder ohne Benennung einer Mindest-
schadenhöhe

•	 Subsidiärer Regressverzicht gegen-
über fahrlässig handelnden Angehö-
rigen, die keinen Anspruch über eine 
etwaige Haftpflichtversicherung gel-
tend machen können

•	 Mitversicherung von Gebäudebe-
schädigungen durch unbefugte Dritte 
aufgrund versuchten oder erfolgten 
Einbruchdiebstahls bis mindestens 
5.000 Euro mit einem Selbstbehalt bis 
maximal 500 Euro

•	 Versicherungsschutz für den Anprall 
von fremdbetriebenen Schienen-, Stra-
ßen- und Wasserfahrzeugen an das 
versicherte Gebäude

Eine Bewertung mit „Gold“ setzt er-
gänzend mindestens folgende Leis-
tungen voraus:
•	 Mitversicherung von Schäden durch 

Ruß (auch ohne Feuer!) bis in Höhe der 
Versicherungssumme (jeweils Selbst-
behalt von maximal 500 Euro)

•	 Versicherungsschutz für Schäden durch 
Ruß auch, wenn die Schadenursache 
nicht auf dem Versicherungsgrundstück 
liegt und es sich nicht um Folgen einer 
versicherten Gefahr handelt

•	 Schäden durch Dekontamination von 
verseuchtem Erdreich  bis mindestens 
in Höhe von 50.000 Euro

•	 Versicherungsschutz auch bei Schä-
den durch innere Unruhen

•	 Kostenübernahme für einen vom Ver-
sicherungsnehmer beauftragten Sach-
verständigen bei einer Schadenhöhe 
von mindestens 10.000 Euro bis min-
destens 5.000 Euro

•	 Versicherungsschutz auch für Graffiti 
und andere Schäden an versicherten 
Gebäuden und Sachen durch mut- 
oder böswillige Handlungen

•	 Schäden durch Marderverbiss an elek-
trischen Anlagen sowie Dämmungen 
mindestens bis 5.000 Euro

•	 Mitversicherung von Schäden durch 
Blindgänger  / Kampfmittel aus been-
deten Kriegen (gegebenenfalls als Teil 
einer Allgefahrendeckung)

•	 Versicherer bzw. Risikoträger ist Mit-
gliedschaft bei Versicherungsombuds-
mann e.V.

Kein Rating kann eine umfassende Be-
darfsermittlung und Beratung beim Ver-
braucher ersetzen. Dies gilt auch für die-
ses Rating. Wichtige Unterschiede wie 
eine mögliche Allgefahrendeckung, Kos-
tenübernahme für Umzugskosten oder 
die Entsorgung umgestürzter Bäume 
sollten im Kundeninteresse in jedem Fall 
individuell berücksichtigt werden. Wer 
sein Gebäude gemischt privat und ge-
werblich nutzt oder eine Photovoltaikan-
lage auf dem Dach hat, sollte sicher 
stellen, dass entsprechender Versiche-
rungsschutz besteht. Dies gilt auch für 
die Fälle, wo sich eine Garage nicht auf 
dem eigentlichen Versicherungsgrund-

stück befindet oder Rückstau nur mit 
funktionsfähigem Rückstauventil versi-
chert wäre. Für einige Leistungen wie 
z.B. Sengschäden oder Kostenüber-
nahme für einen vom Versicherungs-
nehmer beauftragten Sachverständigen 
sind Selbstbehalte in stark variierender 
Höhe durchaus üblich und sollten in der 
Beratung besondere Erwähnung finden.
Weiter gehört zu einer umfassenden 
Beratung natürlich auch eine Berück-
sichtigung des konkreten Prämienni-
veaus. Auch vordergründig „beitrags-
freie“ Einschlüsse wie die Mitversiche-
rung von Schäden durch radioaktive 
Isotope oder Schäden durch Windbe-
wegungen unabhängig vom Erreichen 
der Windstärke 8 kosten Geld und ent-
sprechen möglicherweise nicht dem 
Bedarf Ihres Kunden. Im Einzelfall ist es 
aber auch möglich, dass ein Tarif mit 
zusätzlichen Einschlüssen preiswerter 
kommt als ein reiner „Basistarif“. 

Note/Bedeutung
WFS 1 (Gold): Anforderungen Bronze, 
Silber und Gold erfüllt
WFS 2 (Silber): Anforderungen Bronze 
und Silber erfüllt
WFS 3 (Bronze): Anforderungen Bronze 
erfüllt

Jeder Tarif, der wenigstens die be-
schriebenen Mindestanforderungen für 
Gold, Silber oder Bronze erfüllt hat, ist 
grundsätzlich als „empfehlenswert“ zu 
werten und sticht deutlich aus der Mas-
se der Wettbewerber hervor. Eine De-
tailbetrachtung bleibt jedoch auch wei-
terhin anzuraten.

Info
Analysiert wurden ganz oder überwie-
gend privat genutzte Wohngebäudever-
sicherungen ohne Berücksichtigung 
eines möglichen Einschlusses von 
Glasschäden. Sofern geforderte Min-
destleistungen nur gegen Zuschlag mit-
versichert werden können, wurde ein 
solcher Mindestzuschlag berücksichti-
gt. Nicht berücksichtigt wurde ein mög-
licher Mehrbedarf für die Mitversiche-
rung von Geothermie- oder Photovoltai-
kanlagen. Dies betrifft auch Ausschlüs-
se, die allein eine Mitversicherung von 
Ertragsausfall betreffen, die Wohnge-
bäudeversicherung als solche jedoch 
nicht betreffen.
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* der Tarif allsafe casa von Konzept & Marketing ist eine Allgefahrendeckung und umfasst Versicherungsschutz sowohl für die Sparte Hausrat als auch Wohngebäude. 
Die Absicherung nur eines der beiden Einzelrisiken ist ausschließlich im Rahmen einer vorübergehenden Exzedentendeckung möglich.
** die Versicherungssumme wurde per 02.2014 von bislang pauschal 700.000 Euro auf 1 Mio. Euro erhöht.
Wichtiger Hinweis: obwohl die Daten, die zu diesem Rating geführt haben, mit höchster Sorgfalt erfasst wurden, können mögliche Fehler bei der Erfassung dennoch 
nicht ausgeschlossen werden.  Diese können Auswirkungen auf das ermittelte Ergebnis haben. Obwohl in die einzelnen Punkte viel Zeit investiert wurde, ist doch 
ein gewisses Maß an Subjektivität bei der Gewichtung  nicht zu vermeiden. Auch dieses Rating kann daher keinen Ersatz für ein ausführliches Studium von Versi-
cherungsbedingungen sein, soll aber zumindest Hilfestellung bei der Auswahl möglicher geeigneter Tarife sein.
1 Tarif für das Neugeschäft geschlossen

Bedingungsrating Zweifamilienhäuser
Konzept & Marketing 
• �(GB 2010: allsafe Tarif select Z1, 

Stand 05.2011)1

VHV 
• �(VGB 2011 – Wert 1914, Fassung Juli 2011:  

BBW EXKLUSIV-GARANT – Wert 1914, Fassung 
Oktober 2012)

• �(VGB 2011 – Wohnfläche, Fassung Juli 2011:  
BBW EXKLUSIV-GARANT – Wohnfläche, Fassung 
Oktober 2012)

InterRisk 
• �(Allgemeine Versicherungsbedingungen für das 

Privatgeschäft (B 01), Stand 07.2013; Bedin-
gungen zur Wohngebäudeversicherung „XXL“ (B 
38), Stand 12.2013; Klauseln zur Wohngebäude-
versicherung „XXL“, Stand 07.2013))

• �(VGB 2008-XXL-Wohnflächenmodell:  
XXL-Konzept, Stand 05.2011)1

Konzept & Marketing 
• �(AT 2013, Stand 05.2013; GB 2013, Stand 05.2013: 

allsafe domo - Wohngebäudeversicherung)**

Bedingungsrating Mehrfamilienhäuser
nicht vergeben VHV 

• �(VGB 2011 – Wert 1914, Fassung Juli 2011:  
BBW EXKLUSIV-GARANT – Wert 1914, Fassung 
Oktober 2012)

• �(VGB 2011 – Wohnfläche, Fassung Juli 2011:  
BBW EXKLUSIV-GARANT – Wohnfläche, Fassung 
Oktober 2012)

InterRisk 
• �(Allgemeine Versicherungsbedingungen für das 

Privatgeschäft (B 01), Stand 07.2013; Bedin-
gungen zur Wohngebäudeversicherung „XXL“  
(B 38), Stand 12.2013; Klauseln zur Wohngebäu-
deversicherung „XXL“, Stand 07.2013 )

• �(VGB 2008-XXL-Wohnflächenmodell:  
XXL-Konzept, Stand 05.2011)1

Bedingungsrating Einfamilienhäuser

VHV 
• �(VGB 2011 – Wert 1914, Fassung Juli 2011:  

BBW EXKLUSIV-GARANT – Wert 1914, Fassung 
Oktober 2012)

• �(VGB 2011 – Wohnfläche, Fassung Juli 2011:  
BBW EXKLUSIV-GARANT – Wohnfläche, Fassung 
Oktober 2012)

Konzept & Marketing 
• �(GB 2010: allsafe Tarif select Z1, 

Stand 05.2011)1

InterRisk
• �(Allgemeine Versicherungsbedingungen für das 

Privatgeschäft (B 01), Stand 07.2013; Bedin-
gungen zur Wohngebäudeversicherung „XXL“ (B 
38), Stand 12.2013; Klauseln zur Wohngebäude-
versicherung „XXL“, Stand 07.2013)

• �(VGB 2008-XXL-Wohnflächenmodell:  
XXL-Konzept, Stand 05.2011)1

Konzept & Marketing
• �(EV 2013, Stand 05.2013: allsafe casa –  

die Eigenheimversicherung)*
• �AT 2013, Stand 05.2013; GB 2013, Stand 05.2013: 

allsafe domo - Wohngebäudeversicherung**
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Rating Hausratversicherungen
Basis:

Wertung:

Stand:

Tarife im Test: 507  
Anbieter im Test: 72 Versicherer  
bzw. Konzeptanbieter

Gold, Silber, Bronze

19.03.2015

Tarife mit Versicherungs­
schutz mit einer 
Versicherungssumme 
von 60.000 und 
150.000 Euro

Wenn ein Fernseher implodiert, kann 
dies zur Zerstörung der ganzen Woh-
nung führen. Eine Schadenhöhe von 
100.000 Euro oder mehr ist als Folge 
möglich. Zu gleichen Folgen kann auch 
eine Verpuffung führen. Zu den häu-
figsten Schadenursachen in der Haus-
ratversicherung gehören Überspan-
nungsschäden durch Blitz, einfacher 
Diebstahl von Fahrrädern sowie Lei-
tungswasserschäden. Als Einzelscha-
den besonders kostenintensiv sind ins-
besondere Schäden als Folge von Ein-
bruch / Diebstahl sowie Elementar-
schäden. Ebenfalls sehr häufig sind 
Schäden an der Verglasung, die aber 
regelmäßig nicht unter den Versiche-
rungsschutz der selbständigen Haus-
ratversicherung fallen und daher hier 
nicht näher betrachtet werden.

Ratingsystematik
Das Rating bewertet Tarife nach ihrer 
Leistungsstärke in drei Kategorien. Die-
se resultieren aus den Erfahrungen vo-
rangegangener Leistungsratings und 
umfassen wesentliche Punkte, in denen 
sich die Angebote voneinander unter-
scheiden: u.a. Überspannungsschäden 
durch Blitz, Sengschäden, einfacher 
Diebstahl von Fahrrädern oder Verzicht 
auf Kürzung der Leistung wegen der 
Einrede der grob fahrlässigen Herbei-
führung des Versicherungsfalles, Inno-
vationsklauseln.  Eine wesentliche Ra-
tingrundlage war, dass der Anbieter die 
Mindeststandards des GDV garantiert. 
Dabei bleibt festzuhalten, dass auch 
die Garantiezusage von Mindeststan-
dards keine Gewähr dafür bietet, dass 
diese bedingungsseitig auch eingehal-
ten werden. Im Einzelfall sind für den 
Kunden nachteilige Abweichungen 
trotz Garantiezusage möglich, wobei 
Versicherte aber zumindest die Mög-

lichkeit erhalten, im Falle einer Ableh-
nung die GDV-Mindestsstandards einzu-
fordern.
Manche Einschlüsse wie Schäden als 
Folge von Vandalismus nach einem Ein-
bruch / Diebstahl oder Versicherungs-
schutz für Wasser aus Aquarien und 
Wasserbetten wurden nicht gesondert 
bewertet, da sie mittlerweile allgemein 
üblich sind und bei leistungsstarken Ta-
rifen ohnehin zum Versicherungsumfang 
gehören.  Im Einzelfall ist eine Überprü-
fung des konkreten Kundenbedarfs oh-
nehin unerlässlich, zumal eine vollstän-
dige Erfassung sämtlicher existenter 
Einschlüsse zur Hausratversicherung so 
kaum möglich sein dürfte. 
Im Sinne des Verbraucherinteresses 
wurden für die Hausratversicherung be-
stimmte K.O.-Kriterien festgelegt, die 
das Erreichen der drei Rating-Stufen 
verhindern. 

Für den Bronzestandard sind dies:
•	 Bedingungsseitige Garantie, dass der 

Versicherer nicht zum Nachteil des 
Kunden von den aktuell gültigen VHB 
2010 mit Stand 01.01.2013 und den 
dazugehörigen Klauseln zu den VHB 
2010 mit Stand 01.01.2013  abweicht 
(GDV-Garantie). Dies beinhaltet u.a. 
die Mitversicherung von Implosions-
schäden sowie Versicherungsschutz 
für Hausrat in der Nähe  des Versiche-
rungsortes

•	 Garantie, dass der Versicherer prämi-
enneutrale Bedingungsverbesse-
rungen automatisch zum Vertragsbe-
standteil auch für laufende Verträge 
macht (Innovationsklausel)

•	 Möglichkeit eines Unterversicherungs-
verzichts

•	 Mitversicherung von Überspannungs-
schäden durch Blitz bis mindestens 
15.000 Euro

•	 Versicherungsschutz für Schäden 
durch Verpuffung und Überschall-
knall bis zur Versicherungssumme

•	 Kostenübernahme für Sengschäden 
bis mindestens 2.500 Euro

•	 Verzicht auf die Einrede der grob 
fahrlässigen Herbeiführung des Ver-
sicherungsfalles bis mindestens 95% 
der Schadenhöhe ohne Quotelung

•	 Wertsachen in Wertschutzschränken 
bis mindestens 35% der Versiche-
rungssumme, außerhalb von Wert-
schutzschränken mindestens bis 
1.000 Euro für Bargeld, 2.500 Euro 
für Urkunden, Sparbücher und son-
stige Wertpapiere sowie bis 20.000 
Euro für Schmuck

•	 Kostenübernahme für einen vom Ver-
sicherungsnehmer beauftragten 
Sachverständigen bei einer Scha-
denhöhe von mindestens 10.000 Eu-
ro bis mindestens 5.000 Euro

•	 Versicherungsschutz auch für die 
unmittelbare Einwirkung von Sturm 
oder Hagel auf versicherte Hausrat-
gegenstände durch baulich mit dem 
versicherten Gebäude(n), in denen 
sich versicherte Sachen befinden, 
verbundene Sachen

•	 Mitversicherung des bestimmungs-
widrigen Austritts von Wasser aus 
Aquarien und Wasserbetten

•	 Wiederherstellung privater Daten bis 
mindestens 500 Euro

•	 Versicherungsschutz für Diebstahl 
von Hausrat aus Kfz sowie einfachem 
Diebstahl von Kinderwagen bis min-
destens 1% der Schadenhöhe

•	 Übernahme von Rückreisekosten 
aus dem Urlaub ab einer Mindest-
schadenhöhe von nicht über 5.000 
Euro oder ohne Benennung einer 
Mindestschadenhöhe

•	 Mitversicherung von Vandalismus-
schäden als Folge von Einbruch/
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Diebstahl
•	 Hotelkosten mindestens  100 Tage à 

100 Euro pro Tag
•	 Kostenübernahme für Lagerkosten 

für einen Zeitraum von mindestens 
200 Tagen

Zusätzliche Mindeststandards für 
den Silberstandard sind:
•	 Bargeld außerhalb von Wertschutz-

schränken bis min. 1.500 Euro
•	 Schmucksachen, Edelsteine, Perlen 

sowie Sachen aus Gold und Platin: 
min. 25.000 Euro

•	 Subsidiärer Regressverzicht gegen-
über fahrlässig handelnden Angehö-
rigen, die keinen Anspruch über eine 
etwaige Haftpflichtversicherung gel-
tend machen können

Zusätzliche Mindeststandards für 
den Goldstandard sind:
•	 Fahrraddiebstahl mindestens bis 1% 

der Versicherungssumme
•	 Einschluss der erweiterten Elemen-

tarschadendeckung bis in Höhe der 
Versicherungssumme inklusive Erd-
beben, Rückstau sowie Über-
schwemmung durch oberirdische 
stehende oder fließende Gewässer 
mit einem Selbstbehalt von höch-
stens 5.000 Euro je Schadenfall. Al-
ternative Mitversicherung von Erd-
rutsch oder Erdsenkung. 

•	 Abweichende Mitversicherung von 
Sengschäden bis in Höhe der Versi-
cherungssumme

•	 Mitversicherung von Schäden durch 
Rauch und Ruß bis zur Versiche-
rungssumme, ohne dass diese die 
Folge einer versicherten Gefahr sein 
müssen

•	 Versicherungsschutz auch für Schä-
den durch Rauch / Ruß, wenn dieser 
plötzlich bestimmungswidrig aus den 
am Versicherungsort und in dessen 
unmittelbarer Umgebung befind-
lichen Feuerungs-, Heizungs-, Koch- 
oder Trockenanlagen ausgetreten ist 
und unmittelbar auf versicherte Sa-
chen einwirkt

•	 Versicherungsschutz ausdrücklich 
auch in ausschließlich beruflich oder 
gewerblich genutzten häuslichen Ar-
beitszimmern, ohne dass es dazu 

einer besonderen Vereinbarung bedarf 
(keine Schlecherstellung gegenüber 
dem GDV-Standard)

•	 Versicherungsschutz für Diebstahl aus 
Kfz innerhalb der Europäischen Union. 
Dabei besteht Versicherungsschutz 
auch für Diebstahl von Elektronik (min-
destens: Handys, Laptops sowie Ka-
meras)  bis mindestens 250 Euro, so-
fern diese sich im von außen nicht 
einsehbaren Kofferraum befanden

•	 Außenversicherung mindestens für 6 
Monate bis in Höhe von mindestens 
12.000 Euro und während der Ausbil-
dungsdauer für Wohnungen alleinle-
bender Kinder in Ausbildung 

•	 Versicherer bzw. Risikoträger ist Mit-
gliedschaft bei Versicherungsom-
budsmann e.V.

Kein Rating kann eine umfassende Be-
darfsermittlung und Beratung beim Ver-
braucher ersetzen. Dies gilt auch für 
dieses Rating. Wichtige Unterschiede 
wie die Mitversicherung von ausschließ-
lich dem Beruf oder Gewerbe dienen-
dem Hausrat oder Diebstahl auch von 
Schmuck und anderen Wertsachen aus 
verschlossenen Kfz können zwar ra-
tingrelevant sein, sollten im Kundeninte-
resse jedoch individuell berücksichtigt 
werden. Wer ein berufliches Arbeitszim-
mer besitzt, sollte darauf achten, dass 
hier entsprechend Versicherungsschutz 
besteht. Zu beachten ist auch, dass viele 
Leistungen im Rahmen der Außenversi-
cherung nur eingeschränkt versichert 
sind. Insbesondere gilt dies für das Ab-
handenkommen von Wertsachen. Für 
einige Leistungen wie z.B. Sengschäden 
oder Kostenübernahme für einen vom 
Versicherungsnehmer beauftragten 
Sachverständigen sind Selbstbehalte 
von 150, 500 Euro oder 10% durchaus 
üblich und sollten in der Beratung be-
sondere Erwähnung finden.
Weiter gehört zu einer umfassenden Be-
ratung natürlich auch eine Berücksichti-
gung des konkreten Prämienniveaus. 
Auch vordergründig „beitragsfreie“ Ein-
schlüsse wie Leistungen für einfachen 
Fahrraddiebstahl kosten Geld und ent-
sprechen möglicherweise nicht dem Be-
darf Ihres Kunden. Im Einzelfall ist es 
aber auch möglich, dass ein Tarif mit 

zusätzlichen Einschlüssen preiswerter 
kommt als ein reiner „Basistarif“. 

Note/Bedeutung
WFS 1 (Gold): Anforderungen Bronze, 
Silber und Gold erfüllt
WFS 2 (Silber): Anforderungen Bronze 
und Silber erfüllt
WFS 3 (Bronze): Anforderungen Bronze 
erfüllt
Jeder Tarif, der wenigstens die be-
schriebenen Mindestanforderungen für 
Gold, Silber oder Bronze erfüllt hat, ist 
grundsätzlich als „empfehlenswert“ zu 
werten und sticht deutlich aus der 
Masse der Wettbewerber hervor. Eine 
Detailbetrachtung bleibt jedoch auch 
weiterhin anzuraten.

Info
Analysiert wurden Hausratversiche-
rungen ohne Berücksichtigung eines 
möglichen Einschlusses von Glasschä-
den mit den Versicherungssummen 
60.000 und 150.000 Euro. Sofern ge-
forderte Mindestleistungen nur gegen 
Zuschlag mitversichert werden kön-
nen, wurde ein solcher Mindestzu-
schlag berücksichtigt.
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Bedingungsrating

InterRisk
• �Allgemeine Versicherungsbedingungen für  

das Privatgeschäft (B01), Stand 07.2013,  
Bedingungen zur Hausratversicherung „XXL“ 
(B28), Stand 07.2013, Klauseln zur Hausrat- 
versicherung „XXL“, Stand 07.2013

• �VHB 2008-XXL, Stand 05.2011; BBE 2008,  
Stand 02.2009. Hinweis: Tarif ist für das  
Neugeschäft geschlossen

Janitos 
• �(Allgemeine Versicherungsbedingungen für die 

Hausratversicherung (VHB 2010) (Stand 
01.04.2015); Besondere Bedingungen und Risiko-
beschreibungen (BBR) zur Hausratversicherung 
Best Selection 2015 (Stand 01.04.2015))

Konzept & Marketing 
• �EV 2013, Stand 05.2013: allsafe casa -  

die Eigenheimversicherung*
• �AT 2013, Stand 05.2013; HR 2013,  

Stand 05.2013: allsafe home –  
Hausratversicherung**

Basis: Versicherungssumme 60.000 Euro

Konzept & Marketing 
• �allsafe Tarif select Z1, Stand 05.2011. Hinweis: 

Tarif ist für das Neugeschäft geschlossen

Swiss Life 
• �VHB 2010, Stand 02.2011; Prima Sorglos, Stand 

05.2011; Ergänzung zu den VHB 2010: Besondere 
Bedingungen für die Hausratversicherung Prima 
Plus (BBH Prima Plus) – Januar 2011 mit Sorglos-
paket Prima Plus; aktualisiert zum 01.01.2013

• �VHB 2010, Stand 02.2011; Prima Sorglos, Stand 
05.2011; Ergänzung zu den VHB 2010: Besondere 
Bedingungen für die Hausratversicherung Prima 
Plus (BBH Prima Plus) – Januar 2011; aktualisiert 
zum 01.01.2013

ASC mit Risikoträger VHV 
(Klassik-Garant mit Baustein Exklusiv, Stand 07.2011)

degenia 
• �(I DEG-VHB 2009, Stand 01.05.2013; II DEG-VHB 

2009 Abschnitt A – Fassung Mai 2013 –; III DEG-
VHB 2009 Abschnitt B – Fassung Mai 2013 –; IV 
Besondere Klauseln zur degenia Hausratversiche-
rung optimum; V Besondere Klauseln zur degenia 
Hausratversicherung; VII Besondere Klauseln zur 
degenia Hausratversicherung; X Besondere Klau-
seln und Vereinbarungen „degenia“ Tarif: optimum)

• �(I DEG-VHB 2009, Stand 01.05.2013; II DEG-VHB 
2009 Abschnitt A – Fassung Mai 2013 –; III DEG-
VHB 2009 Abschnitt B – Fassung Mai 2013 –; IV 
Besondere Klauseln zur degenia Hausratversiche-
rung optimum plus; V Besondere Klauseln zur 
degenia Hausratversicherung; VII Besondere 
Klauseln zur degenia Hausratversicherung; X Be-
sondere Klauseln und Vereinbarungen „degenia“ 
Tarif: optimum plus)

Haftpflichtkasse Darmstadt 
• �(VHB 2010, Stand 01.2015: Hausratversicherung 

VARIO PLUS, Stand 01.2015)

Interlloyd 
• ��(VHB - 2014 qm-Modell, BB Eurosecure Plus, Stand 

08.2013)
   �Achtung: Bewertung gilt nur bei einer Wohnfläche 

von min. 100 qm!
• �(VHB - 2014 qm-Modell, BB Infinitus, Stand 08.2013)

NV-Versicherungen 
• �(Allgemeine  Hausrat Versicherungsbedingungen 

VHB 2014, Stand 10.2014; Besondere Bedin-
gungen für die Hausratversicherung BBH NV Haus-
ratPremium 2.0 – 10/2014; Besondere Bedingungen 
für die Versicherung weiterer Hausratelementar-
schäden BWHE HausratElementar 2.0 – 05/2009)

VHV 
• �(VHB 2011; BB für die Hausratversicherung KLAS-

SIK-GARANT (BBH KLASSIK-GARANT) – Oktober 
2012; Zusatzbedingungen für den Baustein EX-
KLUSIV zur Hausratversicherung (Baustein EX-
KLUSIV) – Oktober 2012; BB für die Versicherung 
weiterer Elementarschäden (BWE 2011 – Privat): 
Klassik-Garant mit Baustein Exklusiv)
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* der Tarif allsafe casa von Konzept & Marketing ist eine Allgefahrendeckung und umfasst Versicherungsschutz sowohl für die Sparte Hausrat als auch Wohngebäude. 
Zum 01.02.2014 wurde die pauschale Versicherungssumme von 1 Mio. Euro bestandswirksam auf 1,5 Mio. Euro erhöht. Die Absicherung nur eines der beiden  
Einzelrisiken ist ausschließlich im Rahmen einer vorübergehenden Exzedentendeckung möglich.

** pauschale Deckungssumme zum 01.02.2014 von 300.000 Euro auf 500.000 Euro erhöht.

Wichtiger Hinweis: obwohl die Daten, die zu diesem Rating geführt haben, mit höchster Sorgfalt erfasst wurden, können mögliche Fehler bei der Erfassung dennoch 
nicht ausgeschlossen werden.  Diese können Auswirkungen auf das ermittelte Ergebnis haben. Obwohl in die einzelnen Punkte viel Zeit investiert wurde, ist doch ein  
gewisses Maß an Subjektivität bei der Gewichtung  nicht zu vermeiden. Auch dieses Rating kann daher keinen Ersatz für ein ausführliches Studium von Versicherungs-
bedingungen sein, soll aber zumindest Hilfestellung bei der Auswahl möglicher geeigneter Tarife bieten.

InterRisk 
• �Allgemeine Versicherungsbedingungen für das 

Privatgeschäft (B01), Stand 07.2013, Bedingungen 
zur Hausratversicherung „XXL“ (B28), Stand 
07.2013, Klauseln zur Hausratversicherung „XXL“, 
Stand 07.2013

• �VHB 2008-XXL, Stand 05.2011; BBE 2008,  
Stand 02.2009. Hinweis: Tarif ist für das  
Neugeschäft geschlossen

Janitos 
• �(Allgemeine Versicherungsbedingungen für die 

Hausratversicherung (VHB 2010) (Stand 
01.04.2015); Besondere Bedingungen und Risiko-
beschreibungen (BBR) zur Hausratversicherung 
Best Selection 2015 (Stand 01.04.2015))

Konzept & Marketing 
• �EV 2013, Stand 05.2013: allsafe casa -  

die Eigenheimversicherung)*
• �AT 2013, Stand 05.2013; HR 2013, Stand 05.2013: 

allsafe home - Hausratversicherung**

Basis: Versicherungssumme 150.000 Euro

ASC mit Risikoträger VHV 
(Klassik-Garant mit Baustein Exklusiv, Stand 07.2011)

degenia 
• �(I DEG-VHB 2009, Stand 01.05.2013; II DEG-VHB 

2009 Abschnitt A – Fassung Mai 2013 –; III DEG-
VHB 2009 Abschnitt B – Fassung Mai 2013 –; IV 
Besondere Klauseln zur degenia Hausratversiche-
rung optimum; V Besondere Klauseln zur degenia 
Hausratversicherung; VII Besondere Klauseln zur 
degenia Hausratversicherung; X Besondere Klau-
seln und Vereinbarungen „degenia“ Tarif: optimum)

• �(I DEG-VHB 2009, Stand 01.05.2013; II DEG-VHB 
2009 Abschnitt A – Fassung Mai 2013 –; III DEG-
VHB 2009 Abschnitt B – Fassung Mai 2013 –; IV 
Besondere Klauseln zur degenia Hausratversiche-
rung optimum plus; V Besondere Klauseln zur 
degenia Hausratversicherung; VII Besondere 
Klauseln zur degenia Hausratversicherung; X Be-
sondere Klauseln und Vereinbarungen „degenia“ 
Tarif: optimum plus)

Haftpflichtkasse Darmstadt 
• �(VHB 2010, Stand 01.2015: Hausratversicherung 

VARIO PLUS, Stand 01.2015)

Interlloyd 
• �(VHB - 2014 qm-Modell, BB Eurosecure Plus, Stand 

08.2013)
   �Achtung: Bewertung gilt nur bei einer Wohnfläche 

von min. 100 qm!
• �(VHB - 2014 qm-Modell, BB Infinitus, Stand 08.2013)

VHV 
• �(VHB 2011; BB für die Hausratversicherung KLAS-

SIK-GARANT (BBH KLASSIK-GARANT) – Oktober 
2012; Zusatzbedingungen für den Baustein EX-
KLUSIV zur Hausratversicherung (Baustein EX-
KLUSIV) – Oktober 2012; BB für die Versicherung 
weiterer Elementarschäden (BWE 2011 – Privat): 
Klassik-Garant mit Baustein Exklusiv)

ConceptIF 
• �(Allgemeine Versicherungsbedingungen (VHB CIF 

2012), Stand 02.2014; Besondere Bedingungen 
(BB HR CIF comfort 2012), Stand 01.02.2014: 
Comfort)

• �(Allgemeine Versicherungsbedingungen (VHB CIF 
2012), Stand 02.2014; Besondere Bedingungen 
(BB HR CIF Complete 2012), Stand 01.02.2014: 
Complete)

Konzept & Marketing 
• �allsafe Tarif select Z1, Stand 05.2011. Hinweis:  

Tarif ist für das Neugeschäft geschlossen

Swiss Life 
• �VHB 2010, Stand 02.2011; Prima Sorglos, Stand 

05.2011; Ergänzung zu den VHB 2010: Besondere 
Bedingungen für die Hausratversicherung Prima 
Plus (BBH Prima Plus) – Januar 2011; aktualisiert 
zum 01.01.2013

• �(VHB 2010, Stand 02.2011; Prima Sorglos, Stand 
05.2011; Ergänzung zu den VHB 2010: Besondere 
Bedingungen für die Hausratversicherung Prima 
Plus (BBH Prima Plus) – Januar 2011 mit Sorglos-
paket Prima Plus; aktualisiert zum 01.01.2013)
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Rating Hundehalterhaftpflichtversicherungen
Für Besitzer von Kampf-, Zwinger- und 
sonstigen privat gehaltenen Hunden
Selbstständige Hundehalterhaftpflicht 
oder in Verbindung mit einer Privathaft­
pflicht

Basis:

Wertung:

Stand:

Tarife im Test: 494 
Anbieter im Test: 83 

Gold, Silber 

19.03.2015

fo
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lia
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om

Hundehalterhaftpflichtversicherungen
o	für Besitzer von Kampf-, Zwinger- 

und sonstigen privat gehaltenen Hun-
den

o	selbstständige Hundehalterhaft-
pflicht oder in Verbindung mit einer 
Privathaftpflicht

Schätzungen nehmen eine Zahl von 
etwa fünfeinhalb Millionen Hunden in 
Deutschland an.1 Während rund 30.000 
bis 50.000 Bissverletzungen jährlich 
behandelt werden, wird tatsächlich von 
einer weit höheren Dunkelziffer ausge-
gangen. Zu den typischen Haftpflicht-
fällen, die mit der Gefährdungshaftung 
von Hunden im Zusammenhang ste-
hen, gehören neben den „normalen“ 
Sachschäden durch kratzende Hunde 
vor allem:

• Personenschäden (bei kleineren Kin-
dern meist Schädelverletzungen, im 
allgemeinen vor allem Schäden an Hän-
den, Armen, Kopf, Nacken, Kopf oder 
Gesicht)
Die meisten Personenschäden an Er-
wachsenen lassen sich auf Revier- und 
Futterverteidigung zurückführen. Be-
sonders häufig beißen Hunde zu, wenn 
sie erschreckt werden. Bei Vorfällen mit 
Kindern sind weitere wichtige Ursachen 
die Störung beim Fressen, das Weg-
nehmen eines Gegenstandes sowie 
das Wecken des schlafenden Tieres. 
Beißvorfälle im familiären Umfeld und 
an Kindern sind besonders häufig.

• Hund beißt Hund
In diesen Fällen ist zu prüfen, inwieweit 
sich die spezifische Tiergefahr des 
Hundes ausgewirkt hat. Unter anderem 
ist auf die Größe des Tieres abzustellen, 
ob ein Hund angeleint gewesen ist oder 
ob andere Faktoren zu berücksichtigen 

sind, die auf die Gefährdungshaftung 
Einfluss haben. Gerade bei Hundebeiße-
reien kann die Bestimmung der Haf-
tungsquote sehr schwierig sein.

• Hund gegen Auto
Hier handelt es sich um Schadensfälle, 
die durch auf die Straße springende 
Hunde verursacht werden. Entweder 
kommt es zu einer Kollision mit einem 
Pkw oder der Pkw-Fahrer weicht dem 
auf die Straße laufenden Hund aus bzw. 
er oder auch andere Verkehrsteilnehmer 
werden geschädigt. Die Größe eines 
Tieres hat in so einem Fall keine Bedeu-
tung.

• Eingreifen in einen Hundekampf
Es gibt immer wieder Hundehalter, die in 
einen Hundekampf eingreifen, um dem 
eigenen Tier zur Hilfe zu kommen und 
dabei selber Schaden erleiden. Unter 
Umständen kann diese Handlungsweise 
dazu führen, dass ein Mitverschulden 
des Eingreifenden angerechnet werden 
muss. Hierbei sind selbstverständlich 
ebenfalls die Größe des Hundes und die 
weiteren Umstände in Betracht zu zie-
hen.

Für all diese Schadenfälle haftet der 
Hundehalter. Im schlimmsten Fall bis zu 
30 Jahre lang und dies unbegrenzt, bei-
spielweise für eine lebenslange Invali-
denrente. Um gegen solche Fälle ge-
wappnet zu sein, ist eine leistungsstarke 
Hunderhalterhaftpflicht unabdingbar. 
Dabei sollte die Deckungssumme kei-
neswegs unter fünf Millionen Euro betra-
gen. 
Derzeit (Stand 03.2015) besteht in Berlin, 
Hamburg, Niedersachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen eine grundsätz-
liche Versicherungspflicht für alle Hunde, 
in Bayern, Baden-Württemberg, Bran-

denburg, Hessen, Nordrhein-Westfa-
len, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sach-
sen und Schleswig-Holstein nur für als 
besonders gefährlich eingestufte Hun-
derassen (sogenannte „Kampfhunde“). 
Allein für Mecklenburg-Vorpommern 
besteht noch keine Versicherungs-
pflicht für die Vierbeiner.2 
Die Tarife der Assekuranz unterschei-
den sich darüber hinaus in diversen 
Punkten: unter anderem Mitversiche-
rung von Mietsachschäden an Immo-
bilien und Mobilien, beitragsfreier 
Schutz von Hundewelpen in den ersten 
Lebensmonaten, Auslandsdeckung 
und Strafkautionsdarlehen oder De-
ckung bei der Teilnahme an Hunde- 
und Schlittenhunderennen. Besteht 
beim gleichen Anbieter außerdem eine 
Privathaftpflichtversicherung, so mag 
mitunter aufgrund einer Verbandsemp-
fehlung aus dem Jahre 1976 eine ge-
schäftsplanmäßige Mietsachschaden-
deckung bestehen. Oft besteht darü-
ber hinaus aber auch bedingungssei-
tiger Schutz bei Forderungsausfällen.

Ratingsystematik
Geprüft wurde, inwiefern die erfassten 
Versicherer die unten definierten Min-
destanforderungen an einen empfeh-
lenswerten oder besonders empfeh-
lenswerten Versicherungsschutz er-
füllten. Das Rating trifft jedoch keine 
Aussagen zum Serviceumfang (telefo-
nische Erreichbarkeit, Kündigungs-
fristen etc.) oder zum Preisniveau der 
getesteten Tarife. Eine Bruttojahresprä-
mie von über 100 Euro liegt jedoch 
über dem Durchschnitt.
Eine umfassende Darstellung von 48 
möglichen Leistungskriterien für eine 
umfangreiche Hundehalterhaftpflicht-
versicherung finden Sie unter www.
witte-financial-services.de. In welchen 
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Punkten die hier als empfehlenswert 
charakterisierten Anbieter hier beson-
ders gut abschneiden, wurde nicht be-
wertet.

Voraussetzungen für „empfehlens-
werte“ Bedingungen (SILBER) in der 
selbständigen Hundehalterhaft-
pflicht:
•	 Garantie, dass der Versicherer nicht 

zum Nachteil des Kunden von den 
aktuell gültigen AVB HundehalterHV 
mit Stand 09.2014 (GDV-Garantie), 
dem zuletzt gültigen Stand AHB, 
Stand 02.2014 und der dazugehö-
rigen Mustertarifstruktur III mit Stand 
13.04.2011  (GDV-Garantie) oder al-
ternativ den Empfehlungen des Ar-
beitskreis Vermittlerrichtlinie Doku-
mentation mit Stand 11.03.2008 oder 
jünger ODER Arbeitskreis Bera-
tungsprozesse mit Stand 17.02.2010 
oder jünger abweicht

•	 Garantie, dass der Versicherer prä-
mienneutrale Bedingungsverbesse-
rungen automatisch zum Vertragsbe-
standteil auch für laufende Verträge 
macht (Innovationsklausel)

•	 Mitversicherung der gesetzlichen 
Haftpflicht des Tierhüters, sofern 
dieser nicht gewerbsmäßig tätig ist

•	 Keine vom GDV-Standard abwei-
chenden Einschränkungen der min-
destens einjährigen Auslandsde-
ckung (z.B. punitive oder exemplary 
damages, Einschränkungen in den 
USA, US-Territorien und Kanada, For-
derung der Beibehaltung eines Wohn-
sitzes innerhalb von Deutschland). Als 
Einschränkung akzeptabel ist es 
höchstens, wenn vom Versicherungs-
nehmer eine Korrespondenzanschrift 
innerhalb der EU verlangt wird oder 
bei Zahlungen außerhalb des Euro-
Raumes die bei der Währungsum-
rechnung entstehenden Risiken auf 
den VN abgewälzt werden.

•	 Deckungssumme für Personen-, 
Sach- und Vermögensschäden: min-
destens 5.000.000 Euro pauschal oder 
mindestens 100.000 Euro für Vermö-
gensschäden sowie 5.000.000 Euro 
für Personen- und Sachschäden

•	 Deckungssumme für Mietsachschä-
den an Räumen in privat gemieteten 
Immobilien mindestens bis 300.000 
Euro

•	 Ausdrückliche Mitversicherung unge-
wollter Deckakte einschließlich echter 
Vermögensschäden

Zusätzliche Voraussetzungen für „be-
sonders empfehlenswerte“ Bedin-
gungen (GOLD) in der selbständigen 
Hundehalterhaftpflicht:
•	 Ausdrückliche Mitversicherung auch 

des Ehegatten und der in häuslicher 
Gemeinschaft lebenden, unverheira-
teten Kinder von Versicherungsneh-
mer und (Ehe)partner bzw. alternativ 
definiert als Mitversicherung der Fami-
lienangehörigen des Versicherungs-
nehmers

•	 Versicherungsschutz auch im Zusam-
menhang mit der Teilnahme an Hun-
deschauen, Turnieren oder Hunderen-
nen sowie dem vorbereitenden Trai-
ning hierzu, sofern die Teilnahme nicht 
gewerblich erfolgt. Dabei keine Ein-
schränkungen, beispielsweise für das 
Erzielen von gelegentlichen Einnah-
men (z.B. Einkommen durch Preis-
gelder). Zulässig ist hingegen eine 
Begrenzung der jährlichen Einnahmen 
auf einen Höchstbetrag von nicht un-
ter 6.000 Euro) oder für Schäden durch 
Figuranten.

•	 Versicherungsschutz auch für Miets-
achschäden an mobilen Einrichtungs-
gegenständen / Inventar in Hotels, 
gemieteten Ferienwohnungen / -häu-
sern bis mindestens 5.000 Euro

•	 Ausdrückliche Mitversicherung auch 
des Gewässerschadenrestrisikos für 

Kleingebinde gewässerschädlicher 
Stoffe

•	 Ausdrückliche Mitversicherung auch 
für Schäden aus dem gewollten 
Deckakt einschließlich echter Ver-
mögensschäden

•	 Mitversicherung von während der 
Vertragslaufzeit geborenen Welpen 
eines beim gleichen Versicherer ver-
sicherten Muttertieres mindestens 
bis zur nächsten Hauptfälligkeit, so-
fern diese im Besitz des Versiche-
rungsnehmers verbleiben

•	 Versicherer bzw. Risikoträger ist Mit-
gliedschaft bei Versicherungsom-
budsmann e.V.

Bedingungsrating (Hundehalterhaft-
pflicht bei bestehender Privathaft-
pflichtversicherung):
•	 K.O.-Kriterien wie oben zusätzlich zu 

den Mindestanforderungen an eine 
empfehlenswerte bzw. besonders 
empfehlenswerte Privathaftpflicht-
versicherung

•	 Zusätzlich: Forderungsausfallde-
ckung, die auch die Gefahren als 
Hundehüter und –halter abdeckt und 
das ohne Einschränkung auf be-
stimmte Hunderassen

•	 Subsidiäre Mitversicherung des Hü-
tens fremder Hunde im Rahmen der 
Privathaftpflicht

Kein Rating kann eine umfassende Be-
darfsermittlung und Beratung beim 
Verbraucher ersetzen. Dies gilt auch für 
dieses Rating, da der konkrete Kunde 
vielleicht Leistungen benötigt, die hier 
nicht als Standards gesetzt wurden 
oder sein Tier gewerblich statt privat 
genutzt wird.

1 Quelle: 7-Uhr-Nachrichten auf N 24 vom 
29.11.2012
2  Siehe auch http://www.gdv.de/wp-con-
tent/uploads/2014/08/GDV-Deutschland-
karte-Versicherungspflicht-Hunde.jpg
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Bedingungsrating (Tarife für die selbständige Hundehalterhaftpflichtversicherung)

Alte Leipziger 
• (Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AL-AHB 2008) – Stand 07.2011; Besondere 
Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Haftpflichtversicherung für Tierhalter, Stand 07.2014: classic) mit 10 Mio. 
Euro pauschal (P, S, V), Mitversicherung bis zur Deckungssumme für Mietsachschäden sowie für Schäden an fremden 
beweglichen Sachen in Hotelzimmern, Pensionen, Ferienwohnungen und Ferienhäuser, 5.000 Euro mit 100 Euro 
Selbstbehalt für die Beschädigung, der Vernichtung oder dem Abhandenkommen gemieteter oder geliehener Sachen

Alte Leipziger 
• (Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AL-AHB 2008) – Stand 07.2011; Besondere Bedingungen und Risikobe-
schreibungen zur Haftpflichtversicherung für Tierhalter, Stand 07.2014: comfort) mit 20 Mio. Euro pauschal (P, S, V; max. 15 Mio. Euro je geschä-
digter Person), Mitversicherung bis zur Deckungssumme für Mietsachschäden sowie für Schäden an fremden beweglichen Sachen in Hotelzim-
mern, Pensionen, Ferienwohnungen und Ferienhäuser, 10.000 Euro mit 100 Euro Selbstbehalt für die Beschädigung, der Vernichtung oder dem 
Abhandenkommen gemieteter oder geliehener Sachen

ConzeptA 
• (Tierhalterhaftpflichtversicherung Best Selection, Stand 01.01.2008; aktualisiert zum 01.04.2011) mit 7,5 und 15 Mio. Euro pauschal (P, S, V), 
Mietsachschäden an Räumen in Gebäuden bis 7,5 bzw. 15 Mio. Euro sowie bis 30.000 Euro für Mietsachschäden an mobilen Einrichtungsgegen-
ständen / Inventar in Hotels, gemieteten Ferienwohnungen / -häusern mit 100 Euro Selbstbehalt; Beschädigung von zu privaten Zwecken gemie-
tetem, gepachtetem oder geliehenem beweglichem Reitzubehör (z.B. Sattel, Helm, Gerte, Trense, etc.) bis 2.500 Euro mit 100 Euro SB. Versichert 
ist auch die Beschädigung von zu privaten Zwecken gemieteten oder geliehenen Pferde- oder Hundetransportanhängern bis 2.500 Euro mit 500 
Euro SB sowie an zu privaten Zwecken geliehenen oder gemieteten Kutschen oder Schlitten bis 1.000 Euro mit 150 Euro SB

Haftpflichtkasse Darmstadt 
• (AHB, Stand 01.01.2015; Tierhalter-Haftpflichtversicherung Komfort PLUS, Stand 01.01.2015) mit 20 oder 50 Mio. Euro pauschal (P, S, V), maxi-
mal jedoch 10 Mio. Euro je geschädigter Person.  Mietsachschäden an Räumen in Gebäuden bis 1 Mio. Euro, bis 10.000 Euro für Schäden an 
Stallungen, Reithallen und Weiden, bis 10.000 Euro  für Schäden an zu privaten Zwecken gemieteten, gepachteten oder genutzten Hunde- und 
Pferdetransportanhängern.

InterRisk 
• (B 01, Stand 07.2013, B 62, Stand 17.12.2013: B 69 - XXL, Stand 07.2013) mit 5, 10 und 25 Mio. Euro pauschal für Personen-, Sach-, Vermögens- 
sowie Mietsachschäden an Räumen in Gebäuden

Janitos 
• (Tierhalterhaftpflichtversicherung Best Selection, Stand 01.01.2008; aktualisiert zum 01.04.2011) mit 7,5 und 15 Mio. Euro pauschal (P, S, V), 
Mietsachschäden an Räumen in Gebäuden bis 7,5 bzw. 15 Mio. Euro sowie bis 30.000 Euro für Mietsachschäden an mobilen Einrichtungsgegen-
ständen / Inventar in Hotels, gemieteten Ferienwohnungen / -häusern mit 100 Euro Selbstbehalt; Beschädigung von zu privaten Zwecken gemie-
tetem, gepachtetem oder geliehenem beweglichem Reitzubehör (z.B. Sattel, Helm, Gerte, Trense, etc.) bis 2.500 Euro mit 100 Euro SB. Versichert 
ist auch die Beschädigung von zu privaten Zwecken gemieteten oder geliehenen Pferde- oder Hundetransportanhängern bis 2.500 Euro mit 500 
Euro SB sowie an zu privaten Zwecken geliehenen oder gemieteten Kutschen oder Schlitten bis 1.000 Euro mit 150 Euro SB

Konzept & Marketing 
• (allsafe Tarif select Z2, Stand 11.2011) mit 10 Mio. oder 15 Mio. Euro pauschal (P, S, V), Mietsachschäden an Räumen in Gebäuden bis zur De-
ckungssumme, für bewegliche Sachen in Hotelzimmern, Ferienwohnungen und –häusern sowie für Mietsachschäden an sonstigen mobilen ge-
mieteten, geliehenen oder gepachteten Gegenständen bis 10.000 Euro mit einem Selbstbehalt von 10 % der Schadensumme.

Konzept & Marketing 
• (allsafe select Tarif Z1, Stand 05.2011) mit 10 oder 15 Mio. Euro pauschal (P, S, V), Mietsachschäden an Räumen in Gebäuden bis zur Deckungs-
summe, gegen Zuschlag auch für bewegliche Sachen in Hotelzimmern, Ferienwohnungen und –häusern sowie für Mietsachschäden an sonstigen 
mobilen gemieteten, geliehenen oder gepachteten Gegenständen bis 10.000 Euro mit einem Selbstbehalt von 10 % der Schadensumme.
Voraussetzung für die Empfehlung ist die Mitversicherung der erweiterten Mietsachschadendeckung gegen Zuschlag
Achtung: Tarif Z1 ist für das Neugeschäft geschlossen!

Swiss Life Partner 
• (AHB 2010 SLP, Stand 01.04.2012; BBR Tierhalter SLP 2012, Stand 01.04.2012: PRIMA) mit 8 Mio. Euro Deckung (P, S, V), 1 Mio. Euro für Miets-
achschäden an Räumen in Gebäuden sowie Mietsachschäden an mobilen Einrichtungsgegenständen / Inventar in Hotels, gemieteten Ferienwoh-
nungen / -häusern bis 10.000 Euro mit 150 Euro Selbstbehalt

Swiss Life Partner 
• (AHB 2010 SLP, Stand 01.04.2012; BBR Tierhalter SLP 2012, Stand 01.04.2012: PRIMA PLUS) mit 10 Mio. Euro Deckung (P, S, V), 1 Mio. Euro für 
Mietsachschäden an Räumen in Gebäuden sowie Mietsachschäden an mobilen Einrichtungsgegenständen / Inventar in Hotels, gemieteten Feri-
enwohnungen / -häusern bis 10.000 Euro mit 150 Euro Selbstbehalt
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Rating

Bedingungsrating (Tarife für die selbständige Hundehalterhaftpflichtversicherung)

ASTRA S.A. Versicherungen 
• (AHB 2014, Stand 04.2014; Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Tierhalter-Haftpflichtversiche-
rung ASTRA Quality / Quality plus Hunde: THV-14.1 Stand: 02/2014 – Quality) mit 5 Mio. Euro Deckung pauschal für 
Personen-, Sach- und Vermögensschäden

ASTRA S.A. Versicherungen 
• (AHB 2014, Stand 04.2014; Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Tierhalter-Haftpflichtversiche-

rung ASTRA Quality / Quality plus Hunde; Zusatzvereinbarungen für den Tarif ASTRA Quality plus Hunde: THV-14.1 Stand: 02/2014 - Quality 
Plus) mit 5 Mio. Euro Deckung pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden

Barmenia 
• (AHB, Stand 01.11.2013; Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Tierhalter-Haftpflichtversicherung für private Tierhaltung 
- Top-Schutz -, Stand 01.11.2013) mit 10 Mio. Euro pauschaler Deckungssumme für Personen-, Sach- und Vermögensschäden

ConceptIF 
• (VHB CIF 2012, Stand April 2012; BB THV CIF Comfort 2012, Stand 01.01.2013: Comfort) mit 10 Mio. Euro pauschaler Deckungssumme für 
Personen-, Sach- und Vermögensschäden, 1 Mio. Euro für Mietsachschäden an Räumen in Gebäuden, 30.000 Euro mit 150 Euro SB für Sach-
schäden an mobilen Einrichtungsgegenständen/ Inventar in Hotels, gemieteten Ferienwohnungen/-häusern sowie 5.000 Euro mit 150 Euro SB 
für Sachschäden an sonstigen gemieteten, gepachteten oder geliehenen beweglichen Gegenständen

ConceptIF 
• (VHB CIF 2012, Stand April 2012; BB THV CIF Complete 2012, Stand 01.01.2013: Complete) mit 15 Mio. Euro pauschaler Deckungssumme 
für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, 1 Mio. Euro für Mietsachschäden an Räumen in Gebäuden, 30.000 Euro mit 150 Euro SB für 
Sachschäden an mobilen Einrichtungsgegenständen/ Inventar in Hotels, gemieteten Ferienwohnungen/-häusern sowie 5.000 Euro mit 150 
Euro SB für Sachschäden an sonstigen gemieteten, gepachteten oder geliehenen beweglichen Gegenständen

ConzeptA 
• (AHB, BBR für Tierhalter, Stand 01.01.2008: Balance; aktualisiert zum 01.04.2011) mit 7,5 und 15 Mio. Euro pauschal (P, S), 2,5 Mio. Euro (V) 
sowie  Mietsachschäden an Räumen in Gebäuden bis 2,5 Mio. Euro

Domcura 
• (Domcura (II Bedingungen zur Haftpflichtversicherung von privaten Risiken (Stand 01.10.2014), II A Allgemeine Versicherungsbedingungen;  
II H Besondere Bedingungen zur Tierhalterhaftpflichtversicherung) mit einer Deckungssumme von 10 Mio. Euro für Personen-, Sach- und Ver-
mögensschäden

Janitos 
• (AHB, BBR für Tierhalter, Stand 01.01.2008: Balance; aktualisiert zum 01.04.2011) mit 7,5 und 15 Mio. Euro pauschal (P, S), 2,5 Mio. Euro (V) 
sowie  Mietsachschäden an Räumen in Gebäuden bis 2,5 Mio. Euro

Konzept & Marketing 
• (allsafe select Tarif Z1, Stand 05.2011) mit 10 oder 15 Mio. Euro pauschal (P, S, V), Mietsachschäden an Räumen in Gebäuden bis zur  
Deckungssumme. Verzicht auf zuschlagspflichtige Erweiterungen des Versicherungsschutzes
Achtung: Der Tarif Z1 ist für das Neugeschäft nicht mehr möglich!

VHV 
• (Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Tierhalter-Haftpflichtversicherung KLASSIK-GARANT (AVB Tierhalter-Haftpflicht Klassik- 
Garant 2014), Stand 07.2014)  mit 5 oder 10 Mio. Euro (P, S, V. Maximal 8 Mio. Euro je geschädigter Person). 1 Mio. Euro für Mietsachschäden 
an Räumen in Gebäuden, Beschädigung von zu privaten Zwecken gemieteten und gepachteten Immobilien (z.B. Stallungen, Reithallen) und 
Grundstücken (z.B. Weiden) bis in Höhe von 10.000 Euro mit 150 Euro SB, Mietsachschäden an gemieteten beweglichen Sachen in Hotelzim-
mern, Ferienwohnungen, Ferienhäusern, Pensionen und Schiffskabinen bis 10.000 Euro mit 150 Euro Selbstbehalt, Beschädigung, Vernich-
tung oder Verlust von fremden Sachen, auch wenn diese zu privaten Zwecken gemietet, gepachtet, geliehen wurden oder Gegenstand eines 
besonderen Verwahrungsvertrages sind, bis in Höhe von 10.000 Euro mit 150 Euro Selbstbehalt

Waldenburger 
• (AHB, Stand 10.2010, Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR) für Halter von Tieren, Stand 01.07.2011) mit 5 oder 10 Mio. 
Euro (P, S, V, Mietsachschäden an Räumen in Gebäuden), Schäden an mobilen Einrichtungsgegenständen bzw. Inventar in Hotels, gemieteten 
Ferienwohnungen bzw. Ferienhäusern im Rahmen der Sachschadenversicherungssumme bis 10.000 Euro mit 125 Euro Selbstbehalt sowie für 
Schäden an zu privaten Zwecken gemieteten bzw. geliehenen Pferdetransportanhängern im Rahmen der Sachschadenversicherungssumme 
bis 10.000 Euro mit 250 Euro Selbstbehalt

Hinweis: Die meisten hier aufgeführten Tarife gelten nur für tariflich definierte Hunderassen, nicht jedoch für „Kampfhunde“ im Sinne der jeweiligen 
Tarife. Besonders empfehlenswert ist für diese Hunde die Haftpflichtkasse Darmstadt, da hier nicht zwischen gefährlichen und weniger gefährlichen 
Hunden unterschieden wird.
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Bedingungsrating (Tarife für die Kombination aus Hundehalter- und Privathaftpflichtversicherung über denselben Risikoträger)

InterRisk 
• (B 01, Stand 07.2013, B 62, Stand 17.12.2013: B 69 - XXL, Stand 07.2013)  mit 5, 10 und 25 Mio. Euro pauschal 
für Personen-, Sach-, Vermögens- sowie Mietsachschäden an Räumen in Gebäuden

Swiss Life Partner 
�• (AHB 2010 SLP, Stand 01.04.2012; BBR Tierhalter SLP 2012, Stand 01.04.2012: PRIMA) mit 8 Mio. Euro Deckung  
(P, S, V), 1 Mio. Euro für Mietsachschäden an Räumen in Gebäuden sowie Mietsachschäden an mobilen Einrich-
tungsgegenständen / Inventar in Hotels, gemieteten Ferienwohnungen / -häusern bis 10.000 Euro mit 150 Euro 
Selbstbehalt

Swiss Life Partner 
• (AHB 2010 SLP, Stand 01.04.2012; BBR Tierhalter SLP 2012, Stand 01.04.2012: PRIMA PLUS) mit 10 Mio. Euro Deckung (P, S, V), 1 Mio. 
Euro für Mietsachschäden an Räumen in Gebäuden sowie Mietsachschäden an mobilen Einrichtungsgegenständen / Inventar in Hotels, ge-
mieteten Ferienwohnungen / -häusern bis 10.000 Euro mit 150 Euro Selbstbehalt

Haftpflichtkasse Darmstadt 
• (AHB, Stand 01.01.2015; Tierhalter-Haftpflichtversicherung Komfort PLUS, Stand 01.01.2015) mit 20 oder 50 Mio. 
Euro pauschal (P, S, V), maximal jedoch 10 Mio. Euro je geschädigter Person.  Mietsachschäden an Räumen in Ge-
bäuden bis 1 Mio. Euro, bis 10.000 Euro für Schäden an Stallungen, Reithallen und Weiden, bis 10.000 Euro  für 
Schäden an zu privaten Zwecken gemieteten, gepachteten oder genutzten Hunde- und Pferdetransportanhängern.

Konzept & Marketing 
• (allsafe Tarif select Z2, Stand 11.2011) mit 10 Mio. oder 15 Mio. Euro pauschal (P, S, V), Mietsachschäden an Räumen in Gebäuden bis zur 
Deckungssumme, für bewegliche Sachen in Hotelzimmern, Ferienwohnungen und –häusern sowie für Mietsachschäden an sonstigen mobilen 
gemieteten, geliehenen oder gepachteten Gegenständen bis 10.000 Euro mit einem Selbstbehalt von 10 % der Schadensumme.

Konzept & Marketing 
• (allsafe select Tarif Z1, Stand 05.2011) mit 10 oder 15 Mio. Euro pauschal (P, S, V), Mietsachschäden an Räumen in Gebäuden bis zur De-
ckungssumme, gegen Zuschlag auch für bewegliche Sachen in Hotelzimmern, Ferienwohnungen und –häusern sowie für Mietsachschäden an 
sonstigen mobilen gemieteten, geliehenen oder gepachteten Gegenständen bis 10.000 Euro mit einem Selbstbehalt von 10 % der Schaden-
summe.
Achtung: Der Tarif Z1 ist für Neugeschäft geschlossen!

VHV 
• (Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Tierhalter-Haftpflichtversicherung KLASSIK-GARANT (AVB Tierhalter-Haftpflicht Klassik-Ga-
rant 2014), Stand 07.2014)  mit 5 oder 10 Mio. Euro (P, S, V. Maximal 8 Mio. Euro je geschädigter Person). 1 Mio. Euro für Mietsachschäden an 
Räumen in Gebäuden, Beschädigung von zu privaten Zwecken gemieteten und gepachteten Immobilien (z.B. Stallungen, Reithallen) und 
Grundstücken (z.B. Weiden) bis in Höhe von 10.000 Euro mit 150 Euro SB, Mietsachschäden an gemieteten beweglichen Sachen in Hotelzim-
mern, Ferienwohnungen, Ferienhäusern, Pensionen und Schiffskabinen bis 10.000 Euro mit 150 Euro Selbstbehalt, Beschädigung, Vernich-
tung oder Verlust von fremden Sachen, auch wenn diese zu privaten Zwecken gemietet, gepachtet, geliehen wurden oder Gegenstand eines 
besonderen Verwahrungsvertrages sind, bis in Höhe von 10.000 Euro mit 150 Euro Selbstbehalt
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Basis:

Wertung:

Stand:

Tarife im Test: 400 
Anbieter im Test: 56

Gold, Silber, Bronze

26.03.2015

Rating Jagdhaftpflichtversicherungen für Jäger/Förster
Jagdhaftpflichtversicherungen  
für Jäger, Jagdpächter, Jagdherren 
(Jagdveranstalter), Förster, Forst­
beamte, Forstaufseher, Berufsjäger, 
Jagdaufseher und Falkner

fo
to
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.c

om

2014 gingen in Deutschland 369.314 
Menschen als Jäger oder Förster auf 
die Jagd (Quelle: DJV-Handbuch 2015 
sowie Gothaer), eine große Anzahl mit 
einem oder mehreren Jagdhunden, da-
von waren 241.859 Mitglied im DJV. 

Aus der Jagdausübung ergibt sich 
eine Zahl von etwa 8.000 Schäden mit 
einem jährlichen Schadenaufwand von 
rund 8 Millionen Euro – Regulierungs-
kosten einmal außen vor. Die durch-
schnittliche Schadenhöhe beträgt etwa 
900 Euro. Dabei nehmen Haftpflicht-
schäden durch Jagdhunde einen Anteil 
von etwa  75 % an der reinen Schaden-
stückzahl und 60 % am Schadenauf-
wand ein.
Zu den typischen Haftpflichtfällen, die 
im Rahmen der Jagdausübung vor-
kommen, gehören unter anderem:

•	 Jagdhund verfolgt im Zusammen-
hang mit einer Bewegungsjagd (z.B. 
Drück- oder Treibjagd) Wild auf die 
Autobahn. Folge: Unfall mit mehreren 
beteiligten Fahrzeugen.

•	 Beim Reinigen der Büchse wird ver-
sehentlich ein Haushaltsmitglied an-
geschossen.

•	 Ungewollt kommt es bei der Schus-
sabgabe zu einem Querschläger. 
Dadurch wird ein Mitjäger verletzt.

•	 Das vom Jäger zum Verkauf angebo-
tene Wildbret ist nicht einwandfrei. 
Der davon betroffene Chirurg, muss 
wegen Lebensmittelvergiftung ins 
Krankenhaus. Dieser macht Scha-
denersatzansprüche wegen Perso-
nenschaden (Produkthaftpflicht) und 
entgangenen Einkommens (Schmer-
zensgeld wegen Vermögensfolge-
schaden) geltend.

•	 Bei der Jagd überschreitet ein Jäger 
versehentlich die Grenze seines 
Jagdreviers. Beim Benutzen seiner 

Waffe im fremden Revier kommt es zu 
einem Schaden an fremden Eigentum 

•	 Der Hund des Försters springt plötz-
lich in den offen stehenden Pkw sei-
nes Halters. Auf dem Sitz liegt eine 
geladene und nicht gesicherte Schrot-
flinte. Es löst sich dadurch ein Schuss, 
der das Auto durchschlägt und einen 
dahinter stehenden Jäger mit mehre-
ren Schroten trifft.

•	 Nach dem Tod des Versicherungsneh-
mers wird ein durch den Wald streifen-
der Fußgänger von einem umstür-
zenden Hochsitz geschädigt. Es haf-
ten die Erben.

•	 Der Jagdherr unterlässt es, die Allge-
meinheit vor den Gefahren einer Treib-
jagd zu warnen

•	 Jäger fährt mit seinem Jagdhund zu 
einem befreundeten Falkner und lässt 
seinen Hund auf dessen Hof frei rum-
laufen. Dabei tötet der Hund einen 
aufgepflockten Greifvogel

Wer in Deutschland auf die Jagd gehen 
will, muss der zuständigen Jagdbehörde 
alle ein bis drei Jahre zum 31. März eine 
neue Versicherungsbestätigung vorle-
gen. Grundsätzlich gilt die gesetzliche 
Mindestdeckungssumme nach § 17 
Bundesjagdgesetz von 500.000 Euro für 
Personen- und 50.000 Euro für Sach-
schäden. Jagd- und Versicherungsjahr 
beginnen stets am 01.04. eines Jahres. 
Stichtag für die Kündigung ist demnach 
der 31. Dezember des Vorjahres.

Nach GDV-Empfehlung (Allgemeine 
Versicherungsbedingungen für die Haft-
pflichtversicherung (AHB), Stand: Febru-
ar 2014; Muster-Bedingungsstruktur 
(Allgemeiner Teil - AT), Stand: 11.04.2011; 
Muster-Bedingungsstruktur XIV, Jagd-
haftpflicht, Stand 11.04.2011 bzw. AVB 
JagdHV, Stand 09.2014) ist die „erlaubte 
Jagdausübung“ versichert. Ein Schutz, 

der nicht auch alle jene Tätigkeiten 
einschließt, die „unmittelbar oder mit-
telbar mit der Jagd in Verbindung ste-
hende Tätigkeiten oder deren Unterlas-
sung“ mit einschließt ist jedoch wenig 
empfehlenswert: das Reinigen des 
Gewehrs in den eigenen vier Wänden 
wäre in solchen Fällen ebenso wenig 
versichert wie Schäden aus dem Ver-
kauf von Wildbret oder beim Schüssel-
treiben. Problematisch ist auch die 
Maximierung der Versicherungssumme 
wie sie vielfach vorkommt. Schließlich 
setzt der Gesetzgeber eine „ausrei-
chende Jagdhaftpflichtversicherung“ 
voraus.  Inwiefern eine zweifache Ma-
ximierung zuässig ist, ist auch weiter-
hin umstrittten. Bei entsprechender 
Auslegung ist der Versicherer zur Lei-
stung – unabhängig von einer etwaigen 
Maximierung – grundsätzlich in Höhe 
der gesetzlichen Deckungssummen 
verpflichtet.

Auch wenn Millionenschäden sehr 
selten sind, so wurde dennoch bei-
spielsweise ein Schaden aus dem Hau-
se Gothaer bekannt, bei dem ein Jäger 
aufgrund grober Fahrlässigkeit einem 
gut verdienenden Unternehmensbera-
ter beide Knie zerschoss, was eine 
Schadenhöhe von etwa 3 Millionen Eu-
ro zur Folge hatte. Mit einer gesetz-
lichen Minimaldeckung läge hier keine 
hinreichende Absicherung vor. Da ähn-
liche oder sogar noch höhere Schäden 
für die Zukunft nicht auszuschließen 
sind und die Prämienunterschiede ver-
gleichsweise wenig ins Gewicht fallen, 
sollte auf eine Deckung unter 5 Millio-
nen Euro für Personenschäden ver-
zichtet werden.

Die Vorsorgedeckung spielt im Rah-
men der Jagdhaftpflichtversicherung 
eine stark untergeordnete Rolle, da das 
eigentliche Jagdrisiko der Versiche-
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rungspflicht unterliegt. Allerdings gibt 
es dennoch einige wenige Konstellati-
onen, in denen ein mögliches Restrisiko 
verbleibt. Dies betrifft etwa Tarife mit 
zahlenmäßiger Begrenzung der mitver-
sicherten Beizvögel oder Jagdhunde. 
Da Vögel generell nicht der Versiche-
rungspflicht unterliegen und Hunde per 
11.2014 noch immer nicht in allen Bun-
desländern, könnte es zu der Situation 
kommen, dass bei Vertragsbeginn die 
Zahl der mitversicherten Tiere vom Ver-
sicherungsschutz umfasst wäre, dies 
nach Geburt oder Zukauf neuer Tiere 
jedoch abweichend nicht mehr der Fall 
wäre, sofern diese noch nicht jagdlich 
einsetzbar sind. In vielen Tarifen sind 
jedoch Welpen auch ohne den Nach-
weis der jagdlichen Brauchbarkeit bis 
zu einer definierten Höchstzahl von Tie-
ren mitversichert. In solchen Fällen wür-
de dann tatsächlich auch die Vorsorge-
deckung im Rahmen der Jagdhaft-
pflichtversicherung zum Tragen kom-
men. Für diese gelten jedoch auch bei 
leistungsstarken Versicherern stark 
eingeschränkte Versicherungssummen 
im Rahmen der Vorsorge.

Höchst unterschiedliche Regelungen 
gelten auch für die Mitversicherung von 
Jagdhunden,  Beizvögeln und Frett-
chen, Angehörigen- und Waffenklausel, 
Erbenhaftung, Auslandsdeckung oder 
des Umweltschadenrisikos. Während 
einige Anbieter Schäden durch den Ver-
kauf von nicht einwandfreiem Wildbret 
(Produkthaftpflicht) mitversichert haben 
(Problem: Beweislast liegt beim Verkäu-
fer!), sehen andere darin einen Aus-
schlussgrund. Entscheidend ist hier je-
doch eine Abweichung von den AHB, 
das heißt ein Einschluss im Rahmen der 
besonderen Jagdhaftpflichtbedin-
gungen. Die normalen AHB würden et-
wa nur den Vermögensfolgeschaden als 
Folge eines Personen- oder Sachscha-
dens leisten, nicht jedoch den echten 
Vermögensschaden. Eine ähnliche De-
ckungslücke besteht bei fehlender Re-
gelung in den BBR für einen Jäger, der 
zu Hause seine Waffe reinigt und verse-
hentlich seinen Ehepartner oder die ge-
meinsamen Kinder anschießt. Da diese 
mit ihm in häuslicher Gemeinschaft le-
ben, sehen die allgemeinen Haftpflicht-
bedingungen für diese keinen Versiche-
rungsschutz vor. Sinnvoll können auch 
eine Innovationsklausel sein oder die 

bedingungsseitige Garantie, dass zu-
mindest den AHB-Musterbedingungen 
wie sie der GDV vorschlägt, entsprochen 
wird. Eine Innovationsklausel bieten der-
zeit (Stand 03.2015) z.B. degenia, Go-
thaer, GVO, Inter, Jagdhaftpflicht24, VGH 
und VHV, eine GDV-Garantie beispiels-
weise die GVO, die Inter sowie die VGH.

Jagdhunde sind oft nur dann versi-
chert, wenn ihre jagdliche Brauchbarkeit 
durch eine entsprechende Bescheini-
gung der Jagdbehörde oder ein Prü-
fungszeugnis nachgewiesen wurde. Teil-
weise besteht Versicherungsschutz aber 
schon dann, wenn etwa ein Hundeob-
mann, eine Forstdienststelle oder ein 
Hegeringleiter als fachkundige Person 
die jagdliche Eignung bestätigt. Proble-
matisch sind Bedingungswerke, in de-
nen Jagdhunde wie etwa der Rhodesian 
Ridgeback oder Mischlinge aus zwei 
Jagdhunderassen vom Versicherungs-
schutz ausgeschlossen sind, eine Ah-
nentafel oder Prüfungszeugnisse vo-
rausgesetzt werden. Wenig empfehlens-
wert sind auch solche Tarife, in denen 
ein ausdrücklicher Schutz auch für 
Jagdhundewelpen fehlt, da kein implizi-
ter Schutz für diese hergeleitet werden 
kann. Eine umfassende Jagdhaftpflicht-
versicherung erspart eine separate Ab-
sicherung des Hundehalterhaftpflichtri-
sikos. Meist besteht aber nur Schutz für 
zwei bis drei Jagdhunde.

Rating-Systematik

Nicht berücksichtigt wurden Tagesversi-
cherungen für die Bewegungsjagd. Au-
ßen vor blieben auch spezielle Haft-
pflichtversicherungen für Kreisgruppen 
/ Jägerschaften / Jagdvereine und Jagd-
gebrauchshundevereine. Die getesteten 
Tarife sind in der Regel für Jäger, Jagd-
pächter, Jagdherren (Jagdveranstalter), 
Förster, Forstbeamte, Forstaufseher, 
Berufsjäger, Jagdaufseher und Falkner 
gleichermaßen gültig.

Grundlage für das Rating waren insge-
samt 89 Leistungskriterien. Diese um-
fassen alle wesentlichen Punkte, in de-
nen sich die Angebote voneinander un-
terscheiden: u.a. Definition des versi-
cherten Risikos, Waffen- und Angehöri-
genklausel, Auslandsdeckung, Leis-
tungsumfang bei fahrlässigem Über-
schreiten der Notwehr oder des Jagdre-
viers, Versicherungsumfang und Nach-

weispflichten für Jagdgebrauchshunde 
und Gefälligkeitsschäden. Eine aus-
führliche Darstellung der Ratingkrite-
rien siehe www.witte-financial-ser-
vices.de.

Die einzelnen Bedingungen wurden 
bewertet mit einem Faktor von -8 bis 
16 Punkten. Dabei stellt 16 Punkte 
grundsätzlich die jeweils für den Ver-
braucher vorteilhafteste Regelung dar. 
12, 8 und 4 Punkte stehen für den je-
weils zweiten, dritten bzw. vierten 
Platz. Jede Regelung, die besser als 
GDV-Standard, aber schlechter als die 
viertbeste Individuallösung ist, erhält 
pauschal 2 Punkte. Die Standardrege-
lung entsprechend GDV-Empfehlung 
oder alternativ gesetzlichen Vorgaben 
erhält keine Punkte. Im Zweifelsfall gilt 
gleiches für rein implizite Einschlüsse 
ohne bedingungsseitige Regelung. Ist 
eine Leistung schlechter als Standard, 
so führt dies zu acht Punkten Abzug. 
Einzige Ausnahme: Eine Leistung ist 
zwar schlechter als die Verbandsemp-
fehlung, aber besser als ein Aus-
schluss. Dann erhält diese abweichend 
ebenfalls 0 Punkte. Grundsätzlich wur-
den explizite Einschlüsse höher als im-
plizite bewertet.

Jedes Kriterium wurde mit einem 
Faktor zwischen 1 und 3 gewichtet. 

Faktor 1 steht für ein Risiko, das nur 
wenige Jäger betrifft (z.B. Versiche-
rungsschutz für ehrenamtliche Schieß-
aufsicht, Mallorcadeckung, Jagd mit 
Gift oder Impfködern) oder keine Aus-
wirkungen auf den Leistungsumfang 
des zugrunde liegenden Tarifes hat. 
Wenn ein Problem entweder eher sel-
ten auftritt, aber alle Versicherten glei-
chermaßen betrifft oder häufig auftritt, 
der Klauseleinschluss aber nur einer 
geringen Zahl von Jägern nützt, so 
wurde dies mit Faktor 2 gewichtet. 
Beispielhaft seien Schäden durch den 
Gebrauch von versicherten Wasser-
fahrzeugen genannt. Typische Stan-
dardprobleme, die alle Versicherten 
gleichermaßen betreffen (z.B. versi-
chertes Risiko, Auslandsdeckung, der 
Verkauf von erlegtem Wildbret und Er-
benhaftung) erhalten den Faktor 3. Nur 
im Einzelfall wurde zu Gunsten einer 
praxisnahen Bewertung von dieser 
Verfahrensweise abgewichen.

Im Sinne des Verbraucherinteresses 
wurden bestimmte K.O.-Kriterien fest-
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gelegt, die das Erreichen der drei Ra-
tingstufen verhindern. 

Für den Bronze-Standard sind dies:
•	 Deckungssumme für Sach- und Per-

sonenschäden mindestens fünf Mil-
lionen Euro, für Vermögensschäden 
von mindestens 50.000 Euro.  
Zur Klarstellung: diese Anforderung 
gilt abweichend nicht für die Vorsor-
gedeckung.

•	 Verzicht auf eine Maximierung der 
Deckungssumme

•	 Mitversicherung unmittelbar oder 
mittelbar mit der Jagd im Zusam-
menhang stehender Tätigkeiten oder 
Unterlassungen

•	 uneingeschränkter Versicherungs-
schutz für die gesetzliche Haftpflicht 
aus Personenschäden von Angehö-
rigen des Versicherungsnehmers aus 
Schäden, die durch den Gebrauch 
von Schusswaffen entstanden sind 
(Angehörigenklausel)

•	 ausdrückliche Mitversicherung des 
Besitzes und Betriebes von jagd-
lichen Einrichtungen (z.B. Hochsit-
zen)

•	 bedingungsgemäße Mitversicherung 
aus dem erlaubten Besitz und aus 
dem Gebrauch von Schusswaffen 
sowie Munition und Geschossen 
auch außerhalb der Jagd (ausge-
nommen strafbare Handlungen)

•	 Versicherungsschutz für das Inver-
kehrbringen von Wildbret (Pro-
dukthaftung)

•	 Versicherungsschutz für mindestens 
zwei brauchbare Jagdhunde auch 
außerhalb der Jagd

•	 Forderungsausfalldeckung mit einem 
Selbstbehalt oder Schwellenwert von 
maximal 2.500 Euro und mit Versi-
cherungsschutz für Personen- und 
Sachschäden bis in Höhe der verein-
barten Deckungssummen

Voraussetzung für den Silber-Stan-
dard sind ergänzend folgende Leistun-
gen:
•	 Mitversicherung der gesetzlichen 

Haftpflicht aus fahrlässigem Über-
schreiten der Notwehr sowie aus ver-
meintlicher Notwehr in der versicher-
ten Eigenschaft

•	 Auf Wunsch des Versicherungsneh-
mers bedingungsgemäß uneinge-
schränkter Verzicht auf den Einwand 
des fehlenden Verschuldens bei Per-
sonenschäden durch Schusswaffen-
gebrauch. Der Verzicht des Haftungs-
einwands gilt nicht, wenn und soweit 
der Geschädigte in der Lage ist, Ersatz 
seines Schadens von einem anderen 
Schadensversicherer oder von einem 
Sozialversicherungsträger zu erlan-
gen. Eine Mitverursachung des Ge-
schädigten wird angerechnet.

•	 Mitversicherung der gesetzlichen Haf-
tung aus dem Halten und Führen so-
wie Abrichten und Ausbilden von min-
destens zwei brauchbaren oder sich 
nachweislich in jagdlicher Abrichtung 
befindlichen Jagdgebrauchshunden 
während und außerhalb der Jagd. Da-
bei kann die Brauchbarkeit alternativ 
durch eine anerkannte Brauchbar-
keitsprüfung oder durch die Bestäti-
gung einer fach- und sachkundigen 
Person (z.B. Hegeringsleiter oder 
Kreisjägermeister), dass der Hund 
jagdlich verwendungsfähig ist, nach-
gewiesen werden. 

•	 Bedingungsseitig ausdrückliche Mitver-
sicherung auch von Welpen für einen 
Zeitraum von mindestens 6 Monaten, 
ohne dass für diese der Nachweis der 
jagdlichen Abrichtung erforderlich ist

Für den Gold-Standard sind ergänzend 
folgende Leistungen zu erfüllen:

•	 Garantie, dass der Versicherer prämi-
enneutrale Bedingungsverbesse-
rungen automatisch zum Vertragsbe-
standteil auch für laufende Verträge 
macht (Innovationsklausel)

•	 Forderungsausfalldeckung ohne 
Selbstbehalt für Personen- und Sach-
schäden bis in Höhe der vereinbarten 
Deckungssummen einschließlich Per-
sonenschäden durch Vorsatz. 

•	 Mitversicherung des fahrlässigen 
Überschreitens von Rechten im Jagd-
schutz (fahrlässiges Überschreiten 
des besonderen Waffengebrauchs-
rechts der Forst- und Jagdschutzbe-
rechtigten)

•	 Versicherer bzw. Risikoträger ist Mit-
glied bei Versicherungsombudsmann 
e.V.

Kein Rating kann eine umfassende Be-
darfsermittlung und Beratung beim 
Verbraucher ersetzen. Dies gilt auch für 
dieses Rating. Wer etwa an einer Ge-
sellschaftsjagd teilnehmen oder im 
Ausland jagen möchte, will unter Um-
ständen wissen, ob auch daraus resul-
tierende Schäden umfassend über-
nommen werden. Auch wird sich der 
benötigte Versicherungsschutz für ei-
nen Berufsjäger mitunter von dem 
eines Hobbyjägers unterscheiden.

Note/Bedeutung
WFS 1 (Gold): mindestens 80 % der 
erreichten Höchstpunktzahl
WFS 2 (Silber): mindestens 70 % der 
erreichten Höchstpunktzahl
WFS 3 (Bronze): mindestens 60 % der 
erreichten Höchstpunktzahl

Info
Analysiert wurden Jagdhaftpflichtver-
sicherungen für Jäger.
Bewertet wurden die folgenden Lei-
stungsbereiche:
- �Versicherungssumme und etwaige 

Sublimits
- �Versicherte Gefahren und deren Leis-

tungsumfang
- �von den Musterbedingungen (AVB 

JagdHV, Stand 09.2014) abweichende 
Obliegenheiten

Dargestellt werden nur verkaufsoffene 
Tarife.
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Bedingungsrating Jagdhaftpflichtversicherung 
 

degenia Versicherungsdienst AG
• �AHB 2008, Stand 11.2011; Besondere Bedingungen für die Jagd-Haftpflichtversicherung, Stand 13.03.2014 – degenia Jagdhaftpflichtversi-

cherung T14: premium (DEG-JHV-T14)  
Tarif mit 10 Millionen Euro Deckungssumme pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden

• �AHB 2008, Stand 11.2011; Besondere Bedingungen für die Jagd-Haftpflichtversicherung , Stand 13.03.2014 - degenia Jagdhaft- 
pflicht T14: premium (DEG-JHV-T14); AUB 2004 DEG-JHV/Unfall-001-; DEG-JHV/RS-001 Jäger-Rechtsschutz: Jägerpaket 
Tarif mit 10 Millionen Euro Deckungssumme pauschal für Personen- und Sachschäden sowie 1 Millionen Euro für Vermögensschäden

Versicherter Personenkreis: der Versicherungsnehmer als Jäger, Jagdpächter und Jagdherr bzw. als Förster, Forstbeamter, Forstaufseher, Be-
rufsjäger, Jagdaufseher und Falkner; Innovationsklausel: ja / GDV-Garantie: nein. Besonders zu beachten: Die Vorsorgedeckung beträgt abwei-
chend nur 1 Mio. Euro für Personenschäden, 500.000 Euro für Sach- und 50.000 Euro für Vermögensschäden. Die Tarife der degenia sind seit 
dem 01.04.2015 nicht mehr verkaufsoffen.

Deutsche Jagd Finanz (Risikoträger: GVO)
• �Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB 2012 der GVO), Stand 07.2014; Jäger-Haftpflicht TOP-VIT -  

Profi-Jagd-Haftpflichtversicherung, Stand 02.2015; Satzung in der Fassung vom 10. Juli 2012, zuletzt genehmigt durch die Bundesanstalt  
für Finanzdienstleistungsaufsicht am 17. August 2012.

Tarife mit 6, 10 und 15 Millionen Euro Deckungssumme pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden
Versicherter Personenkreis: der Versicherungsnehmer als Jäger, Jagdpächter, Jagdherr und Jagdveranstalter bzw. als Förster, Forstbeamter, 
Forstaufseher, Berufsjäger, Jagdaufseher und Falkner; Innovationsklausel: ja / GDV-Garantie: ja; Besonders zu beachten: Die Vorsorgedeckung 
beträgt abweichend nur 1 Mio. Euro für Personenschäden, 300.000 Euro für Sach- und 150.000 Euro für Vermögensschäden.Bei Schweißhun-
den mit dem ISHV-Stempel in der Ahnentafel kann der Nachweis der Einarbeitung/ Ausbildung des Hundes auch durch den Paten/ Bürgen 
und/ oder den Verein Hirschmann oder KBGS 1912 e.V. oder einfache Bestätigung des Schweißhundeführers erbracht werden. Laut Bedin-
gungen besteht keine ausdrückliche Mitversicherung auch von Geschossen, sondern nur von Schusswaffen und Munition. Eine substantielle 
Einschränkung ist trotz entsprechender GDV-Abweichung nicht erkennbar, zumal die Bedingungen keinen Ausschluss für entsprechende 
Schäden aufweisen. Die in den Bedingungen ausgesprochene Garantie, dass mindestens die Standards des Arbeitskreises Beratungsprozesse 
eingehalten wird, ist wertlos, da es keine entsprechende Empfehlung für diese Sparte gibt.

Gothaer Allgemeine Versicherung AG
• AHB, Stand 04/2012, BBR, Stand 04.2015
• �AHB, Stand 04/2012, BBR, Stand 04.2015 mit Klausel 144
Tarife mit 6 oder 15 Millionen Euro Deckungssumme pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden 
Versicherter Personenkreis: der Versicherungsnehmer als Jäger, Jagdpächter und Jagdherr bzw. als Förster, Forstbeamter, Forstaufseher, Be-
rufsjäger, Jagdaufseher und Falkner; Innovationsklausel: ja / GDV-Garantie: ja. Besonders zu beachten: Die Vorsorgedeckung beträgt abwei-
chend nur 2 Mio. Euro für Personenschäden, 1 Mio. Euro für Sach- und 100.000 Euro für Vermögensschäden 

GVO Gegenseitig Versicherung Oldenburg VVaG
• �AHB 2012 der GVO, Stand 07.2012; Jäger-Haftpflicht TOP-VIT, Stand 13.03.2014 

Tarif mit 5 und 10 Millionen Euro Deckungssumme pauschal für Personen- und Sachschäden sowie 1 Millionen Euro für Vermögensschäden
Versicherter Personenkreis: der Versicherungsnehmer als Jäger, Jagdpächter und Jagdherr bzw. als Förster, Forstbeamter, Forstaufseher, Be-
rufsjäger, Jagdaufseher und Falkner; Innovationsklausel: ja / GDV-Garantie: nein. Besonders zu beachten: Die Vorsorgedeckung beträgt abwei-
chend nur 1 Mio. Euro für Personenschäden, 300.000 Euro für Sach- und 150.000 Euro für Vermögensschäden.

Inter 
• �(AHB, Stand 15.08.2012; I. Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Jagdhaftpflichtversicherung, H-1400.01 - Stand 

01.11.2014; II. Ergänzung zu den Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Jagdhaftpflichtversicherung - Jagdhaftpflichtver-
sicherung während der Zeit der Ausbildung, III. Besondere Bedingungen für die Unfall-Versicherung von Jagdhunden: Premium) mit 10 Millio-
nen Euro Deckungssumme pauschal für Personen- und Sachschäden sowie 1 Millionen Euro für Vermögensschäden

Versicherter Personenkreis: Jäger, Jagdpächter, Jagdherr (Jagdveranstalter), Förster, Forstbeamter, Forstaufseher, Berufsjäger, Jagdaufseher, 
Falkner. Innovationsklausel: ja  / GDV-Garantie: ja. Besonders zu beachten: Die Vorsorgedeckung beträgt abweichend nur 300.000 Euro für Per-
sonenschäden, 80.000 Euro für Sach- und 5.000 Euro für Vermögensschäden.

Jagdhaftpflicht24 
• �(AHB, Stand 15.08.2012; Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Jagdhaftpflichtversicherung JAGDmaXX Jagdhaftpflicht24.

com, Stand 01.03.2014) mit 6 Mio. Euro Deckungssumme pauschal (P, S) sowie 1 Mio. Euro (V)
Versicherter Personenkreis: der Versicherungsnehmer als Jäger, Jagdpächter, Jagdherr (Jagdveranstalter), Förster, Forstbeamter, Forstaufse-
her, Berufsjäger, Jagdaufseher und Falkner; Innovationsklausel: ja / GDV-Garantie: nein. Besonders zu beachten: Die Vorsorgedeckung beträgt 
abweichend nur 300.000 Euro für Personenschäden, 80.000 Euro für Sach- und 5.000 Euro für Vermögensschäden

VGH
• �Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB), Ausgabe Januar 2014; Besondere Bedingungen für die Mitversi-

cherung von Vermögensschäden in der Haftpflichtversicherung, Ausgabe November 2008; Besondere Bedingungen und Risikobeschrei-
bungen zur Jagd-Haftpflichtversicherung BBR 3, Ausgabe April 2015 mit Mitversicherung von Jagdunfällen, die den Tod, die Nottötung oder 
die tierärztliche Behandlung von Jagdhunden nach sich ziehen und mit Versicherung für die Jungjäger-Kurse und -Prüfungen 
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Bedingungsrating Jagdhaftpflichtversicherung 
 

Concordia
• ��AHB, Fassung 01.2014; BBR 14 für Jäger, Fassung Oktober 2013 

Tarife mit 5 und 10 Millionen Euro Deckungssumme pauschal für Personen-, Sach- und  Vermögensschäden
Versicherter Personenkreis: der Versicherungsnehmer als Jäger, Jagdpächter, Jagdherr, Jagdveranstalter und Falkner bzw. als Förster, 
Forstbeamter, Forstaufseher, Berufsjäger und Jagdaufseher. Innovationsklausel: ja / GDV-Garantie: nein. Besonders zu beachten: Die 
Vorsorgedeckung beträgt abweichend nur 1 Mio. Euro für Personen- und Sachschäden bzw. 100.000 Euro für Vermögensschäden.

Inter 
• �(AHB, Stand 15.08.2012; I. Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Jagdhaftpflichtversicherung, H-1400.01 - Stand 

01.11.2013; II. Ergänzung zu den Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Jagdhaftpflichtversicherung - Jagdhaftpflicht-
versicherung während der Zeit der Ausbildung, III. Besondere Bedingungen für die Unfall-Versicherung von Jagdhunden: Basis und  
Exklusiv) mit 6 oder 8 Euro Deckungssumme pauschal für Personen- und Sachschäden sowie 1 Millionen Euro für Vermögensschäden

Versicherter Personenkreis: Jäger, Jagdpächter, Jagdherr (Jagdveranstalter), Förster, Forstbeamter, Forstaufseher, Berufsjäger, Jagdauf- 
seher, Falkner. Innovationsklausel: nein  / GDV-Garantie: nein. Besonders zu beachten: Versicherungsschutz für nicht geprüfte Jagdhunde 
besteht nur, sofern dieser besonders vereinbart wurde. Besonders zu beachten: Die Vorsorgedeckung beträgt abweichend nur 300.000  
Euro für Personenschäden, 80.000 Euro für Sach- und 5.000 Euro für Vermögensschäden. Die Deckungssummen für Jungjäger in der  
Ausbildung sind abweichend deutlich reduziert gegenüber der Standarddeckung. Die Tarifempfehlung gilt demnach nicht für Jäger in der 
Ausbildung.

Tarife mit 5 und 10 Millionen Euro Deckungssumme pauschal für Personen-, Sach- und  Vermögensschäden
• ��Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB), Ausgabe Januar 2014; Besondere Bedingungen für die Mitversi-

cherung von Vermögensschäden in der Haftpflichtversicherung, Ausgabe November 2008; Besondere Bedingungen und Risikobeschrei-
bungen zur Jagd-Haftpflichtversicherung BBR 3, Ausgabe April 2015 mit Mitversicherung von Jagdunfällen, die den Tod, die Nottötung oder 
die tierärztliche Behandlung von Jagdhunden nach sich ziehen 
Tarife mit 5 und 10 Millionen Euro Deckungssumme pauschal für Personen-, Sach- und  Vermögensschäden

• �Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB), Ausgabe Januar 2014; Besondere Bedingungen für die Mitversi-
cherung von Vermögensschäden in der Haftpflichtversicherung, Ausgabe November 2008; Besondere Bedingungen und Risikobeschrei-
bungen zur Jagd-Haftpflichtversicherung BBR 3, Ausgabe April 2015 mit Versicherung für die Jungjäger-Kurse und -Prüfungen 
Tarife mit 5 und 10 Millionen Euro Deckungssumme pauschal für Personen-, Sach- und  Vermögensschäden

• �Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB), Ausgabe Januar 2014; Besondere Bedingungen für die Mitversi-
cherung von Vermögensschäden in der Haftpflichtversicherung, Ausgabe November 2008; Besondere Bedingungen und Risikobeschrei-
bungen zur Jagd-Haftpflichtversicherung BBR 3, Ausgabe April 2015 
Tarife mit 5 und 10 Millionen Euro Deckungssumme pauschal für Personen-, Sach- und  Vermögensschäden

Versicherter Personenkreis: der Versicherungsnehmer als Jäger, Jagdpächter und Jagdveranstalter bzw. als Förster, Forstbeamter, Forstaufse-
her, Berufsjäger, Jagdaufseher und Falkner; Innovationsklausel: ja / GDV-Garantie: ja. Besonders zu beachten: Die Vorsorgedeckung beträgt 
abweichend nur 1 Mio. Euro für Personen- und Sachschäden bzw. 50.000 Euro für Vermögensschäden.

degenia Versicherungsdienst AG
• �AHB 2008, Stand 11.2011; Besondere Bedingungen für die Jagd-Haftpflichtversicherung, Stand 21.02.2014 – degenia Jagdhaftpflichtversi-

cherung T14:  classic (DEG-JHV-T14) Tarif mit 5 Millionen Euro Deckungssumme pauschal für Personen- und Sachschäden sowie 1 Millio-
nen Euro für Vermögensschäden

Versicherter Personenkreis: der Versicherungsnehmer als Jäger, Jagdpächter und Jagdherr bzw. als Förster, Forstbeamter, Forstaufseher, Be-
rufsjäger, Jagdaufseher und Falkner. Laut Bedingungen besteht keine ausdrückliche Mitversicherung auch von Geschossen, sondern nur von 
Schusswaffen und Munition. Eine substantielle Einschränkung ist trotz entsprechender GDV-Abweichung nicht erkennbar, zumal die Bedin-
gungen keinen Ausschluss für entsprechende Schäden aufweisen. Innovationsklausel: ja / GDV-Garantie: nein. Besonders zu beachten: Die 
Vorsorgedeckung beträgt abweichend nur 1 Mio. Euro für Personenschden, 500.000 Euro für Sach- und 50.000 Euro für Vermögensschäden.
Die Tarife der degenia sind seit dem 01.04.2015 nicht mehr verkaufsoffen.
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Weiterer empfehlenswerter Tarif für die Jagdhaftpflichtversicherung 
Westfälische Provinzial
• (�Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) – Ausgabe September 2011; Risikobeschreibungen, Besondere  

Bedingungen und Erläuterungen zur Jagd-Haftpflichtversicherung (RBE Jagd), Stand 07.2008) mit 6 bzw. 10 Millionen Deckungssumme pau-
schal für Personen- und Sachschäden sowie 250.000 Euro für Vermögensschäden)

Versicherter Personenkreis: Jäger, Jagdpächter und Jagdveranstalter bzw. als Forstaufseher und Jagdaufseher sowie als Jagdfalkner
Innovationsklausel: nein / GDV-Garantie: nein

Bedingungsrating Jagdhaftpflichtversicherung

GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG
• �AHB 2012 der GVO, Stand 07.2012; Jäger-Haftpflicht VIT, Stand 21.02.2014 

Tarif mit 5 und 10 Millionen Euro Deckungssumme pauschal für Personen- und Sachschäden sowie 1 Millionen Euro für Vermögensschäden
Versicherter Personenkreis: der Versicherungsnehmer als Jäger, Jagdpächter und Jagdherr bzw. als Förster, Forstbeamter, Forstaufseher, Be-
rufsjäger, Jagdaufseher und Falkner. Laut Bedingungen besteht keine ausdrückliche Mitversicherung auch von Geschossen, sondern nur von 
Schusswaffen und Munition. Eine substantielle Einschränkung ist trotz entsprechender GDV-Abweichung nicht erkennbar, zumal die Bedin-
gungen keinen Ausschluss für entsprechende Schäden aufweisen. Innovationsklausel: ja / GDV-Garantie: nein. Besonders zu beachten: Die 
Vorsorgedeckung beträgt abweichend nur 1 Mio. Euro für Personenschden, 300.000 Euro für Sach- und 150.000 Euro für Vermögensschäden.

LVM
• �(1. Teil Bedingungen und Risikobeschreibung für die Jagd-Haftpflichtversicherung [Fassung 02/2014]; 2. Teil Versicherung der Umweltrisiken 

im Rahmen beruflicher Tätigkeiten Umweltschäden Dritter [Fassung 10/2010]; 3. Teil Allgemeine Vertragsbestimmungen. A. Allgemeine Ver-
sicherungs bedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) [Fassung 07/2012]; 3. Teil Allgemeine Vertragsbestimmungen C. Satzung 
[Fassung 06/2013]) mit 5 oder 10 Millionen Euro Deckungssumme pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden

Versicherter Personenkreis: der Versicherungsnehmer als Jäger, Jagdpächter, Jagdveranstalter, Forstbeamter, Förster, Forstaufseher, Jagdauf-
seher und Jagdfalkner. Innovationsklausel: nein / GDV-Garantie: nein. Besonders zu beachten: Eine weltweite Geltung in der Ausfalldeckung 
kann vereinbart werden. Die Vorsorgedeckung beträgt abweichend nur 1 Mio. Euro für Personen- und Sachschäden. 
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Ausgewählte Leistungsunterschiede im Vergleich
 Gothaer Inter LVM VGH
Besteht bedingungsseitig eine Forderungsaus-
falldeckung  für Personen- und Sachschäden 
bis in Höhe der vereinbarten Deckungssum-
men?

ja ja ja ja

Besteht auf Wunsch des VN bedingungsgemäß 
uneingeschränkter Verzicht auf den Einwand des 
fehlenden Verschuldens bei Personenschäden 
durch Schusswaffengebrauch? Der Verzicht des 
Haftungseinwands gilt nicht, wenn und soweit 
der Geschädigte in der Lage ist, Ersatz seines 
Schadens von einem anderen Schadensversi-
cherer oder von einem Sozialversicherungsträ-
ger zu erlangen. Eine Mitverursachung des Ge-
schädigten wird angerechnet.

ja ja ja ja

Besteht ausdrücklich eine Mitversicherung der 
gesetzlichen Haftpflicht aus fahrlässigem Über-
schreiten der Notwehr sowie aus vermeintlicher 
Notwehr (Putativnotwehr) in der versicherten 
Eigenschaft?

ja ja ja ja

Besteht bedingungsseitig eine Mitversicherung 
der gesetzlichen Haftung aus dem Halten und 
Führen sowie Abrichten und Ausbilden von min-
destens zwei brauchbaren oder sich nachweis-
lich in jagdlicher Abrichtung befindlichen Jagd-
gebrauchshunden während und außerhalb der 
Jagd? 

ja ja ja ja

Kann die  Brauchbarkeit bedingungsseitig so-
wohl durch eine anerkannte Brauchbarkeitsprü-
fung als auch durch die Bestätigung einer fach- 
und sachkundigen Person (z.B. Hegeringsleiter 
oder Kreisjägermeister), dass der Hund jagdlich 
verwendungsfähig ist, nachgewiesen werden?

ja Basis, Exklusiv: Versi-
cherungsschutz für 
nicht geprüfte Jagd-
hunde besteht nur, so-
fern dieser besonders 
vereinbart wurde; 
Premium: ja

ja ja

Besteht bedingungsseitig eine ausdrückliche 
Mitversicherung auch von Welpen für einen 
Zeitraum von mindestens 6 Monaten, ohne 
dass für diese der Nachweis der jagdlichen 
Abrichtung erforderlich ist?

ja ja ja ja

Besteht bedingungsseitig eine Forderungsaus-
falldeckung einschließlich Personenschäden 
durch Vorsatz?

ja ja nein ja

Garantiert der Versicherer bedingungsseitig, 
dass  er prämienneutrale Bedingungsverbes-
serungen automatisch zum Vertragsbestandteil 
auch für laufende Verträge macht (Innovations-
klausel)?

ja Basis, Exklusiv: nein
Premium: ja

nein ja

Ist ausdrücklich das fahrlässige Überschreiten 
von Rechten im Jagdschutz (fahrlässiges Über-
schreiten des besonderen Waffengebrauchs-
rechts der Forst- und Jagdschutzberechtigten) 
mitversichert?

aus fahrlässiger Über-
schreitung des beson-
deren Waffenge-
brauchsrechts der 
Forst- und Jagd-
schutzberechtigten 
sowie hinsichtlich der 
Befugnis zum Töten 
wildernder Katzen und 
Hunde

ja nur hinsichtlich der 
Befugnis zum Töten 
wildernder Katzen und 
Hunde

aus fahrlässiger Über-
schreitung des beson-
deren Waffenge-
brauchsrechts der 
Forst- und Jagdschutz-
berechtigten, des Not-
wehrrechts sowie aus 
vermeintlicher Notwehr 
in der versicherten  Ei-
genschaft

Wird im Rahmen der  Forderungsausfallde-
ckung ausdrücklich auf einen Selbstbehalt oder 
Schwellenwert verzichtet?

ja ja nein (1.500 Euro SB 
integral)

ja

Gilt die Forderungsausfalldeckung bedin-
gungsseitig ausdrücklich einschließlich Perso-
nenschäden  aus der Eigenschaft des Schädi-
gers als Tierhalter oder –hüter?

ja ja nur implizit bezogen 
auf das Jagdrisiko (als 
z.B. Jagdhunde und 
Beizvögel)

nur implizit bezogen 
auf das Jagdrisiko (als 
z.B. Jagdhunde und 
Beizvögel)
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 Gothaer Inter LVM VGH
Besteht eine bedingungsseitige Garantie, dass 
der Versicherer nicht zum Nachteil des Kunden 
von den aktuell gültigen AHB des GDV mit 
Stand 02.2014 zuzüglich den Regelungen in der 
dazugehörigen Mustertarifstruktur XIV mit 
Stand 11.04.2011 abweicht (GDV-Garantie) 

ja (GDV-Bedingungen 
ohne Standangabe)

ja (GDV-Bedingungen 
zum Stand 09.2014

nein ja (GDV-Bedingungen 
zum Zeitpunkt des 
Schadenfalles)

Das Prämienniveau ausgewählter Jagdhaftpflichtversicherer im Überblick
 Tarif Deckungssumme Maximierung Selbstbehalt Bruttojahresprämie 

für Nichtberufsjäger
Concordia AHB, Fassung 01.2014; BBR 14 für Jä-

ger, Fassung Oktober 2013
2 Mio. Euro (P, S), 
100.000 Euro (V)

nein nein 52,36 € (*)

3 Mio. Euro (P, S), 
100.000 Euro (V)

nein nein 57,12 € (*)

5 Mio. Euro (P, S), 
100.000 Euro (V)

nein nein 61,88 € (*)

degenia AHB 2008, Stand 11.2011; Besondere 
Bedingungen für die Jagd-Haftpflicht-
versicherung, Stand 21.02.2014 – dege-
nia Jagdhaftpflichtversicherung T14:  
classic (DEG-JHV-T14)

5 Mio. Euro (P, S, V) nein nein 39,90 €
5 Mio. Euro (P, S, V) nein nein 68,90 Euro (abwei-

chend 169,90 Euro 
bei Einschluss des 
Jäger-Pakets mit Un-
fall- und Rechts-
schutzdeckung)

Deutsche  
Jagd Finanz

Allgemeine Versicherungsbedingungen 
für die Haftpflichtversicherung (AHB 
2012 der GVO), Stand 07.2014; Jäger-
Haftpflicht TOP-VIT - Profi-Jagd-Haft-
pflichtversicherung, Stand 02.2015; Sat-
zung in der Fassung vom 10. Juli 2012, 
zuletzt genehmigt durch die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
am 17. August 2012.

6 Mio. Euro (P, S, V) nein 300 Euro SB 33,99 €  (**)
10 Mio. Euro (P, S, V). nein 300 Euro SB 39,01 € (**)
15 Mio. Euro (P, S, V) nein 300 Euro SB 44,03 € (**)
6 Mio. Euro (P, S, V) nein nein 55,98 €  (**)
10 Mio. Euro (P, S, V) nein nein 59,49 € (**)
15 Mio. Euro (P, S, V) nein nein 72,98 € (**)

Gothaer AHB, Stand 04.2012; Jagd-Haftpflicht-
versicherung, Stand 04.2014

3 Mio. Euro (P, S, V) nein nein 50,50 € (zzgl. 79,50 € 
für Zusatz von Klau-
sel 144)  (*)

6 Mio. Euro (P, S, V) nein nein 56,80 € (zzgl. 79,50 € 
für Zusatz von Klau-
sel 144) (*)

15 Mio. Euro (P, S, V) nein nein 73,71 €  (zzgl. 79,50 € 
für Zusatz von Klau-
sel 144) (*)

3 Mio. Euro (P, S, V) nein 300 Euro  
(S, V)

30,45 €  (zzgl. 79,50 € 
für Zusatz von Klau-
sel 144) (*)

6 Mio. Euro (P, S, V) nein 300 Euro  
(S, V)

34,12 €  (zzgl. 79,50 € 
für Zusatz von Klau-
sel 144) (*)

15 Mio. Euro (P, S, V) nein 300 Euro  
(S, V)

44,21 €  (zzgl. 79,50 € 
für Zusatz von Klau-
sel 144)  (*)

Inter AHB, Stand 15.08.2012; I. Besondere 
Bedingungen und Risikobeschrei-
bungen zur Jagdhaftpflichtversiche-
rung, Stand 11.2013: Basis

6 Mio. Euro (P, S), 1 
Mio. Euro (V)

nein nein 34,70 € (zzgl.  74,90 € 
für Einschluss der 
Jagdhunde-Unfall-
versicherung)

Inter AHB, Stand 15.08.2012; I. Besondere 
Bedingungen und Risikobeschrei-
bungen zur Jagdhaftpflichtversiche-
rung, Stand 11.2013: Exklusiv

8 Mio. Euro (P, S), 1 
Mio. Euro (V)

nein nein 43,40  € (zzgl.  74,90 
€ für Einschluss der 
Jagdhunde-Unfall-
versicherung)
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Inter AHB, Stand 15.08.2012; I. Besondere 
Bedingungen und Risikobeschrei-
bungen zur Jagdhaftpflichtversiche-
rung, Stand 11.2013: Premium

10 Mio. Euro (P, S), 1 
Mio. Euro (V)

nein nein 59,50  € (zzgl.  74,90 
€ für Einschluss der 
Jagdhunde-Unfall-
versicherung)

Jagdhaftpflicht24.
com

AHB, Stand 15.08.2012; Besondere Be-
dingungen und Risikobeschreibungen 
zur Jagdhaftpflichtversicherung JAGD-
maXX Jagdhaftpflicht24.com, Stand 
01.03.2014

6 Mio. Euro (P, S), 1 
Mio. Euro (V)

nein ja (300 Euro) 30 € (als 3-Jahres-
Vertrag abweichend 
85,00 €)

LVM 1. Teil Bedingungen und Risikobeschrei-
bung für die Jagd-Haftpflichtversiche-
rung [Fassung 02/2014]; 2. Teil Versiche-
rung der Umweltrisiken im Rahmen be-
ruflicher Tätigkeiten Umweltschäden 
Dritter [Fassung 10/2010]; 3. Teil Allge-
meine Vertragsbestimmungen A. Allge-
meine Versicherungs bedingungen für 
die Haftpflichtversicherung (AHB) [Fas-
sung 07/2012]; 3. Teil Allgemeine Ver-
tragsbestimmungen C. Satzung [Fas-
sung 06/2013]

5 Mio. Euro (P, S, V) nein nein 59,68 € (*) 
10 Mio. Euro (P, S, V) nein nein 71,61 € (*) 

VGH Allgemeine Versicherungsbedingungen 
für die Haftpflichtversicherung (AHB), 
Ausgabe Januar 2014; Besondere Be-
dingungen für die Mitversicherung von 
Vermögensschäden in der Haftpflicht-
versicherung, Ausgabe November 
2008; Besondere Bedingungen und Ri-
sikobeschreibungen zur Jagd-Haft-
pflichtversicherung BBR 3, Ausgabe 
April 2015 

5 Mio. Euro (P, S, V) nein nein  43,33 € bis 54,31 € 
(*)

10 Mio. Euro (P, S, V) nein nein  51,11 € bis 70,36 € (*)

VHV 5 Mio. Euro (P, S, V) nein 10 Mio. Euro 
(P, S, V)

nein 71,40 Euro

Westfälische  
Provinzial

Allgemeine Versicherungsbedingungen 
für die Haftpflichtversicherung (AHB) – 
Ausgabe September 2011; Risikobe-
schreibungen, Besondere Bedingungen 
und Erläuterungen zur Jagd-Haftpflicht-
versicherung (RBE Jagd), Stand 07.2008

6 Mio. Euro (P, S), 
250.000 Euro (V)

nein nein als 3-Jahres- 
Vertrag: 58,91 €

10 Mio. Euro (P, S), 
250.000 Euro (V)

nein nein als 3-Jahres- 
Vertrag: 62,12 €

(*) Die Concordia gewährt abweichend geringere Prämien für Berufsjäger. Bei der Gothaer gibt es Nachlässe für Jäger mit Mitgliedschaft in diversen Jagdver-
bänden (Landesjagdverbände Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen sowie dem Bayerischer Jagdverband). Diese Sondernachlässe von etwa 10 bis 20% 
stehen auch Maklern zur Verfügung. 
(**) Das Angebot der Deutschen Jagd Finanz steht ausschließlich online über die Homepage dieses Maklers zur Verfügung.
Die LVM bietet Sondernachlässe für Mitglieder eines Landesjagdverbandes (43,98 Euro brutto für 5 Mio. Deckung bzw. 52,78 Euro brutto für 10 Mio. Euro De-
ckung). Die VGH bietet Nachlässe für Jäger, die Mitglied in der Landesjägerschaft Niedersachsen sind und zusätzlich für die Teilnahme am Lastschriftverfahren. 
Der Beitrag für die Erweiterungsoption „Jagdhundeunfallversicherung“ wurde reduziert – je Hund beträgt der Beitrag netto 38,89 EUR 
Wichtiger Hinweis: die Prämien für Tagesjagdscheine oder Jungjäger während der Ausbildung weichen üblicherweise deutlich von den o.g. Prämien ab. Weitere 
Nachlässe gibt es z.B. bei Deutsche Jagd Finanz, Gothaer, LVM, R+V oder VGH bei Vereinbarung von Mehrjahresverträgen. Beispielsweise beträgt dieser bei der 
VGH 10 Prozent.
Stand:  29.11.2011 (degenia), 10.10.2013 (Inter), abweichend Concordia und R+V, Stand 24.09.2012; Deutsche Jagd Finanz, Gothaer, LVM und VGH abweichend 
Stand 01.04.2015; VHV abweichend 06.07.2014.
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Rating Pferdehalterhaftpflichtversicherungen
für nicht gewerbliche Besitzer von 
Pferden, Kleinpferden, Ponys, Eseln 
und Maultieren
selbstständige Policen oder  
in Verbindung mit Privathaftpflicht 

Basis:

Wertung:

Stand:

Tarife im Test: 464 
Anbieter im Test: 82

Gold, Silber

19.03.2015
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Zu den typischen Haftpflichtfällen, die 
von Pferden regelmäßig verursacht 
werden, gehören unter anderem:
•	 Pferd bricht von der Koppel aus
•	 Pferd scheut und beißt jemanden 

oder rennt auf viel befahrene Straße 
mit Folge Verkehrsunfall (Personen-
schaden, Nutzungsausfall für Kfz, 
Schmerzensgeld, Regressansprüche 
Sozialversicherungsträger)

•	 Flurschaden bei Ausritt mit mangeln-
der Reiterfahrung oder als Folge von 
Spring- und Hindernisübungen 

•	 Personenschäden durch Sturz vom 
Pferd bei einem winterlichen Gelän-
deritt

•	 Sachschaden am gemieteten Pferde-
anhänger oder der Pferdebox durch 
randalierendes Pferd

Wer einen Dritten durch ein privat ge-
haltenes Pferd einen Personen-, Sach- 
oder Vermögensschaden zufügt, haftet 
entweder nach § 833 Satz 1 BGB (Ge-
fährdungshaftung), nach § 823 (Ver-
schuldenshaftung) bzw. als Tierhüter 
nach § 834 BGB.
Auch bei bestehender Gefährdungs-
haftung nach § 833 Satz 1 BGB ist ein 
Mitverschulden des Geschädigten in 
jedem Einzelfall zu prüfen. Wer etwa ein 
Pferd von hinten am Schweif zieht, 
muss sich nicht wundern, wenn das 
Tier ausschlägt. Gleiches gilt für einen 
untrainierten Hengst, der eine Mauer 
oder Barrikade überspringen soll und 
kurz vor dem Hindernis scheut.
Immer wieder kommt es vor, dass es 
zwischen zwei Pferden zu Auseinan-
dersetzungen aus Futterneid oder 
Rangordnungskämpfen kommt. Oft 
reicht es dafür aus, dass die Individu-
aldistanz zum ranghöheren Pferd beim 
Weidegang nicht berücksichtigt wurde, 
und das ranghöhere Tier aus diesem 

Grund austritt. Da es für Außenstehende 
oft nicht ersichtlich ist, welches Tier den 
eingetretenen Schaden provoziert hat, 
werden solche Schäden meist zu je fünf-
zig Prozent reguliert. Beide Pferdehalter 
haben daher anteilig für die Hälfte der 
Tierarztkosten, Schäden durch eine dau-
erhafte Zucht- oder Reitunbrauchbarkeit 
oder auch andere Schadensfolgen auf-
zukommen. Für solche Fälle tritt dann 
grundsätzlich die Pferdehalterhaft-
pflichtversicherung der Tierhalter ein.
Grundsätzlich ergibt sich bereits bei der 
auch nur gelegentlichen Benutzung von 
Pferden die Notwendigkeit eines geeig-
neten Versicherungsschutzes. Liegt kei-
ne Tierhaltereigenschaft vor, kann dies 
auch eine Privathaftpflichtversicherung 
mit Haftung nach § 823 BGB sein.

Rating-Systematik
Geprüft wurde, inwiefern die erfassten 
Versicherer die unten definierten Min-
destanforderungen an einen empfeh-
lenswerten oder besonders empfehlens-
werten Versicherungsschutz erfüllten. 
Das Rating trifft jedoch keine Aussagen 
zum Serviceumfang (telefonische Er-
reichbarkeit, Kündigungsfristen etc.) 
oder zum Preisniveau der getesteten 
Tarife. Eine Bruttojahresprämie von nicht 
über 150 Euro für ein Pferd bzw. nicht 
über 220 Euro für zwei Pferde erscheint 
zumindest als angemessen.
Eine umfassende Darstellung von 49 
möglichen Leistungskriterien für eine 
umfangreiche Pferdehalterhaftpflicht-
versicherung finden Sie unter www.
witte-financial-services.de. Diese um-
fassen alle wesentlichen Punkte, in de-
nen sich die Angebote voneinander un-
terscheiden: u.a. Flurschäden, Miets-
achschäden an Pferdetransportanhän-
gern, Stallungen oder Boxen, die Teil-
nahme an nicht gewerblichen Turnieren, 

Distanz- oder Pferderennen oder auch 
der gewollte bzw. ungewollte Deckakt. 
In welchen Punkten die hier als emp-
fehlenswert charakterisierten Anbieter 
hier besonders gut abschneiden, wur-
de nicht bewertet. In der konkreten 
Beratungssituation sollte jedoch 
durchaus geprüft werden, ob ein Pferd 
z.B. für Schulungszwecke Dritten zur 
Verfügung gestellt wird oder ein Kunde 
als Mitglied eines Reitvereins Prämien-
nachlässe in Anspruch nehmen kann. 

Voraussetzungen für „empfehlens-
werte“ Bedingungen (SILBER) in der 
selbständigen Pferdehalterhaft-
pflicht:
•	 Garantie, dass der Versicherer nicht 

zum Nachteil des Kunden von den 
aktuell gültigen AVB PferdehalterHV 
mit Stand 09.2014 (GDV-Garantie), 
dem zuletzt gültigen Stand AHB, 
Stand 02.2014 und der dazugehö-
rigen Mustertarifstruktur III mit Stand 
13.04.2011  (GDV-Garantie) oder al-
ternativ den Empfehlungen des  Ar-
beitskreises Vermittlerrichtlinie Do-
kumentation mit Stand 11.03.2008 
oder jünger ODER Arbeitskreis Bera-
tungsprozesse mit Stand 17.02.2010 
oder jünger abweicht

•	 Garantie, dass der Versicherer prä-
mienneutrale Bedingungsverbesse-
rungen automatisch zum Vertragsbe-
standteil auch für laufende Verträge 
macht (Innovationsklausel)

•	 Mitversicherung der gesetzlichen 
Haftpflicht des Tierhüters, sofern 
dieser nicht gewerbsmäßig tätig ist

•	 Keine vom GDV-Standard abwei-
chenden Einschränkungen der min-
destens einjährigen Auslandsde-
ckung (z.B. punitive oder exemplary 
damages, Einschränkungen in den 
USA, US-Territorien und Kanada, 
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Forderung der Beibehaltung eines 
Wohnsitzes innerhalb von Deutsch-
land). Als Einschränkung akzeptabel 
ist es höchstens, wenn vom Versi-
cherungsnehmer eine Korrespon-
denzanschrift innerhalb der EU ver-
langt wird oder bei Zahlungen außer-
halb des Euro-Raumes die bei der 
Währungsumrechnung entstehen-
den Risiken auf den VN abgewälzt 
werden.

•	 Deckungssumme für Personen-, 
Sach- und Vermögensschäden: min-
destens 5.000.000 Euro pauschal 
oder mindestens 100.000 Euro für 
Vermögensschäden sowie 5.000.000 
Euro für Personen- und Sachschäden

•	 Ausdrückliche Mitversicherung von 
Haftpflichtansprüchen wegen Schä-
den durch ungewollte und gewollte 
Deckakte einschließlich echter Ver-
mögensschäden

•	 Ausdrückliche Mitversicherung für 
Fremd- / Gastreiter (ohne Eigenschä-
den), sofern diese Fremdreiter nicht 
gewerblich tätig sind

•	 Ausdrückliche Mitversicherung auch 
von Reitbeteiligten (ohne Eigenschä-
den), sofern die Reitbeteiligten nicht 
gewerblich tätig sind und dies ohne 
namentliche Nennung im Versiche-
rungsschein

•	 Ausdrücklich uneingeschränkter Ver-
sicherungsschutz auch bei Flurschä-
den durch Weidevieh

•	 Ausdrücklicher Versicherungsschutz 
auch für Schäden durch jegliche pri-
vaten Kutsch- und Schlittenfahrten, 
bei denen kein Einkommen erzielt 
wird. Als Einschränkung zulässig ist 
es hingegen, dass für den Versiche-
rungsschutz vorausgesetzt wird, 
dass alle Pferde über den gleichen 
Versicherer versichert sein müssen.

•	 Ausdrückliche Mitversicherung der 
Teilnahme an Pferdeschauen, Reit-
turnieren sowie dem vorbereitenden 
Training hierzu, sofern die Teilnahme 
nicht gewerblich erfolgt. Dabei keine 
Einschränkungen, beispielsweise für 
das Erzielen von gelegentlichen Ein-
nahmen (z.B. Einkommen durch 
Preisgelder). Zulässig ist hingegen 
eine Begrenzung der jährlichen Ein-
nahmen auf einen Höchstbetrag von 
nicht unter 6.000 Euro

•	 Kein im- oder expliziter Ausschluss 
für die Teilnahme an Distanzritten, 

ohne die Möglichkeit, diesen durch 
einen Zuschlag für den Einschluss des 
Rennrisikos abzudingen

Zusätzliche Voraussetzungen für „be-
sonders empfehlenswerte“ Bedin-
gungen (GOLD) in der selbständigen 
Pferdehalterhaftpflicht:
•	 Ausdrückliche Mitversicherung auch 

des Ehegatten und der in häuslicher 
Gemeinschaft lebenden, unverheira-
teten Kinder von Versicherungsneh-
mer und (Ehe)partner bzw. alternativ 
definiert als Mitversicherung der Fami-
lienangehörigen des Versicherungs-
nehmers

•	 Versicherungsschutz auch für Schä-
den an gemieteten Pferdetransportan-
hängern und Pferdeboxen bis minde-
stens 5.000 Euro

•	 Versicherungsschutz auch für Schä-
den an Stallungen, Reithallen und Wei-
dezäunen bis mindestens 10.000 Euro

•	 Ausdrückliche Mitversicherung auch 
des Gewässerschadenrestrisikos für 
Kleingebinde gewässerschädlicher 
Stoffe

•	 Beitragsfreie Mitversicherung von 
während der Vertragslaufzeit gebore-
nen Fohlen eines beim gleichen Versi-
cherer versicherten Muttertieres min-
destens bis zur nächsten Hauptfällig-
keit, sofern diese im Besitz des Versi-
cherungsnehmers verbleiben

•	 Mitversicherung der Teilnahme an 
sonstigen Pferderennen sowie dem 
vorbereitenden Training hierzu, sofern 
die Teilnahme nicht gewerblich erfolgt. 
Dabei ausdrücklich keine Einschrän-
kungen, beispielsweise für das Erzie-
len von gelegentlichen Einnahmen 
(z.B. Einkommen durch Preisgelder)

•	 Mitversicherung von Haftpflichtan-
sprüchen der Reitbeteiligten und der 
Reittiernutzer gegen den Versiche-
rungsnehmer

•	 Mitversicherung von Regressansprü-
che von Trägern der Sozialversiche-
rung und Sozialhilfe, privaten Kranken-
versicherungsträgern sowie privaten 
und öffentlichen Arbeitgebern / 
Dienstherren wegen Personenschä-
den von in häuslicher Gemeinschaft 
lebenden Lebenspartnern (nicht aus-
schließlich bezogen auf Lebenspart-
ner nach dem Lebenspartnerschafts-
gesetz), mitversicherten Personen 
oder Angehörigen in häuslicher Ge-

meinschaft, auch wenn dieser über 
den gleichen Vertrag mitversichert  
sind

•	 Versicherer bzw. Risikoträger ist Mit-
gliedschaft bei Versicherungsom-
budsmann e.V.

Bedingungsrating Pferdehalterhaft-
pflicht bei bestehender Privathaft-
pflichtversicherung beim gleichen 
Risikoträger:
•	 K.O.-Kriterien wie oben zusätzlich zu 

den Mindestanforderungen an eine 
empfehlenswerte bzw. besonders 
empfehlenswerte Privathaftpflicht-
versicherung

•	 Zusätzlich: Forderungsausfallde-
ckung, die auch die Gefahren als 
Pferdehüter und –halter abdeckt

•	 Subsidiäre Mitversicherung des Rei-
tens fremder Pferde und Benutzung 
fremder Fuhrwerke

Noch immer scheitern besonders viele 
Versicherer daran, dass sie entweder 
keine Garantie aussprechen, wonach 
die Vertragsbedingungen die Kunden 
in keinem einzigen Punkt schlechter 
stellen als die unverbindliche Verband-
sempfehlung des GDV. Darüber hinaus 
ist es noch immer nicht selbstverständ-
lich, dass prämienneutrale Leistungs-
verbesserungen automatisch auch für 
bestehende Verträge gelten.

Kein Rating kann eine umfassende Be-
darfsermittlung und Beratung beim 
Verbraucher ersetzen. Dies gilt auch für 
dieses Rating, da der konkrete Kunde 
vielleicht Leistungen benötigt, die hier 
nicht als Standards gesetzt wurden 
oder sein Tier gewerblich statt privat 
genutzt wird. In letzterem Fall empfieh-
lt sich auch der Einschluss einer Um-
weltschadendeckung wie sie zuneh-
mend angeboten wird.

Info
Analysiert wurden Pferdehalterhaft-
pflichtversicherungen, die entweder als 
selbständige Police oder in Verbindung 
mit einer Privathaftpflichtversicherung 
abgeschlossen werden können.
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Bedingungsrating Selbständige Pferdehalterhaftpflichtversicherung

ASTRA S.A. Versicherungen 
• (AHB 2014, Stand 04.2014; Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Tierhalter-Haftpflichtversicherung ASTRA Quality / Quality plus Pferde: THV-14.1 
Stand: 02/2014 - Quality) mit 5 Mio. Euro Deckung pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden

Barmenia 
• (AHB, Stand 01.11.2013; Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Tierhalter-Haftpflichtversicherung für private Tierhaltung - Top-Schutz -, Stand 
01.11.2013) mit 10 Mio. Euro pauschal (P, S, V), Mietsachschäden an Räumen in Gebäuden bis in Höhe der Sachschadendeckungssumme mit 250 Euro Selbstbe-
halt; Mietsachschäden an Stallungen, Boxen, Reithallen, Weiden, Koppeln, Führanlagen und Außenreitplätzen bis 10.000 Euro mit 20% Selbstbehalt (min. 250 Euro); 
Mietsachschäden an Tiertransportanhängern bis 2.500 Euro mit 20% Selbestbehalt (min. 250 Euro)
Hinweis: Voraussetzung für en Versicherungsschutz für die private Teilnahme an Veranstaltungen wie Schauvorführungen, Rennen (mit und ohne Schlitten/Wagen) und 
Turnieren sowie den Vorbereitungen hierzu (Training)  ist, dass die Teilnahme nicht in gewerblicher Weise zur Erzielung eines wirtschaftlichen Gewinns erfolgt. Die Be-
dingungen sehen keine Klarstellung vor, wann eine wirtschaftliche Gewinnerzielungsabsicht vorliegt.

ConzeptA 
• (Tierhalterhaftpflichtversicherung Best Selection, Stand 01.01.2008; aktualisiert zum 01.04.2011) mit 7,5 und 15 Mio. Euro pauschal (P, S, V), Mietsachschäden an 
Räumen in Gebäuden bis 7,5 bzw. 15 Mio. Euro sowie bis 30.000 Euro für Mietsachschäden an mobilen Einrichtungsgegenständen / Inventar in Hotels, gemieteten Fe-
rienwohnungen / -häusern mit 100 Euro Selbstbehalt; Beschädigung von zu privaten Zwecken gemietetem, gepachtetem oder geliehenem beweglichem Reitzubehör 
(z.B. Sattel, Helm, Gerte, Trense, etc.) bis 2.500 Euro mit 100 Euro SB. Versichert ist auch die Beschädigung von zu privaten Zwecken gemieteten oder geliehenen 
Pferde- oder Hundetransportanhängern bis 2.500 Euro mit 500 Euro SB sowie an zu privaten Zwecken geliehenen oder gemieteten Kutschen oder Schlitten bis 1.000 
Euro mit 150 Euro SB, für Schäden an Reithallen, Weiden und Stallungen bis 10.000 Euro mit 10% SB (min. 250 Euro)

Janitos 
• (Tierhalterhaftpflichtversicherung Best Selection, Stand 01.01.2008; aktualisiert zum 01.04.2011) mit 7,5 und 15 Mio. Euro pauschal (P, S, V), Mietsachschäden an 
Räumen in Gebäuden bis 7,5 bzw. 15 Mio. Euro sowie bis 30.000 Euro für Mietsachschäden an mobilen Einrichtungsgegenständen / Inventar in Hotels, gemieteten Fe-
rienwohnungen / -häusern mit 100 Euro Selbstbehalt; Beschädigung von zu privaten Zwecken gemietetem, gepachtetem oder geliehenem beweglichem Reitzubehör 
(z.B. Sattel, Helm, Gerte, Trense, etc.) bis 2.500 Euro mit 100 Euro SB. Versichert ist auch die Beschädigung von zu privaten Zwecken gemieteten oder geliehenen 
Pferde- oder Hundetransportanhängern bis 2.500 Euro mit 500 Euro SB sowie an zu privaten Zwecken geliehenen oder gemieteten Kutschen oder Schlitten bis 1.000 
Euro mit 150 Euro SB, für Schäden an Reithallen, Weiden und Stallungen bis 10.000 Euro mit 10% SB (min. 250 Euro)

ASTRA S.A. Versicherungen 
• (AHB 2014, Stand 04.2014; Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Tierhalter-Haftpflichtversicherung ASTRA Quality / Quality plus Pferde; Zu-
satzvereinbarungen für den Tarif ASTRA Quality plus Pferde: THV-14.1 Stand: 02/2014 - Quality Plus) mit 5 Mio. Euro Deckung pauschal für Personen-, Sach- 
und Vermögensschäden

Haftpflichtkasse Darmstadt 
• (AHB, Stand 01.01.2015; Tierhalter-Haftpflichtversicherung Komfort PLUS, Stand 01.01.2015) mit 20 oder 50 Mio. Euro pauschal (P, S, V), maximal jedoch 10 
Mio. Euro je geschädigter Person.  Mietsachschäden an Räumen in Gebäuden bis 1 Mio. Euro, bis 10.000 Euro für Schäden an Stallungen, Reithallen und Wei-
den, bis 10.000 Euro  für Schäden an zu privaten Zwecken gemieteten, gepachteten oder genutzten Hunde- und Pferdetransportanhängern.

InterRisk 
• (B 01, Stand 07.2013, B 62, Stand 17.12.2013: B 69 - XXL, Stand 07.2013) mit 5, 10 und 25 Mio. Euro pauschal für Personen-, Sach-, Vermögens- sowie Miets-
achschäden an Räumen in Gebäuden

Swiss Life Partner 
• (AHB 2010 SLP, Stand 01.04.2012; BBR Tierhalter SLP 2012, Stand 01.04.2012: PRIMA) mit 8 Mio. Euro Deckung (P, S, V), 1 Mio. Euro für Mietsachschäden an 
Räumen in Gebäuden sowie Mietsachschäden an mobilen Einrichtungsgegenständen / Inventar in Hotels, gemieteten Ferienwohnungen / -häusern bis 10.000 
Euro mit 150 Euro Selbstbehalt
• (AHB 2010 SLP, Stand 01.04.2012; BBR Tierhalter SLP 2012, Stand 01.04.2012: PRIMA PLUS) mit 10 Mio. Euro Deckung (P, S, V), 1 Mio. Euro für Mietsachschä-
den an Räumen in Gebäuden sowie Mietsachschäden an mobilen Einrichtungsgegenständen / Inventar in Hotels, gemieteten Ferienwohnungen / -häusern bis 
10.000 Euro mit 150 Euro Selbstbehalt

VHV 
• (Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Tierhalter-Haftpflichtversicherung KLASSIK-GARANT (AVB Tierhalter-Haftpflicht Klassik-Garant 2014), Stand 
07.2014) mit 5 oder 10 Mio. Euro (P, S, V. Maximal 8 Mio. Euro je geschädigter Person). 1 Mio. Euro für Mietsachschäden an Räumen in Gebäuden, Beschädi-
gung von zu privaten Zwecken gemieteten und gepachteten Immobilien (z.B. Stallungen, Reithallen) und Grundstücken (z.B. Weiden) bis in Höhe von 10.000 Eu-
ro mit 150 Euro SB, Mietsachschäden an gemieteten beweglichen Sachen in Hotelzimmern, Ferienwohnungen, Ferienhäusern, Pensionen und Schiffskabinen 
bis 10.000 Euro mit 150 Euro Selbstbehalt, Beschädigung, Vernichtung oder Verlust von fremden Sachen, auch wenn diese zu privaten Zwecken gemietet, ge-
pachtet, geliehen wurden oder Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind, bis in Höhe von 10.000 Euro mit 150 Euro Selbstbehalt. Schäden an 
Pferdetransportanhängern bis 5.000 Euro mit 250 Euro Selbstbehalt.
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Bedingungsrating Selbständige Pferdehalterhaftpflichtversicherung in Kombination mit einer mindestens  
empfehlenswerten Privathaftpflichtversicherung beim gleichen Risikoträger

 
 
 

InterRisk 
• (B 01, Stand 07.2013, B 62, Stand 17.12.2013: B 69 - XXL, Stand 07.2013) mit 5, 10 und 25 Mio. Euro pauschal für Personen-, Sach-, Vermögens- sowie Mietsachschäden 
an Räumen in Gebäuden

Swiss Life Partner 
• (AHB 2010 SLP, Stand 01.04.2012; BBR Tierhalter SLP 2012, Stand 01.04.2012: PRIMA) mit 8 Mio. Euro Deckung (P, S, V), 1 Mio. Euro für Mietsachschäden an Räumen in 
Gebäuden sowie Mietsachschäden an mobilen Einrichtungsgegenständen / Inventar in Hotels, gemieteten Ferienwohnungen / -häusern bis 10.000 Euro mit 150 Euro Selbst-
behalt

Swiss Life Partner 
• (AHB 2010 SLP, Stand 01.04.2012; BBR Tierhalter SLP 2012, Stand 01.04.2012: PRIMA PLUS) mit 10 Mio. Euro Deckung (P, S, V), 1 Mio. Euro für Mietsachschäden an 
Räumen in Gebäuden sowie Mietsachschäden an mobilen Einrichtungsgegenständen / Inventar in Hotels, gemieteten Ferienwohnungen / -häusern bis 10.000 Euro mit 150 
Euro Selbstbehalt

VHV 
• (Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Tierhalter-Haftpflichtversicherung KLASSIK-GARANT (AVB Tierhalter-Haftpflicht Klassik-Garant 2014), Stand 07.2014) mit 5 
oder 10 Mio. Euro (P, S, V. Maximal 8 Mio. Euro je geschädigter Person). 1 Mio. Euro für Mietsachschäden an Räumen in Gebäuden, Beschädigung von zu privaten Zwecken 
gemieteten und gepachteten Immobilien (z.B. Stallungen, Reithallen) und Grundstücken (z.B. Weiden) bis in Höhe von 10.000 Euro mit 150 Euro SB, Mietsachschäden an ge-
mieteten beweglichen Sachen in Hotelzimmern, Ferienwohnungen, Ferienhäusern, Pensionen und Schiffskabinen bis 10.000 Euro mit 150 Euro Selbstbehalt, Beschädigung, 
Vernichtung oder Verlust von fremden Sachen, auch wenn diese zu privaten Zwecken gemietet, gepachtet, geliehen wurden oder Gegenstand eines besonderen Verwah-
rungsvertrages sind, bis in Höhe von 10.000 Euro mit 150 Euro Selbstbehalt. Schäden an Pferdetransportanhängern bis 5.000 Euro mit 250 Euro Selbstbehalt.

Haftpflichtkasse Darmstadt 
�• (AHB, Stand 01.01.2015; Tierhalter-Haftpflichtversicherung Komfort PLUS, Stand 01.01.2015) mit 20 oder 50 Mio. Euro pauschal (P, S, V), maximal jedoch 10 Mio. Euro je 
geschädigter Person.  Mietsachschäden an Räumen in Gebäuden bis 1 Mio. Euro, bis 10.000 Euro für Schäden an Stallungen, Reithallen und Weiden, bis 10.000 Euro  für 
Schäden an zu privaten Zwecken gemieteten, gepachteten oder genutzten Hunde- und Pferdetransportanhängern.

Konzept & Marketing 
• (allsafe Tarif select Z2, Stand 11.2011) mit 10 oder 15 Mio. Euro pauschal (P, S, V), gegen Zuschlag Mietsachschäden an Räumen in  
Gebäuden  und anderen unbeweglichen Sachen (z.B. gemietete Stallungen, Reithallen oder Weidezäunen)  bis zur Deckungssumme sowie bis 10.000 Euro für Mietsach-
schäden an mobilen gemieteten, geliehenen oder gepachteten Gegenständen (z.B. Pferdeanhänger, Pferde- 
decken, Sätteln oder sonstigem Reitzubehör) mit einem Selbstbehalt von 10 % der Schadensumme)
Voraussetzung für die Empfehlung ist die Mitversicherung von Pferderennen und damit implizit auch Distanzritten gegen Zuschlag.

* Hinweis: Voraussetzung für en Versicherungsschutz für die private Teilnahme an Veranstaltungen wie Schauvorführungen, Rennen (mit und ohne Schlitten/Wagen) und Turnieren sowie den Vorbe-
reitungen hierzu (Training)  ist, dass die Teilnahme nicht in gewerblicher Weise zur Erzielung eines wirtschaftlichen Gewinns erfolgt. Die Bedingungen sehen keine Klarstellung vor, wann eine wirt-
schaftliche G ewinnerzielungsabsicht vorliegt.
Außerhalb der Wertung ist der aktuelle Tierhaltertarif der Domcura (Domcura (II Bedingungen zur Haftpflichtversicherung von privaten Risiken (Stand 01.10.2014), II A Allgemeine Versicherungsbe-
dingungen;  II H Besondere Bedingungen zur Tierhalterhaftpflichtversicherung) mit einer Deckungssumme von 10 Mio. Euro für Personen-, Sach- und Vermögensschäden. Die Bedingungen selbst 
erfüllen die Mindestanforderungen für eine Bewertung mit „Silber“, allerdings können diese nur zusammen mit einer Privathaftpflichtversicherung beim selben Versicherer abgeschlossen werden, 
die nicht die Mindestanforderungen der entsprechenden Sparte erfüllt.

Bedingungsrating Selbständige Pferdehalterhaftpflichtversicherung

Konzept & Marketing 
• (allsafe Tarif select Z2, Stand 11.2011) mit 10 oder 15 Mio. Euro pauschal (P, S, V), gegen Zuschlag Mietsachschäden an Räumen in Gebäuden  und anderen unbe-
weglichen Sachen (z.B. gemietete Stallungen, Reithallen oder Weidezäunen)  bis zur Deckungssumme sowie bis 10.000 Euro für Mietsachschäden an mobilen ge-
mieteten, geliehenen oder gepachteten Gegenständen (z.B. Pferdeanhänger, Pferdedecken, Sätteln oder sonstigem Reitzubehör) mit einem Selbstbehalt von 10 % 
der Schadensumme)
Voraussetzung für die Empfehlung ist die Mitversicherung von Pferderennen und damit implizit auch Distanzritten gegen Zuschlag.
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Kleines Glossar zur Pferdehalterhaftpflichtversicherung

Wer das Haftpflichtrisiko im Zusammenhang mit Pferden umfassend versichern möchte, muss auf eine ganze Reihe von Details achten, um keinen Feh-
ler zu begehen. Hier eine Auswahl möglicher für Sie oder Ihre Kunden relevanter Punkte und ergänzender Absicherungsformen über die reine Pferdehal-
terhaftpflichtversicherung hinaus:

Arbeitskreis Vermittlerrichtlinie Dokumentation (neu: „Arbeitskreis Beratungsprozesse“): unverbindliche Empfehlungen zur Gestaltung eines mini-
malen Versicherungsschutzes. Nachzulesen unter  http://www.beratungsprozesse.de/download/phv/phv.docx 
Deckschäden: Haftpflichtansprüche aus dem ungewollten Deckakt sind stets versichert, sofern hierfür kein Ausschluss vereinbart wird. In den AHB 2010 
ist ein solcher nicht vorgesehen. Auch für den gewollten Deckakt ist in der Regel eine mindestens implizite Mitversicherung anzunehmen, da eine Schä-
digung der beteiligten Tiere hier sicher nicht Ziel der Angelegenheit ist. Damit scheidet ein Ausschluss für die vorsätzliche Herbeiführung des Versiche-
rungsfalles aus. 
Distanzritte: Entsprechend des in den AHB 2010 fehlenden Ausschlusses für Pferderennen sind diese meist implizit mitversichert. Ausdrücklich ausge-
schlossen sind Distanzritte nur bei wenigen Versichern, aber auch ein ausdrücklicher Einschluss ist eher ungewöhnlich. Auch wenn es bei Distanzritten 
in der Regel um Geschwindigkeit geht, gibt es auch tempobegrenzte oder tempofreie Distanzritte. Nur Tiere, die innerhalb der meist vorgegebenen Zeit 
gesund das Ziel erreichen werden gewertet. Distanzritte für Anfänger umfassen meist eine Strecke von höchstens 39 km, doch kommen auch Mehrta-
gesritte vor. Für den Makler ist es wichtig zu wissen, dass Distanzritte auch schon für Kinder ab 5 Jahren angeboten werden.
Flurschäden: Gerade in älteren Tarifen gibt es nach wie vor Ausschlüsse für Flurschäden durch Weidevieh. Damit ist anzunehmen, dass Pferde, die nicht 
überwiegend im Stall stehen, von diesem Ausschluss betroffen wären. Dies wäre eine Schlechterstellung gegenüber dem GDV-Standard AHB 2010. 
Fremdreiterrisiko: Bei der Mitversicherung des Fremd- / Gastreiterisikos sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus der Zurverfügensstellung zu 
Vereinszwecken oder im Rahmen der Erteilung von Reitunterricht im Normalfall ausgeschlossen. In der Mustertarifstruktur des GDV ist ein Einschluss 
lediglich aus dem fehlenden Ausschluss herzuleiten, allerdings gilt dies nur für Gastreiter, die gleichzeitig eine Tierhütereigenschaft besitzen. Da der 
Versicherungsnehmer hier immer auf den Einzelfall abstellen müsste, kann für die Verbandsempfehlung im Zweifel ein Ausschluss als Standard gelten. 
Gemäß Arbeitskreis Beratungsprozesse sollen Fremdreitern namentlich benannt werden, was als Einschlussempfehlung gewertet werden kann. Ausge-
nommen von der namentlichen Benennung seien lediglich Reitbeteiligungen. Wird also im Einzelfall die private Nutzung von Tieren durch einen Reitleh-
rer vom Versicherungsschutz ausgenommen, so bedeutet dies im Zweifel eine Schlechterstellung gegenüber der Arbeitskreisempfehlung vom 17.02.2010.
GDV-Standard: erst seit wenigen Jahren garantieren eine zunehmende Anzahl von Versicherern, dass die Verbraucherinformationen zur Tierhalterhaft-
pflichtversicherung in keinem Punkt zum Nachteil des Kunden von den unverbindlichen Musterempfehlungen des GDV abweichen. Alternativ kommt 
eine Herleitung über die Garantie der Erfüllung der Empfehlungen des Arbeitskreises Beratungsprozesse. in Frage. Dies ist insbesondere dann wichtig, 
wenn keine ausdrückliche GDV-Garantie oder ein veralteter GDV-Standard zugesagt wird.
Innovationsklausel (teilweise auch Update-Garantie benannt): eine solche bewirkt, dass prämienneutrale Leistungsverbesserungen automatisch auch 
für bestehende Verträge gelten. Eine automatische Beitragsanpassung zum Vorteil des Versicherungsnehmers ist damit nicht verbunden. Auf der ande-
ren Seite kann eine aktive Tarifumstellung von Verträgen mit Innovationsklausel im Zweifel nachteiliger sein als einen Vertrag unangetastet zu lassen.
Kutschen- / Schlittenrisiko: ähnlich zu den Pferderennen ist auch hier kein Ausschluss in den AHB vorgesehen. Siehe hierzu auch das Urteil des Bun-
desgerichtshofes (BGH) vom 20. Dezember 2005 (VI ZR 225/04). Entscheidend ist allein, dass sich im Schadenfall die Tiergefahr verwirklicht hat. Damit 
besteht also beispielsweise Versicherungsschutz, wenn die vor eine Kutsche gespannten Pferde als Folge eines Wespenstiches durchgehen oder die 
Tiere aus anderen Gründen in erheblichem Maße erschreckt wurden und als Folge auskeilen. Allerdings sollte auch klar sein, dass durch die Mitversiche-
rung des Kutschenrisikos kein Versicherungsschutz hergeleitet werden kann für Haftpflichtansprüche aus dem Besitz von Kutschen, Planwagen oder 
Schlitten sowie wegen Schäden, deren Ursache in der Konstruktion und / oder Mangelhaftigkeit der Kutschen, Planwagen oder Schlitten liegt. Kommt 
es also zu einem Achsenbruch oder einem Versagen der Hemmschuhe bzw. sonstigen Bremsen einer Kutsche, bei dem sich keine Tiergefahr realisiert 
hat, so lässt sich über die Tierhalterhaftpflichtversicherung kein Versicherungsschutz herleiten. 
Einige Versicherer versuchen ihr Risiko dadurch zu begrenzen, dass sie für die Mitversicherung des Kutschenrisikos einen Zuschlag verlangen.
Wer auf einen tariflich vorgesehenen Zuschlag für den Einschluss des Kutschenrisikos verzichtet, muss sich darüber im Klaren sein, dass dann auch das 
ausnahmsweise und kurzfristige Nutzen eines solchen Gefährtes nicht von der Vorsorgedeckung umfasst ist. Eine Versicherungslücke bleibt in solchen 
Fällen unumgänglich, sofern nicht VOR NUTZUNG der entsprechende Einschluss nachgemeldet und vom Anbieter bestätigt wurde. 
Ein Schaden von über 10.000 Euro durch einen durchgehenden Pferdeschlitten ereignete sich am 27.01.2010 in Sachsen. Obwohl sechs Pkw und ein 
Polizeifahrzeug beschädigt wurden, kam es zum Glück zu keinem Personenschaden. Folgenreicher war da eine Kutschfahrt, von dem die Potsdamer 
Nachrichten im September 2006 erzählten. Hier wurde eine 13jährige als Folge einer von ihr selbst praktizierten Kutschfahrt so schwer verletzt, dass sie 
wohl nie wieder wird reiten könne. Ein Verzicht auf einen möglichen Zuschlag kann folglich erhebliche Konsequenzen haben.
Obhutsversicherungen: Sinn und Zweck einer speziellen Obhutsversicherung erschließt sich am besten anhand eines Schadenbeispiels: Jemand hat 
sein Pferd in einem Pensionsstall untergestellt. Der Stallbesitzer schließt die Weide nicht richtig. Die Pferde kommen frei, laufen auf die Straße und kolli-
dieren mit einem Auto. Der Schaden am Auto wird zunächst über die Tierhalterhaftpflichtversicherung abgewickelt. Diese nimmt Regress bei der Person, 
die die Weide nicht richtig verschlossen hat.
Was ist mit dem Schaden am Tier? Wenn der Stallbesitzer den Schaden verschuldet hat, haftet er. In der Betriebshaftpflicht sind in der Regel Schäden 
an gemieteten, geliehenen, gepachteten oder in Verwahrung genommenen Sachen ausgeschlossen, also auch der Schaden an dem eingestellten (in 
Verwahrung genommenen) Tier. Für einen derartigen Fall kann er sich über die Pensionspferdehaftpflicht (Obhutsversicherung) mit Schaden am Pensi-
onstier absichern. Besteht eine solche Versicherung nicht, haftet er persönlich.
Der Stallbesitzer haftet nur aus Verschulden. Verschuldet er einen Schadenfall nicht, muss der Tierhalter selbst für den Schaden aufkommen, so etwa 
wenn ein Pferd aus unerklärlichen Gründen selbst aus der sicher eingezäunten Weide ausbricht und sich dabei verletzt.
Angeboten werden Obhutsversicherungen nur von wenigen Versicherern mit durchaus unterschiedlichen Versicherungssummen und Leistungen. Nicht 
selten kommen auch Selbstbehalte in diesem Zusammenhang zum Tragen.
Die Versicherung des Obhutsschadens an eingestellten Pferden ist eine sinnvolle Ergänzung zur Hütehaftpflicht für diese Pferde und deckt die Schäden 
ab, die durch ein Verschulden des Betriebsinhabers oder seiner Angestellten an dem eingestellten Pferd entstehen (die Hütehaftpflicht tritt für die Schä-
den ein, die Dritten entstehen). 
Pferderennen: in den aktuellen Musterbedingungen besteht kein Ausschluss mehr für Pferderennen (z.B. Galopper- oder Trabrennen). Auch wenn private 
Reiter eher selten an solchen teilnehmen, kommt es doch zunehmend auf Turnieren am Rande zu „Spaßrennen“ von Warmblütern. Ein typisches Ama-
teurpferderennen ist jedoch auch das „Duhner Wattrennen“. Akzeptabel ist es daher gerade noch, wenn ein Versicherer das Rennrisiko nur gegen Zuschlag 
versichern möchte. Kritisch wird es erst, wenn eine Mitversicherung laut Tarif auch gegen Zuschlag nicht möglich ist, da ein Kunde dann selbst bei 
veränderten Bedürfnissen keine adäquate Absicherung bekommen kann.
Reitlehrerversicherung: Ein falsches Kommando, die Auswahl eines unpassenden Pferdes, ein zu hoch aufgebautes Hindernis – als Reitlehrer läuft man 
schnell Gefahr, das Verschulden an einem Unfall des Reitschülers zu tragen. Aus diesem Grund sollte niemand ohne Ausbilderhaftpflichtversicherung 
unterrichten. Entsprechende Tarife werden nur von wenigen Versicherern angeboten. Unterschieden wird u.a. zwischen freiberuflich tätigen und ange-
stellten Reitlehrern.
Seuchenrisiko: Versicherer sehen für gewöhnlich keinen ausdrücklichen Einschluss für durch Pferde übertragene Infektionskrankheiten (z.B. Druse) vor. 
Dies bedeutet jedoch keinen Ausschluss im Einzelfall, so dass im Leistungsfall gemäß § 254 BGB jeder Tierhalter die Hälfte des Schadens zu tragen 
hätte, dies nämlich, wenn zwei Tiere aufeinander treffen, da schließlich von beiden Tieren eine Gefahr ausgeht. 
Turnierrisiko: sehr oft äußern sich Versicherer nicht dazu, ob die Teilnahme an Pferderennen oder –schauen versichert seien. Ohne Ausschluss gilt die 
bekannte Regel, dass eine Mitversicherung besteht. Kritisch ist es, wenn einzelne Tarife eine Mitversicherung davon abhängig machen, dass kein „Ein-
kommen“ erzielt wird.  Aus steuerrechtlicher Sicht zu bedenken ist, dass der Begriff „Einkommen“ sehr unterschiedlich definiert werden kann und dem-
nach ein rechtlich unbestimmter Terminus im Sinne des allgemeinen Verständnisses zu interpretieren wäre.
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